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Rainer Waterkamp

Politisches System, Planung und Rechtsprechung

I. Gewaltenteilung und politisches System

Nach der Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland ist die Staatsgewalt in Gesetzge-
bung, Verwaltung und Rechtsprechung ge-
gliedert und auf die Respektierung der Aussa-
gen von Artikel 1 GG und der Grundrechte 
verpflichtet1). Zunächst ergibt sich hieraus, 
daß Gesetze nur im Rahmen der Grundrechte 
gelten, daß der Wesenskern eines Grund-
rechts nicht angetastet werden darf (Arti-
kel 19, Absatz 2 GG) und daß jedes Gesetz „in 
Einklang mit den obersten Grundwerten der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
stehen, aber auch den ungeschriebenen ele-
mentaren Verfassungsgrundsätzen und den 
Grundentscheidungen des Grundgesetzes ent-
sprechen muß, vornehmlich dem Grundsatz 
der Rechtsstaatlichkeit und dem Sozialstaats-
prinzip. Vor allem dürfen die Gesetze daher 
die W

2
ürde des Menschen nicht verletzen, die 

im Grundgesetz der oberste Wert ist.“ ) Da-
durch ist sichergestellt, daß die einem Grund-
recht aufzuerlegenden gesetzlichen Beschrän-
kungen sich in einem Rahmen halten müssen, 
der durch die verfassungsmäßige Ordnung ge-
zogen ist3). Jede bürgerlich-rechtliche Vor-
schrift muß also im Geiste de

4
s Wertsystems 

der Verfassung ausgelegt werden ).

1) Artikel 20 GG bestimmt das Prinzip der Volks-
souveränität als Grundlage der demokratischen 
Ordnung, ausgeübt durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung (Absatz 2); dieser Artikel ist durch 
die Bestimmung des Artikels 79 Absatz 1 für unab-
änderlich und unaufhebbar erklärt worden.
2 BVerfGE 6, S. 41.
3) Der Begriff der „verfassungsmäßigen Ordnung“
bedeutet im Zusammenhang des Artikels 2 Absatz 1
nach der Interpretation durch das Bundesverfas-
sungsgericht die „allgemeine Rechtsordnung ...,
die die materiellen und formellen Normen der Ver-
fassung zu beachten hat“ (BVerfGE 6, S. 37 f.). Der 
Generalnorm des Artikels 2 Absatz 1 entspricht auf 
der anderen 

4)

Seite diese Generalklausel der „ver- 
sassungsmäßigen Odnung“, die die beiden anderen 
chranken (nämlich „Rechte anderer“ und „Sitten- 

2esetz") bei dieser Interpretation in sich aufnimmt. 
 BVerfGE 7, S. 205.

Zum andern ergibt sich aus den Bestimmun-
gen des Artikels 20 der Verfassung das Orga-

nisationsprinzip der Gewaltenteilung, dessen 
eigentliche Bedeutung in der politischen 
Machtverteilung, dem Ineinandergreifen der 
drei Gewalten und der daraus resultierenden 
Mäßigung der Staatsherrschaft liegt. So unbe-
stritten diese formal-rechtliche Festlegung ist, 
so offenkundig ist zugleich, daß die reine 
Lehre von Aristoteles und Montesquieu sich 
nicht hat durchführen lassen. •
Zweifellos wandelte sich das ursprüngliche 
Gewaltenteilungsschema — als Machtbe-
grenzung der monarchischen Exekutive ge-
genüber der Volksvertretung des Bürgertums 
verstanden — mit dem Übergang zum parla-
mentarischen Regierungssystem des spätkapi-
talistischen Interventionsstaates. Regierung 
und Parlamentsmehrheit repräsentieren in der 
parlamentarischen Demokratie der Bundesre-
publik die gleichen politischen Kräfte. Zudem 
ist die Kontrolle der Gesetzgebung auf Über-
einstimmung mit der Verfassung — wie sie in 
der Bundesrepublik dem Bundesverfassungs-
gericht übertragen wurde — selbst in den an-
gelsächsischen Demokratien nicht ausgebil-
det5), weil sie der Auffassung von der Sou-
veränität des Parlaments zu widersprechen 
scheint, welches das Volk (den Inhaber der 
Staatsgewalt) vertritt. Doch selbst wenn Ge-
setzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung 
als Tätigkeiten aufgefaßt werden, die vonein-
ander unabhängigen Organen übertragen 
sind 6), besagt dies noch nicht allzuviel über 
die Staatstätigkeiten, die nach den Funktio-
nen der Normsetzung, Vollziehung und 
Rechtsprechung gegliedert werden können.
Eine derartige funktionale Betrachtungsweise 
bietet sich jedoch an, indem man Politik (Re-

5) Das common law konnte sich zwar gegen den 
König und seine Ansprüche erfolgreich durchsetzen, 
nicht jedoch gegenüber dem Parlament. Bis heute 
kann in Großbritannien nur das souveräne Parla-
ment das bestehende Recht ändern und neue Ge-
setze erlassen (Theo Stammen, Der Rechtsstaat, 
München 1972, S. 49).
6) Ein Mißverständnis Montesquieus bestand u. a. 
darin, gerade in England das Ideal einer Gewalten-
teilung verwirklicht zu sehen, wo Justiz und Ver-
waltung eng miteinander verflochten waren. 



gierung, Parlament, Parteien), Verwaltung 
(hier insbesondere die politische Verwaltung) 
und die Rechtsprechung als Teilsysteme des 
politischen Systems (Staat) bestimmt.
Ein System ist die Summe von Elementen, die 
miteinander in Beziehung stehen. Diese Ele-
mente wiederum können sehr verschiedene 
Zustände oder Eigenschaften annehmen. 
Wichtig ist, daß einem System nicht Elemen-
te, sondern nur Eigenschaften der Elemente 
zugerechnet werden, die nach einem bestimm-
ten Merkmal als gleichartig angesehen wer-
den. Daraus folgt, daß ein Element je nach 
seinen ausgewählten Eigenschaften durchaus 
verschiedenen Systemen zugerechnet werden 
kann 7).

9) Talcott Parsons, Das System moderner Gesell- 
sdiaften, München 1972, S. 20.
10) Rudolf Wassermann, Zur politischen Funktion 
der Rechtsprechung, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte, B 47/74, S. 11.
11) Niklas Luhmann, Politikbegriffe und die „Politi-
sierung" der Verwaltung, in: Demokratie und Ver-
waltung, hrsg. v. der Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer, Berlin 1972, S. 219.

Wählt man als Kriterium zur Abgrenzung von 
Teilsystemen das Merkmal „Mittel der 
menschlichen Bedürfnisbefriedigung (Lei-
stungsmittel) " 8) und klassifiziert diese Be-
dürfnisse entsprechend, so kann die Gesell-
schaft in die drei Teilsysteme „politisches Sy-
stem’, „ökonomisches System“ und „sozio-
kulturelles System“ unterteilt werden. Dabei 
steht nach der Systemtheorie der Begriff „Sy-
stem" immer für Organisation im Gegensatz 
zur Unorganisiertheit oder Komplexität. Mit-
tels der Theorie sozialer Systeme soll eine 
Reduktion der Komplexität durch Selektion 
einiger Beziehungen und Zustände möglich 
werden, Komplexität hier verstanden als Aus-
druck für die vielen Beziehungs- und Ereig-
nismöglichkeiten der Umwelt, die in ein Sy-
stem aber nicht aufgenommen werden kön-
nen.
Das politische System ist die Gesamtheit der-
jenigen Institutionen, die am politischen Ent-
scheidungsprozeß beteiligt sind. Dazu gehört 
nicht nur die Regierung als letztinstanzlicher 
Entscheidungsträger, sondern auch das Parla-
ment. Zudem nehmen auch andere gesell-
schaftliche Systemeinheiten (z. B. die Verwal-
tung) Einfluß auf die Gestaltung der sozialen 
Wirklichkeit. Insbesondere die Regierung 
aber sieht sich vor immer schwierigere Ent-
scheidungssituationen gestellt. Sie muß auf 
zukünftige Situationen vorbereitet sein, wozu 
sie alle einlaufenden Informationen zu über-

7) Vgl. Helmut Leipold, Alternative Gesellschafts- 
und Wirtschaftssysteme. Grundzüge einer Theorie 
des Systemvergleichs, hrsg. v. der Niedersächsi-
schen Landeszentrale für Politische Bildung, Han-
nover 1974, S. 16.
8) Karl Otto Hondrich, Demokratisierung und Lei- 
stungsgesellschaft, Stuttgart 1972, S.23ff. sowie der-
selbe, Theorie der Herrschaft, Frankfurt/Main 1973, 
S. 34 ff.

prüfen hat. Im gesamten Bereich der Staats-
tätigkeit ist die Regierung jedoch auf das 
ständige Zusammenwirken mit dem Parlament 
angewiesen. Da das politische System zum 
Zweck der Systemerhaltung auf Integration, 
Normerhaltung, Zielverwirklichung und An-
passung bedac 9ht ist ), werden soziale Subsy-
steme notwendig. Diese haben spezielle ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben und Funktio-
nen wahrzunehmen. Durch derartige hochspe-
zialisierte Subsysteme (z. B. die Verwaltung, 
aber auch Gesetzgebung und Rechtsprechung) 
wird es dem politischen System möglich, der 
Notwendigkeit flexibler Anpassung zu ent-
sprechen.
Es ist darauf hingewiesen worden, daß es sich 
bei der parlamentarischen Gesetzgebung und 
der richterlichen Rechtsschöpfung materiell um 
die Konkurrenz zweier Staatsfunktionen han-
dele „in einem Bereich, der nach dem ursprüng-
lichen Demokratiemodell einem einzigen Or-
gan, nämlich der Legislative, zugewiesen 
war... Grenzen ergeben sich (nur) daraus, 
daß der Erlaß genereller Rechtsnormen unbe-
stritten Sache der Gesetzgebung ist, während 
die Domäne des Richters der Einzelfall 
ist.“ 10 )
Sowohl die Gesetzgebung als planende Festle-
gung der rechtlichen Ordnung als auch die 
Rechtsprechung produzieren bindende Ent-
scheidungen. Insofern gehören sie — zusam-
men mit der politischen Verwaltung — als 
Subsystem zum politischen System. Dieses 
politisch-administrative Handlungssystem ist 
funktional auf den Fortbestand und die Ent-
wicklung der Gesamtgesellschaft bezogen und 
beruht auf dem Steuerungspotential sowie auf 
der internen Differenzierung des steuernden 
Subsystems in Politik, Verwaltung, Gesetzge-
bung und Rechtsprechung. Allerdings steht 
dieses politische System „nicht außerhalb, 
sondern innerhalb der Gesell

11

schaft. Es ist die 
Gesellschaft, soweit sie politisch interagiert, 
und es hat als Teilsystem der Gesellschaft 
nicht die Gesellschaft, sondern nur die nicht 
politischen Interaktionen als gesellschaftliche 
Umwelt außer sich." )
Schwieriger ist es, das Verhältnis der drei 
Teilsysteme (politisches, ökonomisches und *



sozio-kulturelles Subsystem) zueinander zu 
bestimmen. Denn einerseits soll das politische 
System auch das ökonomische System steu-
ern, wobei „das ökonomische System das ein-
zige genuin kapitalistisch organisierte System 
(ist); die 

12

beiden anderen Systeme können als 
grundsätzlich nichtkapitalistisch organisiert 
und strukturiert gedacht werden." ) Ande-
rerseits kann aber die Gesellschaft nur in ih-
rer Totalität kapitalistisch konstituiert sein, 
so daß sich der Grundwiderspruch zwischen 
den vergesellschafteten Produktivkräften und 
den spätkapitalistischen Produktionsverhält-
nissen in das politisch-administrative System 
und dessen Beziehungen zu den anderen Sub-
systemen 13hineinverlagern muß ).
Einen Lösungsversuch dieses Problems bietet 
Claus Offe an, indem er die marxistische Auf-

fassung von dem im .privaten" Produktions-
prozeß verankerten .selbstnegatorischen' Ten-
denzen weiterzuentwickeln versucht. Er sieht 
die selbstnegatorische Tendenz des Kapitals 
darin, daß zunehmend Bereiche ausgegliedert 
werden, die nicht mehr durch Arbeit qualifi-
ziert und dadurch selbst keinem kapitalisti-
schen Organisationsprinzip mehr unterworfen 
seien 14). Danach besteht der Antagonismus 
des kapitalistischen Systems in der Produk-
tion von Problemen, die sich aus dem „Aus-
einanderklaffen von institutionalisierten Pro-
grammen der Problemverarbeitung“ 15) (bzw. 
der Nicht-Lösung) und jenen Mechanismen 
ergeben, die „Probleme oder Widersprüche 
hervorbringen", also die Diskrepanz im Ent-
wicklungsstand zwischen Produktivkräften 
und Produktionsverhältnissen.

II. Planende Systemveränderung

Nicht zuletzt aus dem Grundwiderspruch zwi-
schen der gesellschaftlichen Natur von Pro-
duktion und Reproduktion in der Industriege- 
sellsdiaft einerseits und der überwiegend in-
dividuellen Aneignung ihrer Früchte bzw. der 
privaten Verfügung über die Produktionsfak-

12) Thomas Krämer-Badoni, Krise und Krisenpoten-
tial im Spätkapitalismus, in: Die Kommune in der 
Staatsorganisation, Frankfurt/Main 1974 (= 
suhrkamp 680), S. 133.

13)  Die Produktivkräfte bestehen nach marxistischer 
Auffassung einmal in den Arbeitsmitteln, zum an-
deren in den Menschen mit ihren Fertigkeiten und 
ihrer Arbeitserfahrung. Produktionsinstrumente, ar-
beitende Menschen und ihre Arbeitserfahrungen 
bilden also gemeinsam die Produktivkräfte. Nadi 
Marx ist „die größte Produktivkraft die revolutio-
näre Klasse selbst" (Karl Marx, Das Elend der Phi-
losophie, Berlin (Ost) 1957, S. 193). Unter den Pro-
duktionsverhältnissen versteht der Marxismus jede 
Art von ökonomischen Beziehungen der Menschen 
untereinander sowie das Verhältnis der Menschen 
zu den Produktionsmitteln, d. h. die Eigentumsform. 
.Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bil-
det die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die 
reale Basis, worauf sich ein juristischer und politi-
scher überbau erhebt und welcher bestimmte ge-
sellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen“ 
(Karl Marx, Vorwort zur Kritik der politischen 
Ökonomie, Berlin (Ost) 1947, S. 12). Während die 

roduktivkräfte ständig wachsen und sich verän- 
ern, bleiben die Produktionsverhältnisse lange 
eit unverändert, bis es zur Diskrepanz zwischen 
en Produktionsverhältnissen mit den Produktiv-

kräften kommt.

toren leitet sich die Notwendigkeit her, „die 
staatliche Planung so auszubauen, daß dieser 
Grundwiderspruch langfristig aufgehoben 
wird" 164). Dazu kommt die geringe Problem-
verarbeitungskapazität des politischen Sy-
stems, die „heute die Parteien, aber vor allem 
auch staatliche Instanzen einschließlich des 
Parlaments kennzeichnet" 17 ).

14) Claus Offe, Tauschverhältnis und politische 
Steuerung. Zur Aktualität des Legitimationspro-
blems, in: Claus Offe, Strukturprobleme des kapi-
talistischen Staates, Frankfurt/Main 1972, S. 30 ff. 
und S. 40 ff.
15) Claus Offe, Spätkapitalismus — Versuch einer 
Begriffsbestimmung, in: Claus Offe, Strukturpro-
bleme des kapitalistischen Staates, Frankfurt/Main 
1972, S. 10.
16) Reimut Jochimsen, Aktive Strukturpolitik — An-
satzpunkt zur Modernisierung unserer Volkswirt-
schaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 40/74, 
S. 3.
17) Ebda, S. 4.

Das komplexe System des spätkapitalisti-
schen Staates verlangt einen funktionsfähigen 
Verwaltungsapparat zur Informationsverar-
beitung, Komplexitätsreduzierung und Ent-
scheidungsvorbereitung. Dabei zeigt sich die 
Problematik des Wirkens demokratischer Re-
präsentativorgane, deren Handlungsspielraum 
„durch eine charakteristische Verbindung 
von ökonomischer Effizienz und politischer 



Legitimität geprägt“ wird 18).  Immer mehr 
zeigen sich Formen heteronomer Herr-
schaft 19 ) zusätzlich zur demokratischen Herr-
schaftskontrolle mit den Mitteln des parla-
mentarischen Regierungssystems. Insofern ist 
die Idee der weiteren Demokratisierung kei-
neswegs «unter modernen Be

20
dingungen eine 

Illusion" ),  sondern Bestrebungen zur fort-
schreitenden Aufhebung nicht legitimierter 
politischer und ökonomischer Herrschaft sind 
gerade in einem demokratischen Herrschafts- 
System unerläßlich. Im Gegensatz zur sta-
tisch-formalrechtlichen Betrachtungsweise 
kann Demokratie »nicht die Definition eines 
bestimmten organisatorischen und institutio-
neilen Status einer Gesellschaft sein, weil In-
stitutionen Versteinerungen im ständigen Pro-
zeß der Weiterentwicklung von Werten und 
Ideen in einer Gesellschaft darstellen und so-
mit zum Zeitpunkt ihrer Installation und ihres 
F 21unktionierens nicht mehr aktuell sind" ) . 
Insofern sind Modell-Konstruktionen von ei-
ner konstitutionell-pluralen oder identitär

22
en 

Demokratie )  relativ unergiebig. Audi wenn 
man unterstellt, daß „Herrschaft" eine bestän-
dige historische Erscheinungsform sei, ist zu 
unterscheiden zwischen »dem eigentlichen In-
halt von Herrschaft und den wahrnehmbaren 
Formen der Herrschaftssicherung", denn letz-
tere „stellen sich in den äußeren Machtmit-
teln dar, über die eine herrschaftlich geordne-
te Gesellschaft verfügt" 23).  Es geht also in 
der Demokratie um die Reduktion der Herr-
schaftsverhältnisse auf deren funktionalen 
Kern. Gleichermaßen soll der Anspruch auf-
rechterhalten bleiben, daß die Trennung zwi-
schen Regierung und regiertem Volk prinzi-
piell aufhebbar ist — genauso wie das Bestre-
ben nach wissenschaftlicher Objektivität die 
tatsächliche Subjektivität aller wissenschaft-
lichen Ausführungeh nicht übersieht. *

18) Joachim Hirsch, Wissenschaftlich-technischer 
Fortschritt und politisches System, Frankfurt/Main
1971», S. 243.
19) Wolf-Dieter Narr und Frieder Naschold, Theorie 
der Demokratie, Einführung in die moderne politi-
sche Theorie, Bd. 3, Stuttgart 1971, S. 74.
20) Wilhelm Hennis, Politik und praktische Wissen-
schaft, München 1968, S. 204.
21) Michael Th. Greven, Systemtheorie und Gesell-
schaftsanalyse. Kritik der Werte und Erkenntnis-
möglichkeiten in Gesellschaftsmodellen der kyber-
netischen Systemtheorie, Darmstadt und Neuwied
1974 (= Sammlung Luchterhand 154), S. 35.
22) Vgl. Giselher Schmidt, Zur Problematik von
„Demokratisierung“ und »Systemveränderung", in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte B 32/74, S. 3.
23) Werner Hofmann, Grundelemente der Wirt-
schaftsgesellschaft, Reinbek bei Hamburg 1972, S. 31.

Im folgenden geht es uns — gerade weil wir 
uns systemtheoretischer Methoden bedienen 
— »nicht um eine begriffliche simple System-
überwindung, aber eben doch um neue Formen 
der Systembewältigung und der Systemgestal-
tung" 24 ). Wenn von System Veränderungen 
ausgegangen wird, die herbeigeführt werden 
sollen, dann in der Überzeugung, „daß die 
notwendige Veränderung des herrschenden 
Gesellschaftssystems in Richtung auf mehr 
Demokratie, mehr Sozialstaatlichkeit und zu-
nehmende Kontrolle bzw. Einschränkung der 
Kapitälherrschaft der, 1,7 °/#‘ durch umfassende 
Demokratisierungsstrategien durchaus evolu-
tionär, auf dem Boden

25
 des Grundgesetzes... 

verwirklicht werden kann" ).

Insofern ist die Kritik von Fritz Vilmar oder 
26Rolf-Richard Grauhan an der Systemtheorie )  

nicht ganz verständlich, denn die Systemtheo-
rie gibt es nicht.

Der Problemkomplex „Politische Leitung und 
Systemveränderung" 26a) hängt eng zusammen 
mit der Frage, „inwieweit das politisch-admi-
nistrative System innerhalb der von der kapi-
talistischen Produktionsweise gesetzten Struk-
turgrenzen in der Lage ist, die ökonomischen 
Funktionserfordernisse und legitimatorischen 
Anforderungen in möglichst krisenfreier Ba-
lance zu halten 26b). Dabei handelt es sich ein-
mal um die Fähigkeit des politisch-administra-
tiven Systems, „Formen und Prozesse demo-
kratischer Beteiligungen und faktische .Lei-
stungen’ weitgehend in Übereinstimmung mit 
den Erwartungen und Forderungen der Bevöl-
kerung Zu bringen und diese Legitimations-
basis in der Auseinander

26
setzung mit anderen 

Anforderungen systematisch einzusetzen  c).

24) Ulrich Lohmar, Politische Planung und Parla-
ment, in: Die Neue Gesellschaft, Heft 4, 1974, S, 312. 
25) Fritz Vilmar, Systemveränderung auf dem Boden 
des Grundgesetzes. Gesellschaftsreform als Prozeß 
umfassender Demokratisierung, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 18/74, S. 4.
26) Fritz Vilmar, Systemthorie als Ideologie contra 
Systemveränderung, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte B 51—52/74, S. 36—39.
26a) Vgl. hierzu Rainer Waterkamp, Politische Lei-
tung und Systemveränderung. Zum Problemlösungs-
prozeß durch Planungs- und Informationssysteme, 
Köln, Frankfurt 1974.

26b)  Peter Grottian, Axel Musswieck (Hrsg.), Hand-
lungsspielräume der Staalsadministration, Beiträge 
zur politologisch-soziologischen Verwaltungsfor-
schung, Hamburg 1974, Vorwort S. 7.

26c)  Peter Grottian und Axel Musswieck, Zur theo-
retischen und empirischen Bestimmung von polit 
tisch-administrativen Handlungsspielraumen, in: 
Handlungsspielräume, a. a. O., S. 29.



Zum anderen geht es um die Frage, „ob nicht 
die Organisation der arbeitsteiligen Koopera-
tion die beiden Momente der Produktions- 
weise_  nämlich Produktivkraft und Produk-
tionsverhältnisse — in einer Weise verbindet, 
aufgrund deren rasche und flexible Reaktio-
nen der Produktionsverhältnisse auf Verände-
rungen im Bereich der Produktivkräfte mög-
lich sind“ 26d), zumal eine Organisation „so-
wohl Produktivkraft als auch Moment der Pro-
duktionsverhältnisse ist" und die Funktionen 
der Leitung und Organisation „ein notwen-
diges und funktionales Korrelat eines be-
stimmten Entwicklungsstandes der Produktiv-
kräfte sind".

Realistisch scheint es zu sein, davon auszuge-
hen, „daß der Staat in seiner Funktionsweise 
primär produktionsstrukturellen Determinan-
ten unterworfen ist, aber gleichzeitig über 
Handlungsspielräume verfügt, die weder ziel-
gerichtet für das ökonomische, noch für das 
legitimatorische System realisiert werden, weil 
er aufgrund seiner über die Selektivitäts- und 
Strategiestruktur vermittelten Problemlö-
sungsstrategien die systembedingte Wider-
sprüchlichkeit ökonomischer und legitimatori- 
scher Anforderungen verschärft ..26). Die-
ser Selektionsprozeß jedoch wird weitgehend 
von der planenden Ministerialbürokratie ini-
tiiert, geplant und durchgeführt; diese politi-
sche Verwaltung hat überwiegend die Inter-
pretationsrolle des politisch-adiministrativen 
Systems übernommen.

Politische Planung ist nur ein „Aspekt der 
Funktion des Staates für den kapitalistischen 
Produktionsprozeß, ein Problem staatlicher 
Steuerung der Produktion wie umgekehrt der 
Abhängigkeit dieser Steuerung von der Pro-
duktion" 27 ). Zu einseitig ist daher die Auffas-
sung, die Planung des politischen Systems sei 
ausschließlich auf die Erfordernisse des kapi-
talistischen Produktionsprozesses abgestellt, 
denn sie übersieht die Anforderungen an Pro-
blemlösungen, die sich aus dem legitimatori- 
sehen oder sozialen System ergeben. Politi- 

sehe Planung stellt also keineswegs nur eine 
„notwendige Reaktion auf ökonomische Pro-
bleme“ 28) dar. Es ist auch durchaus offen, „ob 
das Einspringen einer .besonderen" Staatsor-
ganisation in die Funktionslücken des markt-
gesteuerten Verwertungsp
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rozesses diesen 

langfristig stabilisiert oder in Frage stellt  * ). 
Diese Anpassungs- und Korrekturmöglichkeit 
des politischen Systems ist zwar grundsätz-
lich an die jeweiligen Systemgrenzen gebun-
den, sie1 gestattet jedoch die Modifikation 
und teilweise Veränderung von Produktions-
strukturen.

26d) Dieter Grunow, Friedhart Hegner, Dimensionen 
staatlicher Handlungsspielräume: Organisations-
theorie als Voraussetzung von Krisenanalysen, in: 
Handlungsspielräume der Staatsadministration, 
2;, 0. S. 84, 85 und 82.

26e)  Peter Grottian: Problemlösungsstrategien der 
taatsadministration anhand der Konzentrations- 

und Wettbewerbspolitik, in: Handlungsspielräume 
2er Staatsadministration a- a' °-- S- 237 und 260.

27) Volker Ronge und Günther Schmieg, Restriktio-
nen Politischer Planung, Frankfurt/Main 1973, S. 15.

28) Volker Ronge, Politökonomischer Ansatz in der 
Verwaltungsforschung, München 1972 (Manuskript), 
S. 22.
29) Claus Offe, Strukturprobleme des kapitalisti-
schen Staates, Frankfurt/Main 1972, S. 36.
30) Peter Grottian, Strukturprobleme staatlicher Pla-
nung. Eine empirische Studie zum Planungsbewußt-
sein der Bonner Ministerialbürokratie und zur 
staatlichen Planung der Unternehmenskonzentration 
und des Wettbewerbs, Hamburg 1974, S. 42 f.
31) Ebda, S. 47.
32)  Ebda, S. 49.

Empirische Untersuchungen haben ergeben, 
„daß die inhaltlichen Ziel- und Veränderungs-
vorstellungen der planenden Ministerialbüro-
kratie sich weniger auf die Sicherung und 
Stabilisierung der Steuerungsimperative und 
Verwertungsbedingungen des ökonomischen 
Systems beziehen, sondern mehr als bewußte 
Parteilichkeit zugunsten der Erwartungen und 
Forderungen aus dem legitimatorischen Sy-
stem und der dort virulenten Krisenerschei-
nungen (Bildung, Umweltschutz, Resozialisie-
rung, Gesundheitswesen, Steuerreform etc.) 
z 30u interpretieren sind" ). Es ist versucht 
worden, zu belegen, „daß die Koexistenz-Stra-
tegie des Staates u. a. nur dann systemstabili-
sierend und relativ krisenfrei wirken kann, 
wenn er über Wahrnehmungs-, Selektions-, 
Steuerungs- und Integrationsstrukturen ver-
fügt, die den Anforderungen zu entsprechen 
vermögen, dene
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n er zumeist gleichzeitig aus 
der Produktions- und Legitimationssphäre 
ausgesetzt ist" ). Insbesondere die Ministe-
rialbürokratie wird „in symbiotischer Koope-
ration und Koordination mit der politischen 
Führung" zum „Planer der Planung" 32 ). Al-
lerdings ist unbestritten, „daß die Ministerial-
bürokratie von sich aus nicht in der Lage ist, 
ein latentes Planungsproblem so frühzeitig 
zu antizipieren und entsprechende präventive 
Problemerkennungskapazitäten bereitzustel-
len, um von sich aus der politischen Führung 
Impulse zu geben! und damit den reaktiven



Problemverarbeitungscharakter langsam in ei-
nen aktiv 33eren umzuwandeln" ) .
Damit die Systeme überleben können, müssen 
bestimmte Probleme gelöst werden. Beispiels-
weise sind „Verhaltenserwartungen zu garan-
tieren, Einfluß zu formalisieren und Informati-
onsfluß wie Verantwortung und Verantwort-
lichkeit zu re 34geln" ).  Innerhalb dieses Sy-
stems erbringt die Verwaltung „Dienstleistun-
gen unterschiedlichster Art — darunter auch 
solche, die 
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regelmäßig in der Produktion von 

Entscheidungen bestehen" ).  Dabei ist die 
Ministerialbürokratie der jeweiligen politi-
schen Führung zuzuordnen, woraus sich ihre 
besondere politische Rolle innerhalb des poli-
tischen Entscheidungsprozesses ergibt ). 
Man kann davon ausgehen, „daß die hier ge-
meinten Ministerialbeamten in der Lage und 
vielleicht sogar gezwungen sind, Probleme zu 
reduzieren, Entscheidungsfelder einzugrenzen 
und die Problemauswahl zu steuern, gleich-
gültig ob es sich dabei um ein Informations-
angebot oder um konkrete Vorschläge han-
delt. Genau dies nennen wir Macht und Ein-
fluß" 37).  Immerhin zeichnet sich die Ministe-
rialbürokratie im allgemeinen dadurch aus, 
daß sie sich bemüht, „zunächst die denkbare 
Breite der Lösungsmöglichkeiten zu eruieren, 
um dann in politischer Antizipation das Wün-
schenswerte mit dem Durchsetzbaren zu ver-
binden, innerhalb der Bürokratie also die Fra-
ge zu erörtern und zu beantworten, für wel-
che Lösung man noch am ehesten eine Zu-
stimmung des verantwortlichen Mini
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sters, des 
Kabinetts und der Parlamentsmehrheit finden 
könne“ ) .

33) Ebda, S. 136.
34) Thomas Ellwein, Ralf Zoll, Berufsbeamtentum — 
Anspruch und Wirklichkeit. Zur Entwicklung und 
Problematik des öffentlichen Dienstes. Düsseldorf 
1973, S. 55.
35) Ebda, S. 13, Zitat 3.
36) Ebda, S. 219.

37)  Ebda, S. 220.
38) Ebda, S. 218.

Das planerische Zielsystem der politischen 
Entscheidungsträger muß aus dem allgemei-

nen gesellschaftlichen Wertsystem abgeleitet 
sein. Sollen derartige politische Zielsetzungen 
allerdings durchsetzbar sein, dürfen sie nicht 
allzu sehr von dem allgemeinen Wertsystem 
abweichen. Ein' politischer Entscheidungsträ-
ger handelt also dann rational, „wenn er kon-
krete politische Ziele aus dem übergeordne-
ten gesellschaftlichen Wertsystem ableitet, 
nach Prioritäten ordnet und verfolgt, daß et 
seinen politischen Nutzen innerhalb der gege-
benen Entscheidungsstrukt 39ur maximiert“ ), 
Normative Planung im Bereich staatlicher Tä-
tigkeit, also die an einem bestimmten gesell-
schaftlichen Wertsystem ausgerichtete, be-
wußte und umfassende Gestaltung der zu-
künftigen Struktur der Gesellschaft „darf je-
doch nicht so verstanden werden, daß durch 
die staatliche Planungstätigkeit alle Lebensbe-
reiche langfristig und eindeutig determiniert 
werden. Die Konzeption der pluralistischen 
demokratischen Gesellschaft beinhaltet viel-
mehr, daß ein möglichst großer Teil der ver-
schiedenen Lebensbereiche vom einzelnen 
Bürger oder organisierten Gruppen autonom 
gestaltet werden kann. Das gilt um so mehr 
in einem förderativen politischen System, in 
dem eine Vielzahl von Planungsträgern mit 
verfassungsmäßig garantierter Autonomie an 
der staatlichen Planung teilhaben. Wenn auch 
Effizienz und Effektivität nicht alleinige Kri-
terien für das staatliche Handeln sind, ist 
dennoch offensichtlich, daß der Grad, in dem 
die verschiedenen Einzel- und Bereichspla-
nungen unterschiedliche oder auch gegensätz-
liche Zielsetzung verfolgen können, durch 
die Knappheit der verfügbaren Ressourcen 
und der Notwendigkeit eines wirksamen 
staatlichen Handelns eng begrenzt sind."40 )

III. Die normativ-statische Rechtsordnung

Artikel 28 GG erklärt: „Die verfassungsmäßi-
ge Ordnung in den Ländern muß den Grund-
sätzen des republikanischen, demokratischen 
und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses 

Grundgesetzes entsprechen." Was „Rechts-
staat im Sinne dieses Grundgesetzes" im ein-
zelnen bedeutet, muß aus Artikel 20 GG inter-
pretiert werden, der unter dem besonderen 
Schutz des Artikels 79, Absatz 3 GG steht.

39) Carl Böhret, Entssheidun gshilfen für die Regie 
rung, Opladen 1970, S. 42.
40) Michael J. Buse, Integrierte Systeme staatlicher 
Planung. Theoretische Grundlagen und praktische 
Erfahrungen im internationalen Vergleich, Baden- 
Baden 1974, S. 39.
41) Maunz, Dürig, Herzog, Grundgesetz-Kommentar, 
München 19713, Artikel 28, Randziffer 57.



Nach überwiegender Auffassung der Verfas-
sungsrechtler ergibt sich aus dem Inhalt des 
Artikels 28 GG, „daß die Bundesrepublik nach 
dem Vorstellungsbild des Grundgesetzes ein 
Rechtsstaat sein soll" .

Die Verwirklichung des Rechtsstaates bildete 
neben der Forderung nach einer geschriebe-
nen Verfassung und dem Streben nach dem 
Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung 
ein Hauptziel des liberalen Bürgertums im 
19. Jahrhundert. Die Prinzipien eines abstrak-
ten Verfassungsrechts sollten durch ein wirk-
sames Verwaltungsrecht konkretisiert wer-
den. Nach der Errichtung der Verwaltungsge-
richtsbarkeit beschränkte sich die Diskussion 
über rechtsstaatliche Probleme in Deutschland 
auf verwaltungsrechtliche Spezialfragen. Erst 
die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus 
führten zu der Forderung, daß die Anwen-
dung rechtsstaatlicher Prinzipien sich nicht 
mehr darin erschöpfen dürfe, die ordnungsge-
mäße Anwendung von Gesetzen beliebigen 
Inhalts zu garantieren. Nunmehr sollten nicht 
nur Verwaltung und Rechtsprechung, sondern 
auch die Gesetzgebung an die Grundrechte 
gebunden sein.

Unrealistisch ist allerdings die von der mehr 
konservativen Rechtslehre vielfach vorge-
nommene Trennung von Rechts- und Sozial-
staat. Danach handelt es sich bei den Grund-
rechten vornehmlich um Abwehrrechte des 
Bürgers gegenüber Eingriffen des Interventi-
onsstaates 42) . Da der Sozialstaat „einen lei-
stenden, zuteilenden, verte
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ilenden, teilenden 

Staat" ) meine, seien Sozial- und Rechts-
staat „ihrer Intention nach durchaus verschie-
den, um nicht z 44u sagen Gegensätze" ).  Dem-
gegenüber wird hier davon ausgegangen, daß 
der soziale Rechtstaat „nicht in einen ,Sozial-
staat' und in einen .Rechtsstaat' zerlegt wer-
den" darf45 ), daß er diesem Anspruch nur 
dann gerecht werden kann, „wenn er zugleich 
Sozialstaat ist, als wahrer Sozialstaat nur, 
wenn er sich zugleich als Rechtsstaat ver-

46) Ernst Rudolf Huber, Nationalstaat und Verfas-
sungsstaat, Stuttgart 1965, S. 250.
47) Vgl. BVerfGE 22, S. 180, besonders S. 204; ferner 
Peter Badura, Auftrag und Grenzen der Verwal-
tung irn sozialen Rechtsstaat, in: Die Öffentliche 
Verwaltung, 1968, S. 449.
48) BVerfGE 15, S. 126; 24, S. 33; 25, S. 1 und S. 371; 
vgl. Ernst Wolfgang Böckenförde, Erstehung und 
Wandel des Rechtsstaatsbegriffs, in: Festschrift für 
Adolf Arndt, Frankfurt/Main 1969, S. 70.
49) Vgl. BVerfGE 33, S. 303; BVerwGE 23, S. 347 und 
27, S. 360.
M) Vgl. BVerfGE 33, S. 330 f.
51) BVerfGE 2, S. 12 f.

wirklicht“ 46).  Allerdings wird das Sozial-
staatsprinzip verfassungsrechtlich nur in der 
Leitmaxime, dem Gebot zur sozialen Gerech-
tigkeit und gerechten Sozialordnung defi-
niert476). Immerhin hat der Sozialstaat für die 
Gesetzgebung das wirtschafts- und sozialpoli-
tisch lenkende Maßnahmegeset
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z notwendig 

gemacht ),  und es folgte aus seinen Aktivi-
täten die funktionelle Annäherung von ge-
setzgeberischen und verwaltungsrechtlichen 
Staatsakten. Zweifellos ist der Sozialstaat 
nicht nur zum Garanten der rechtlichen Frei-
heit, sondern auch der sozialen Sicherung ge-
worden49 ): „Je stärker der moderne Staat 
sich der sozialen Sicherung und kulturellen 
Förderung der Bürger zuwendet
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, desto mehr 
tritt im Verhältnis zwischen Bürger und 
Staat neben das ursprüngliche Postulat 
grundgesetzlicher Freiheitssichrung vor dem 
Staat die komplementäre Forderung nach 
grundrechtlicher Verbürgerung der Teilhabe 
an staatlichen Leistungen." )

Die Verfassungsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland ist eine wertgebundene Ord-
nung. Diese „freiheitliche demokratische 
Grundordnung" verlangt die Anerkennung 
grundlegender Prinzipien, zu denen dem Bun-
desverfassungsgericht zufolge mindestens ge-
hören: „Die Achtung vor den im Grundgesetz 
konkretisierten Menschenrechten, vor allem 
vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben 
und freien Entfaltung, die Volkssouveränität, 
die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit 
der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, 
das Mehrparteienprinzip und die Chancen-
gleichheit für alle politischen Parteien 
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mit 
dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung 
und Ausübung einer Opposition." )  Aller-
dings bestehen für die konkrete Ausgestal-
tung einer solchen Ordnung „Variationsmög-
lichkeiten“. Infolgedessen spricht das Bundes-
verfassungsgericht an anderer Stelle von ei-
nem „Bild der freiheitlichen Demokratie, das

) Vgl, BVerfGE 7, S. 204, wonach die Grundrechte 
in erster Linie dazu bestimmt sind, „die Freiheits-
sphäre des einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen 
Gewalt zu sichern und als Abwehrrechte des Bür-
gers gegen den Staat” zu dienen.

) Ernst Forsthoff, Rechtsstaat im Wandel, Stutt-
gart 1964, S. 38.
42) Ebda, S. 39.

) Vgl. Konrad Hesse, Der Rechtsstaat im Verfas-
sungssystem des Grundgesetzes, in: Staatsverfas-
sung und Kirchenordnung, Festschrift für R. Smend, 
Tübingen 1962, s. 78. 



dem Grundgesetzgeber als Leitbild vorge-
schwebt und das er im Normenk
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omplex 
des Grundgesetzes zu realisieren versucht“ 
habe ).
Der Auffassung von den Freiheitsrechten als 
Rechten des Bürgers gegen den Staat und von 
vor-staatlichen Menschenrechten, die aus dem 
Naturrecht hergeleitet werden, kann jedoch 
mit gutem Grund widersprochen werden. Ge-
rade in einer funktionierenden Demokratie 
muß es um die Beteiligung möglichst breiter 
Volksschichten an der Gestaltung ihres Ge-
schicks gehen, sind Grundrechte auch Mitwir-
kungsrechte und nicht nur Abwehrrechte. Zu-
dem haben die Menschen sich ihre Menschen-
rechte im Zeitalter des absolutistischen Staa-
tes erkämft, was bedeutet, „daß die vom Men-
schen sich selbst verliehenen Rechte der 
Veränderung unterworfen und Ausdruck der 
jeweils herrschenden Gesellschaftsordnung 
sind" 52a).

Die naturrechtliche Begründung der Menschen-
rechte ist nicht nur deshalb unhaltbar, „weil 
das Individuum zum Träger persönlicher 
Rechte erst im Laufe einer Entwicklung gewor-
den ist, die einige Jahrhunderttausende 
währte“ 52b), sondern sie ist auch überflüssig. 
Die Berufung auf ein staatlicher Gewalt ent-
zogenes Menschenrecht ist heute ersetzt wor-
den durch Bestimmungen, nach denen weder 
ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt ange-
tastet (Art. 19 GG) noch bestimmte Verfas-
sungsgrundsätze durch Verfassungsänderung 
außer Kraft gesetzt (Artikel 79 GG) werden 
dürfen. Ein Verstoß gegen diese Verfassungs-
bestimmungen wäre ein revolutionärer Akt 
und würde die verfassungsmäßige Ordnung 
selbst außer Kraft setzen.

Die normativen Aussagen des Grundrechtska-
talogs des Grundgesetzes werden vom Bun-
desverfassungsgericht unter Beachtung fol-
gender Leitsätze interpretiert: „Eine einzelne 
Verfassungsbestimmung kann nicht isoliert 
betrachtet und allein aus sich heraus ausge-
legt werden. Sie steht in einem Sinnzusam-
menhang mit den übrigen Vorschriften der 
Verfassung, die eine innere Einheit darstellt. 
Aus dem Gesamtinhalt der Verfassung erge-
ben sich gewisse verfassungsrechtliche 
Grundsätze und Grundentscheidungen, denen 
die einzelne Verfassungsbestimmung unterge-

ordnet ist“. Jede Verfassungsbestimmung 
muß danach „so ausgelegt werden, daß sie mit 
jenen elementaren Verfassungsgrundsätzen 
und Grundentscheidungen des Verfassungsge-
setzgebers ver 53einbar ist.“ ) Leitendes Inter-
pretationsprinzip ist die Einheit der Verfas-
sung als eines logisch-teleologischen Sinngebil-
des 54 ). Maßgeblich für die Auslegung der Ver-
fassung ist zudem der objektivierte Wille des 
Verfassungsgebers. Hierzu dienen „die Ausle-
gungen aus dem Wortlaut der Norm (gramma-
tische Auslegung), aus ihrem Zusammenhang 
(systematische Auslegung), aus ihrem Zweck 
(teleologische Auslegung) und aus den Geset-
zesmaterialien und der
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 Entstehungsgeschichte 

(historische Auslegung)“ ).
Die Verfassung ist wertgebunden, sie ist „die 
verbindliche Festlegung der Werte, in deren 
Bejahung sich die verschiedenen weltan-
schaulichen und politischen Richtungen tref-
fen" 56 ). Hierzu zählen insbesondere die An-
erkennung der Menschenwürde und die Aner-
kennung oberster Werte des Gemeinschaftsle-
bens 57).  Für die Verfassungsauslegung ist 
daher „die Lehre von der Verfassung als ei-
nem Wertsystem und einer Werto 58rdnung“ ) 
maßgeblich. Spätestens an dieser Stelle wer-
den die rein politisch-normativen Implikatio-
nen deutlich.
Der Modus der Richterbestellung für das Bun-
desverfassungsgericht zeigt nicht nur politische 
Gesichtspunkte allgemeiner Art, denn diese 
Richter werden durch die gesetzgebenden Kör-
perschaften gewählt. Es ist darüber hinaus 
auch kritisiert worden, daß die Richterämter 
zu „Reservaten für verdiente Altpolitiker von 
CDU/CSU und SPD geworden" seien58a).

52) BVerfGE 5, S. 196.
62a) Erwin Fischer, Deine Rechte im Staat, Frank- 
furt/Main, Berlin 1965 12, S. 24.
«bj Erwin Fischer, a. a. O., S. 25.

52)  BVerfGE 5, S. 32 f.; 7, S. 205.
M) BVerfGE 1, S. 32 f.; 1, S. 227; 15, S. 194 und 19, 
S. 206 ff.
55) Bruno Schmidt-Bleibtreu und Franz Klein, Kom-
mentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, Berlin—Neuwied 19692.
56) Hermann Mosler, Grundgesetz der Bundesrepu-
blik Deutschland, in: Staatslexikon, 3. Band, Frei-
burg 1959, Spalte 1115.
57) Vgl. BVerfGE 2, S. 12.
58) Theodor Maunz, Deutsches Staatsrecht, München 
196917, S. 51.
58a) Heinz Laufer, Entscheidungsgewalt ohne Oppo-
sition. Probleme des BVerfG im Regierungssystem 
der BRD, in: Parlamentarismus ohne Transparenz, 
hrsg. v. Winfried Steffani, Opladen 1971 (= Kri” 
tik 3), S. 223.

Diese Gefahr kann nicht geleugnet werden. Es 
muß nun einmal hingenommen werden, daß 
ein derart bedeutsames politisches Amt (und 



ein solches ist das Bundesverfassungsgericht) 
nur ausgeübt werden kann, wenn die Legiti-
mation durch die gesetzgebenden Körper-
schaften vorhanden ist.

Wenig überzeugend sind Argumente, die be-
legen sollen, daß das Bundesverfassungs-
gericht lediglich Rechtsnormen auf konkrete 
Sachverhalte anwende. Tatsächlich aber trifft 
das Bundesverfassungsgericht im Grunde poli-
tische Entscheidungen von außerordentlicher 
Tragweite, wenn auch die Formulierung, nach 

der jede Rechtsprechung „Vollzug einer ganz 
bestimmten, rechtstechnisch fixierten und für 
rechtswirksam erklärten Politik“ 58b) sei, si-
cherlich zu weit geht. Immerhin ist zumindest 
die Rechtsprechung des höchsten deutschen 
Gerichts „ein Stüde hoheitlicher Gewaltaus-
übung“ und Infolgedessen „ein politischer 
Akt“ . Eine strenge Trennung zwischen 
Verfassungsrechtsprechung und Politik ist 
nicht aufrechtzuerhalten, denn verfassungs-
rechtliche Konflikte sind immer auch Ausein-
andersetzungen um politische Macht.

IV. Wandel der Beziehungen von Staats- und Kommunalverwaltung

Der Wandel der politischen Funktion der 
Selbstverwaltung wird allgemein mit dem 
Wandel des Staates vom liberalen Rechtsstaat 
zum sozialen Leistungsstaat in Zusammen-
hang gebracht. Das bedeute, daß „die bürger-
liche Idee der Selbstverwaltung gegenüber 
der sozialstaatlichen Verwaltung auf der al-
ten Basis nicht me
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hr durchgesetzt werden 

könne" ).
In der Tat hatte die bürgerliche Selbstverwal-
tung des 19. Jahrhunderts die Eingriffe der 
Staatsverwaltung abzuwehren. Seit der Reor-
ganisation der Kommunalverwaltung in den 
preußischen Städten unter von Stein war die 
Kommunalverwaltung in erster Linie als Bür-
gerverwaltung gedacht. Die deutsche Gemein-
de sollte „in Ablehnung an frühere historische 
Epochen wiederum ein genossenschaftliches 
Gebilde, eine moralische Verantwortungsein-
heit sein, der Schwerpunkt kommunaler Wil-
lensbildung sollte aus diesem Grunde bei dem 
in der genossenschaftlichen Substanz verwur-
zelten Bürger und nicht bei 
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dem ortsfremden 

Berufsbeamten liegen“ ).  Die Gemeindebür-
ger sollten ihre Angelegenheiten unabhängig 
von obrigkeitlicher Reglementierung eigenver-
antwortlich 61)  wahrnehmen, wobei die Rechte 
zwischen dem monarchischen Staat und der 
städtischen Bürgerschaft voneinander ge-

trennt gehalten werden sollten 2). Sicherlich 
aber war die kommunale Selbstverwaltung in 
Deutschland auch eine politische Vorbedin-
gung zur Durchsetzung der kapitalistischen 
P 63roduktionsweise ), denn die Gemeinde war 
derjenige Ort, an dem Produktion und Handel 
stattfanden.

Im Verlaufe der historischen Entwicklung 
standen die preußischen Städte dem absolu-
tistischen Beamtenstaat und den feudalen 
Kreis- und Provinzialständen schroff gegen-
über. Die Selbstverwaltung, gedacht als das 
Mittel zur „Zurückverlegung des Staates in 
das Volk“, wurde zum Instrument demokrati-
scher Selbstverwaltung gegen die reaktionäre 
und streng zentralistisch gebliebene Monar-
chie 64).  Die Beziehungen zwischen dem Staat 
und den Städten entwickelten

65
 sich zu einem 

„soziologischen Streitverhältnis“ ). Mit dem 
Übergang zum Konstitutionalismus und der 
Integration des Bürgertums in Staat und Ge-
sellschaft des preußisch geprägten Reiches 
wurde das Bürgertum als „Nationalliberalis-
mus“ selber reak 66tionär ) und die Selbstver- *

58b) Otwin Massing, Recht als Korrelat der Macht?, 
in: Der CDU-Staat, hrsg. v. Gert Schäfer, Frankfurt 
1969, S. 216.
59) Jürgen Habermas, in: Kultur und Kritik, Frank- 
furt/Main 1973, S. 24.
60)Arnold  Köttgen, Die Krise der kommunalen 
88 p tverwaltung, Tübingen 1931, S. 10.
61) Brich Becker, Gemeindliche Selbstverwaltung, 
Teü I, Berlin 1941, S. 9.

62) Fritz Voigt, Die Selbstverwaltung als Rechtsbe-
griff und juristische Erscheinung, Leipzig 1938, 
S. 23 f.
63) Marianne Rodenstein, Thesen zum Wandel der 
kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland, in: 
Die Kommune in der Staatsorganisation, Frankfurt/
Main 1974 ( = edition suhrkamp 680), S. 43.
64) Hugo Preuß, Selbstverwaltung, in: Handwörter-
buch der Kommunalwissenschaften, Band 3, Jena
1924, S. 770.
65) Erich Becker, in: Handbuch der kommunalen 
Wissenschaft und Praxis, Band 1, Berlin, Göttingen, 
Heidelberg 1956, S. 83.
66) Frido Wagener, Die Städte im Landkreis, Göttin-
gen 1955, S. 187.



waltung von einem Kampfmittel gegen den 
Obrigkeitsstaat zu einem Instrument für die 
Eingliederung der bürgerlichen Gesellschaft 
in den Staat. Mit der Industriealisierung, der 
Bevölkerungsvermehrung und den Bevölke-
rungswanderungen, mit der Auflösung der 
Bürgergemeinde und ihrer Wandlung zur Ein-
wohnergemeinde, änderte sich auch der Cha-
rakter der Selbstverwaltung. Der Fachmann 
ersetzte den ehrenamtlich tätigen Bürger, der 
die umfangreicher gewordenen Verwaltungs-
aufgaben nicht mehr bewältigen konnte.

Unter dem Einfluß formaljurfstischen Den-
kens wurde das Wesen der Selbstverwaltung 
mehr und mehr nur noch in der Existenz ei-
ner vom Staate getrennten öffentlich-rechtli-
chen Körperschaft gesehen67 ). Nach der Be-
seitigung des Obrigkeitsstaates, nach Errich-
tung von Parlamentarismus und Selbstverwal-
tung als Ausdruck der „Selbstregierung des 
Volkes“ verlor die bisherige Antithese von 
Obrigkeitsstaat und demokratischer Selbst-
verwaltung ihren ursprünglichen Sinn.

67) Paul Laband, Staatsrecht des Deutschen Reiches, 
Tübingen, Leipzig 1876/82, Band 1, S. 95 ff.

68) Arnold Köttgen, Die Gemeinde und der Bundes-
gesetzgeber, Stuttgart 1957, S. 35.
69) Ebda, S. 15.
70) Werner Weber, Staats- und Selbstverwaltung 
in der Gegenwart, Göttingen 1953, S. 221.
71) Martin Bullinger, Der Verwaltungsapparat in 
der DDR (SBZ), in: Die Lage des Rechts in Mittel-
deutschland, Karlsruhe 1965, S. 120.
72) Marianne Rodenstein, Thesen zum Wandel der 
kommunalen Selbstverwaltung, S. 71.
73) Rudolf Wassermann, Zur politischen Funktion 
der Rechtsprechung, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte B 47/74, S. 5.
74) Ebda, S. 7.

„Gemeinde und Staat haben seitdem den glei-
chen politischen Auftrag, der auch im Bereich 
der örtlichen Gemeinschaftsaufgaben die ein-
stige gesellschaftliche Ergänzungsfunktion bis 

auf verschwindende Reste verdrängt hat.68 ) 
Die Kommune wurde „landesunmittelbare 
Körperschaft“ und Teil der mittelbaren Staats-
ver 69waltung ).
Dennoch bedarf gerade der immer mächtiger 
werdende Verwaltungsapparat im spätkapita-
listischen Interventionsstaat mit seinen um-
fassenden Befugnissen über Menschen und 
Sachen eines starken Gegengewichts, damit 
er nicht erstarrt und übermächtig wird70 ). 
„Selbstverwaltung und Gewaltenteilung, Ge-
setzmäßigkeit der Verwaltung und Abwehr- 
rechte des Bürgers ... zu b

71

ewahren, ist ein 
unverzichtbares Anliegen, will man nicht zu 
einer radikal anderen Ordnung überge- 
hen." )  Zwar mag staatlicherseits die Ein-
schränkung der kommunalen Selbstverwal-
tung und des kommunalen Handlungsspiel-
raums insbesondere unter Planungsaspekten 
rational sein. Unter Legitimationsaspekten 
muß dies für das politische System jedoch 
inopportun erscheinen: „Gerade in einer Si-
tuation wachsender Legitimationsbedürftig-
keit erweist sich daher die kommunale Auto-
nomie, indem sie die Abschottung unter-
schiedlicher Legitimationsebenen bewir

72

kt, als 
funktional für die staatliche Steuerung des 
kapitalistischen Verwertungsprozesses.“ )

V. Die Ambivalenz der Justiz

„Das Recht ist nicht nur eine Funktion des 
Soziallebens, sondern auch ein Instrument zu 
seiner Gestaltung. Es stabilisiert oder verän-
dert die gesellschaftlichen Zustände, und die 
Justiz sorgt dafür, daß das Recht nicht bloßes 
Papier bleibt, sondern Wirklichkeit wird. Als 
Agentur zur Lösung sozialer Konflikte aktua-
lisiert sie die in der organisierten Gesell-
schaft geltenden Normen und legitimiert den 

73Staat, der die Gesellschaft organisiert." )  
Tatsächlich ist bereits die Summe der Nor-
men, die das Entscheidungsspektrum für den 
Richter bilden, teilweise unübersichtlich und 
widerspruchsvoll. Verlangt wird vom Richter 
beispielsweise die Interpretation sogenannter 
Biankettbegriffe und Generalklauseln wie die 
„Gute-Sitten-Klauseln“ (§§ 138, 826 BGB). Wo 
aber derartige Rechtsnormen vorhanden sind, 
die im Zuge sozio-ökonomischer Entwicklun-

gen fortgebildet werden sollen, dort „geht die 
Normsetzung vom Gesetzgeber auf die Ge-
richte über, und nicht anders verhält es sich, 
wenn der Gesetzgeber gesellschaftlich rele-
vante Konflikte und Probleme gar nicht re-
gelt. Rechtssetzung, Rechtsschöpfung ist 

74

aber 
politische Aktion. Der Richter, der Recht 
schafft, handelt mithin politisch.“ )



Soweit scheint die unmittelbare politische Be-
deutung der Rechtsprechung unbestritten. 
Problematisch wird eine normsetzende Recht-
sprechung dort, wo sie sich als Teil der poli-
tischen Praxis begreift, das Gesetz also nicht 
prinzipiell verbindliche Norm des demokra-
tisch legitimierten Gesetzgebers, sondern 
„ 75nur eine Empfehlung, ein Angebot" ) sein 
soll. Wie einseitig Wertvorstellungen im ein-
zelnen auch sein mögen, die mit der Verkün-
dung eines Gesetzes für die gesetzesunter-
worfene Justiz verbindlich werden — diese 
Nonnen müssen in der Praxis von der Justiz 
beachtet und durchgesetzt werden. „Für poli-
tische Gestaltungsaufgaben ... ist nur der Ge-
setzgeber und in gewissem Umfang auch die 
Exekutive, die ihrerseits weisungsgebunden 
und der parlamentarischen Kontrolle unter-
worfen ist, durch die Veranstaltung perio-
disch wiederkehrender Wahlen legiti-
mier 76t." ).
Bei der Rechtsprechung ist der Richter dem 
Gesetz unterworfen, damit aber der bestehen-
den, statischen Rechtsordnung verhaftet, die 
er so mit allen ihr immanenten Ungleichhei-
ten und Ungerechtigkeiten durch verbindliche 
Rechtsfeststellung u. U. verfestigt. „Diese Pro-
bleme verschärfen sich, wenn die Unabhän-
gigkeit des Richters und die Garantie des ge-
setzlichen Richters nicht nur als Abschirmung 
gegen rechtswidrige Einflüsse, Manipulationen 
und Pr

77

essionen, sondern als Isolierung der 
Gesetzesunterworfenheit und Freisetzung von 
politischer Verantwortung im Rahmen einer 
formal als Ausgrenzung privater (Macht-) 
Sphären gedeuteten Verfassung verstanden 
werden." )
Zweifellos ist das politische System ständigen 
Wandlungsprozessen unterworfen, wobei 
nicht nur Regierung und Verwaltung, sondern 
auch die Rechtsprechung eingeschlossen ist. 
Zwar lassen sich Politik und Rechtsprechung 
als Funktionen unterscheiden, die wiederum 
diejenige Handlungssphäre darstellen, welche 
man als politisches System bezeichnet. Doch 
muß sich insbesondere die Politik gegenüber 
der Rechtsprechung ihre politische Entschei-

dungsbefugnis und Leitungskompetenz be-
wahren, denn sie trägt die politische Verant-
wortung. Da Gesetzgebungstechnik und 
Rechtsprechung im allgemeinen dem Status 
quo verhaftet sind, würde eine sich vorwie-
gend als bewahrend verstehende Politik auch 
überholte politische Zustände stabilisieren, 
tendenziell sogar diese Aufgabe der Recht-
sprechung überlassen. Zwar findet der politi-
sche Gestaltungswille seine Grenze an funda-
mentalen Menschenrechten, doch wäre ein 
Defizit an politischer Führung verhängnisvoll 
für das gesamte politische System, denn die 
politische Leitung ist das funktionale Korrelat 
des jeweiligen Entwicklungsstandes der Pro-
duktivkräfte.

Nun scheint nachweisbar, daß auch in einem 
demokratischen Herrschaftssystem die Funk-
tion der Justiz eine politische ist: „Jede Ju-
stiz ist politisch, ob man das nun zugibt oder 
nicht. Der Richter kann daher gar nicht an-
ders als politisch handeln, und es zeugt von 
falschem Bewußtsein, wenn man sic

78
h gegen 

diese Einsicht sperrt." ) Aus der Tatsache 
allerdings, daß Politik dynamisch ist und sich 
den ständig verändernden Lebensverhältnis-
sen anzupassen sucht, während das Recht sta-
tisch auf die Verteidigung der bestehenden 
Ordnung gerichtet ist, wird man folgern kön-
nen, daß die Justiz — bewußt oder unbewußt 
— konservativ eingestellt ist 78a). Bereits die 
rechtsstaatliche Bindung des Richters an Ge-
setz und Recht wie auch die fehlende Legiti-
mation zu aktiver Gesellschaftsgestaltung 
schließen eine Korrektur des im Gesetz ver-
ankerten Willens des Gesetzgebers aus: „Die 
politische Entscheidung verbleibt dem Gesetz-
geber: im Wege verfassungskonformer Ausle-
gung kann der Richter demnach nicht Sozial-
gestaltung gegen Wortlaut und Sinn des Ge-
setzes oder gegen da

79
s gesetzgeberische Ziel 

betreiben." )

78) Rudolf Wassermann, Zur politischen Funktion 
der Rechtsprechung, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte B 47/74, S. 3.
78a) „Ist der Staat der Tendenz nach demokratisch, 
dann zögern sie (die Juristen, R. W.) nicht, das 
Naturrecht zu bemühen, um diesen an seine feh-
lende Autorität zu gemahnen; ist die staatliche 
Autorität absolut, dann werden Juristen ihre ge-
horsamen Diener' (Ralf Dahrendorf, Gesellschaft 
und Demokratie in Deutschland, München 1967, 
S. 274).
79) Dierk-Peter Steffan, Richterliche Rechtsfindung 
durch politisches Engagement?, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 47/74, S. 25.

75) Rudolf Wassermann, Politisierung der Recht- 
sprechung3, in: Deutsche Richterzeitung 1970, S. 79 f.

76) Dierk-Peter Steffan, Richterliche Rechtsfindung 
durch politisches Engagement?, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 47/74, S. 20.
77) Dian Schefold, Rechtsprechung, in: Wörterbuch 

zur politischen Ökonomie, hrsg. v. Gert von Eynem, 
Opladen 1973, S. 327.



Ein Defizit an Politik jedoch, d. h. .die Flucht 
des Gesetzgebers aus der Verantwort 80ung“ ) 
würde dem Richter Entscheidungsspielräume 
überlassen und Entscheidungen abverlangen, 
die über die Anwendung des geltenden 
Rechts durch .hergebrachte, in der juristi-
schen Ausbildung vermittelte Gedankenope-
rationen' hina 81usgingen ). Beispielsweise be-
schwört die Norminterpretation, Grundrechte 
als Leistungsansprüche zu interpretieren, die 
Gefahr herauf, daß politische Entscheidungen 
über den Einsatz öffentlicher Ressourcen zu 
rechtlich einklagbaren Ansprüchen expandie-
ren, ohne daß die materiellen Voraussetzun-
gen dafür 82 gegeben sind ).

Die Möglichkeit, in allen Fällen von Verlet-
zungen der individuellen Rechte durch den 
Staat die Gerichte anrufen zu können, hat der 
Bundesrepublik den Beinamen .Rechtswege-
staat“ eingebracht, was bedeuten soll, daß die 
Justiz als dritte Gewalt zu einflußreich ge-
worden sei: „Es gibt kaum einen wesentli-
chen Vorgang des Verfassungslebens, der 
nicht vor dem Bundesverfassungsgericht in 
einem Prozeß verwickelt werden, und keine 
Verwaltungsmaßnahme, um die man nicht vor 
den Verwaltungsgerichten oder subsidiär vor 
den ordentlichen Gerichten (Artikel 19 Abs. 4) 
streiten könnte. Damit ist die doppelte Gefahr 
einer Juridifizierung der Politik und der Poli-
tisierung der Justiz trotz mancher Warnungen 
aus früherer Zeit und abschreckender Präze-
denzfälle in aller Breite eingelassen." 83 ) In 
der Tat: mit der Aufgabe der Theorie, daß die 
Gerichte lediglich „der Mund des Gesetzes" 
(Montesquieu) seien, gewann die Rechtspfle-
ge über die Entscheidung des Einzelfalls hin-
aus eine immer größere Bedeutung für die so-
zio-ökonomische und politische Entwicklung. 
Der Grundsatz der Bindung der Verwaltung 
an formal präzise definierte Gesetze und Ver-
ordnungen, also die Durchsetzung des Legali-
tätsprinzips in der öffentlichen Verwaltung, 
war Ergebnis der Furcht des sich emanzipie-
renden Bürgertums vor der Übermacht der 

polizeistaatlichen Verwaltung 4). Dieses Bür-
gertum forderte eine Kontrolle der Verwal-
tung durch eine neutrale Instanz, wobei die 
historische Entwicklung in Deutschland — 
nach französischem Vorbild — in Richtung 
auf eine besondere Verwaltungsgerichtsbar-
keit neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
ging854). Zur Ausbildung des „Rechtswege-
staates" gehörte die Errichtung von Gerichts-
zweigen zur Entscheidung öffentlich-rechtli-
cher Streitigkeiten nichtverfassungsrechtli-
cher Art (außer Verwaltungs- auch die Fi-
nanz- und Sozialgerichtsbarkeit). Zudem ist 
die Arbeitsgerichtsbarkeit als durchgängig 
selbständiger Gerichtszweig ausgestaltet wor-
den. Dennoch sind die Verzahnungen mit der 
Politik und der Verwaltung nicht zu überse-
hen. Zwar hängt auch die Staatsanwaltschaft 
organisatorisch, laufbahnmäßig und personell 
mit der Justiz eng zusammen, obwohl sie 
nicht Teil der rechtsprechenden Gewalt son-
dern der Rechtspflege ist. Doch ist sie Wei-
sungen der politischen Führung (Justizmini-
ster) unterworfen, was insbesondere in poli-
tisch bedeutsamen Fällen wichtig wird.

84) Polizeiwissenschaft und Verwaltungswissenschaft 
waren lange Zeit identisch, vgl. Hans Maier, Die 
ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, Neu-
wied 1966.
85) Vgl. hierzu Theo Stammen, Der Rechtsstaat — 
Idee und Wirklichkeit in Deutschland, hrsg. v. der 
Bayerischen Landeszenrale für Politische Bildungs-
arbeit, München 19724, S. 89 f.
86) Wolfgang Behr, Bundesrepublik Deutschland — 
Deutsche Demokratische Republik. Grundkonflikte 
und Konvergenzerscheinungen, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 36/74, S. 6.

Die Ernennung der Berufsrichter erfolgt durch 
die Justizverwaltungen der Länder bzw. des 
Bundes. Die Unabhängigkeit des Richters 
schließt auch nicht aus, daß er einer Dienst-
aufsicht untersteht. Daß über die beruflichen 
Aufstiegsmöglichkeiten ein gewisser sozialer 
Druck ausgeübt werden kann, erscheint eben-
falls nicht undenkbar.
Andererseits vermag die richterliche Beschei-
nigung der Legalität politischer Aktionen das 
politische System und damit die eigene 
Herrschaft der Führungselite zu sichern, denn 
„bestehende Herrschaft in einem gegebenen 
System tendiert dazu, die Systemeigenschaf-
ten zur eigenen Herrschaftssicherung zu nut-
zen und umgekehrt die eigene Herrschaft un-
ter den Bedingungen des bestehenden Sy-
stems und seiner möglichen gesteuerten Ent-
wicklungstendenzen abzusichern und zu er-
weitern" 86).

80) Hans H. Klein, Gefährdungen des Prinzips der Ge-
waltenteilung in der Bundesrepublik Deutschland, 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 50/74, S. 6.
81) Vgl. U. Diederichsen, Die Flucht des Gesetzge-
bers aus der politischen Verantwortung im Zivil-
recht 1974, S. 64.
82) Ernst Wolfgang Böckenförde, Grundrechtstheo-
rie und Grundrechtsinterpretation, in: NJW Heft 35 
vom 28. 8. 1974 S. 1536.
83) Werner Weber Spannungen und Kräfte im west-
deutschen Verfassungssystem, Stuttgart 1958, S. 33. 



All dies zeigt, daß die rechtsstaatliche Siche-
rung im System der Bundesrepublik Deutsch-
land überwiegend verfahrensrechtlicher Art 
ist, wo zudem die „punktuellen, unvollständi-
gen Regelungen“ 87)  durch den Gesetzgeber 
noch „durch die Verwendung von unbestimm-
ten Rechtsbegriffen und Generalklauseln dem 
Rechtsanwender einen gewissen Spielraum" 
lassen.
Die Rechtsprechung ist also weder ein Phäno-
men des Überbaus und als solches „eine un-
mittelbare Funktion gesellschaftlicher Pro-
duktions- und Machtverhältn 88isse" ), wie 
der Marxismus behauptet, noch ist der Uber-

s87)  Dierk-Peter Steffan, Richterliche Rechtsfindung 
durch politisches Engagement? Zur Legitimation des 
politischen Richters, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte B 47/74, S. 15.
88) Ernst Wolfgang Böckenförde, Die Rechtsauffas-
sung im kommunistischen Staat, München 1967, 
S. 20.
Sprachwissenschaft hrsg. v. H. P. Gente, 1968, 000 
S. 24. 

bau — wie die Revision dieser Basis-Uber- 
bau-Theorie durch Stalin feststellt — „eine 
äußerst aktive Kraft"89 ), die „aktiv an der 
Formierung und Festigung der Basis" mit-
wirkt. Vielmehr ist das Recht als Teilfunktion 
des politischen Systems zweifellos auch ein 
Mittel und Moment der Politik. Es hat ande-
rerseits aber auch eine die Politik begrenzen-
de, ihr gegenüber eigenständige Funktion. Der 
oben beschriebene Grundwiderspruch zwi-
schen den Produktivkräften und den spätkapi-
talistischen Produktionsverhältnissen verla-
gert sich in das politische System hinein und 
widerspiegelt sich auch im Rechtssystem. An-
dererseits ist die Rechtsprechung auch der 
Steuerung durch die Politik unterworfen, die 
versucht, Probleme und Konflikte in Überein-
stimmung mit den Erwartungen und Forderun-
gen der Bevölkerung zu lösen. . 

89) Josef W. Stalin, Marxismus und Fragen der 
Sprachwissenschaft, hrsg. v. H. P. Gente, 1968,
S. 24.



Erich Röper

Rechtsberatung und Rechtsschutz für sozial Schwache

I. Rechtsschutz — eine Forderung des Rechts- und Sozialstaats

Eine wesentliche Voraussetzung für den 
Rechtsstaat ist ein kontrollfähiger Rechts-
schutz. Aufgrund der Sozialstaats

1
klausel nach 

Art. 20 Abs.  GG ist er Teil des Gestaltungs-
auftrags an Staat und Gesellschaft zum Ab-
bau sozialer Ungerechtigkeiten. Zum Schutz 
der sozial und wirtschaftlich Schwächeren ge-
hört im Rechts- wie im Sozialstaat daher die 
Schaffung der existentiellen Voraussetzungen 
für die Entfaltung von Freiheitl). Zugleich 
setzt die Gleichheit vor dem Gesetz gemäß 
Art. 3 Abs. 1 GG voraus, daß der Unbemittelte 
wie der Bemittelte sein Recht verwirklichen 
kann, daß also sozial Schwachen die Rechts-
verfolgung und Rechtsverteidigung im Ver-
gleich zu Bemittelten nicht unverhältnismäßig 
erschwert ist2).

1) Friedrich E. Schnapp, in: Grundgesetz, Kommen-
tar, Band 1, hrsg. v. Ingo von Münch, Frankfurt/ 
Main 1974, Rdnr. 18 zu Art. 20.
2) „Im Bereich des Rechtsschutzes gebietet der all-
gemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) in
Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 
Abs. 1 GG), die prozessuale Stellung von Bemittel-
ten und Unbemittelten weitgehend anzugleichen 
(BVerfGE 9/124 [131], 10/264 [270]). Der unbemittel-
ten Partei darf die Rechtsverfolgung und Rechts- 
Verteidigung im Vergleich zur bemittelten nicht un-
verhältnismäßig erschwert werden (BVerfGE 2/236 
[240], 9/124 [130/131])", BVerfGE 22/83 ff., 86. Vgl. 
aus der Literatur für viele etwa Bruno Schmidt- 
Bleibtreu/Franz Klein, Kommentar zum Grundge-
setz, Neuwied/Berlin 1969, Rdnr. 20 zu Art. 3.
3) Theodor Maunz/Günter Dürig/Roman Herzog, 
Grundgesetz, Loseblattkommentar, München, Rdnr.
6 zu Art. 19 Abs. 4.

Der Bürger muß die realistische Möglichkeit 
haben, seine Rechte durchzusetzen. Das be-
trifft nicht nur die „durch die 

4

Rechtsprechung 
ausgeübte Gewaltenkontrolle" gemäß Art. 19 
Abs.  GG3). Tatsächlich aber dulden viele, 
vor allem im Zivilrecht, Unrecht, weil sie ihre 
Rechte nicht kennen oder nicht durchsetzen 
können, da sie ein für sie unübersehbares 
Risiko scheuen oder nicht den für die Durch-
setzung ihrer Ansprüche nötigen rechtsanwalt-
lichen Beistand finden. Die finanziellen Vor-
aussetzungen für das gerichtliche Tätigwerden 

des Rechtsstaats4), der mehr und mehr zum 
Rechtswegestaat geworden ist, sowie die Fülle 
und zunehmende Kompliziertheit der rechtli-
chen und verwaltungsmäßigen Regelungen5) 
sind für viele kaum überwindbare Schranken 
für die Durchsetzung ihrer Rechte. „Recht (je-
doch), dessen Verwirklichung an Kostenrisi-
ken scheitert, ist verlorenes Recht. Es steht 
auf der Verlustliste des sozialen Rechts-
staat 6s“ ).
Dem kann nur abgeholfen werden durch mehr 
Rechtskenntnis7), mehr Rechtsberatung und 
gegebenenfalls eine Umverteilung des Prozeß-
kostenrisikos. Eine Abschaffung der Gerichts-

4) Bei niedrigen Streitwerten erreichen die Prozeß-
kosten den Streitwert oder übersteigen ihn sogar.
So betragen Gerichtskosten und Anwaltsgebühren 
von zwei Parteien ohne die Auslagen z. B. für
Zeugen und Sachverständige 

beim
Streitwert von in einer Instanz in zwei Instanzen

DM 1 000,—
DM 3 000,—
DM 5 000,—
DM 10 000,—

DM 562,60
DM 1 262,35
DM 1 809,10
DM 2 558,80

DM 1 301,69
DM 2 935,55
DM 4 207,47
DM 5 967,78

5) „In der Tat ist das derzeitige Gestrüpp der 
Rechtswege besorgniserregend und führt manchmal 
eher zu einer Justizverweigerung als zu einer 
Justizgewährung"; in: Maunz/Dürig/Herzog, a. a.0. 
6) Konrad Redeker auf dem 37. Deutschen Anwalts-
tag in Hamburg 1973. Zitat in: Anlage 7 zur Tages-
ordnung der Vorstandssitzung des Deutschen An-
waltsvereins e. V. am 20. Oktober 1973 in München 
über „Außergerichtliches Armenrecht", Vorschläge 
des vom Vorstand des DAV eingesetzten Sonder-
ausschusses unter dem Vorsitz von Rechtsanwalt 
Dr. Erich Klinge, Koblenz, S. 6, versandt als An-
lage des Schreibens des Bundesministers der Justiz 
an alle Landesjustizverwaltungen vom 4. Februar 
1974, Az. 3006-10 105/74, betr. Rechtsberatung für 
Bürger mit geringem Einkommen und Vermögen 
außerhalb eines gerichtlich anhängigen Verfahrens. 
7) Diese zu vermitteln ist insbesondere eine Auf-
gabe der politischen Bildung und der Rechtskunde 
in den Schulen. Hervorragendes Beispiel einer gut 
gelungenen allgemeinen Information bieten Hans 
Heckel/Wolfgang M. Mickel und Wolfgang Per- 
schel sowie Hannah Vogt, Das Recht in der politi-
schen Bildung Nrn. 1 und 2, in: Informationen zur 
politischen Bildung, Hefte 152, 153, 159, hrsg. v. d. 
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1972 
und 1974.



kosten allein würde nur eine Belastung der 
Allgemeinheit bringen; die Anwaltsgebühren 
und Auslagen — insbesondere erstere stellen 
zumeist der größten Teil der Kosten dar — 
würden bleiben. Das Bundesverfassungsge-
richt hat zudem mehrfach entschieden, daß es 

nach wie vor selbstverständlich zulässig sei, 
daß der Staat für die Inanspruchnahme seiner 
Gerichte und der Behörden im verwaltungsge-
richtlichen Vorverfahren Kosten und gegebe-
nenfalls Kostenvorschüsse verlangt8), und 
zwar regelmäßig aufgrund des Streitwerts.

8 BVerfGE 10/267 ff., 268 unter Verweis auf 
BVerfGE 7/53 ff., 55 f. und 9/256 ff., 257; s. a. Ger-
hard Leibholz/Justus Rinde, Grundgesetz, Kommen-
tar an Hand der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts, Köln 1966, Rdnr. 9 zu Art. 19.
9) Bei der Prüfung von „Armut" wird in der gericht- 
lichen Praxis nicht einheitlich verfahren. Zumeist 
werden die Einkommensgrenzen nicht unerheblich 
über dem pfändbaren Einkommen angesetzt. Z. T. 
werden aber auch die Vorschriften über den 
Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen (§§ 850 ff. 
ZPO) zugrunde gelegt. Dann ist von der Bewilli-
gung des Armenrechts ein großer Teil sozial schwa- 
cher Personen ausgenommen.
10) Es kann nicht der Sinn von Art. 19 Abs. 4 GG
sein — und das gilt mutatis mutandis für alle Ge-
richtsverfahren —, sozial Schwachen nutzloses Pro-
zessieren auf Kosten der Allgemeinheit zu ermög- 
licheni BVerfGE 10/267 ff., 268 f.; s. a. BVerfGE 
9124 ff., 130, sowie Leibholz/Rinck, GG, Rdnr. 9 
zu Art. 19.
11) Vgl. die Legaldefinition in § 114 Abs. 1 Zivil-
prozeßordnung- (ZPO) sowie im einzelnen die §§

4 ff. ZPO. Die Anwendung dieser Voraussetzun-
gen verstößt nicht gegen den Gleichheitssatz von 
Art. 3 Abs. 1 GG, vgl. BVerfGE 2/336 ff., 341.

II. Das Armenrecht

Die wichtigste Hilfe des Staates, sozial 
Schwachen den Zugang zum Gericht zu er-
möglichen, ist das Armenrecht. In der jetzt 
geltenden Form wurde es mit der Schaffung 
der Zivilprozeßordnung am 30. Januar 1877 
eingeführt. Das Armenrecht muß bewilligt 
werden, wenn eine Partei arm ist9), also 
nicht ohne Beeinträchtigung des für sie und 
ihre Familie notwendigen Unterhalts die Ko-
sten des beabsichtigten gerichtlichen Verfah-
rens aufbringen kann, diese Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg bi 10etet )  und nicht mutwillig 
erscheint11 ). Verläuft der Prozeß für die 
arme Partei ungünstig, kann ihr das bereits 
bewilligte Armenrecht wieder entzogen wer-
den.
Wichtigster Anwendungsbereich des Armen-
rechts ist der Zivilprozeß. Die entsprechenden 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung gelten 

aber auch im verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren12 ), in den Verfahren der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ), in Patent- und Gebrauchs-
musterverfahren 14 ) sowie 

15
in Entscheidungen 

über Justizverwaltungsakte ) . Wo das Ar-
menrecht nicht ausdrücklich in dem das be-
treffende Verfahren regelnden Gesetz enthal-
ten ist, müssen die Gerichte prüfen, ob insbe-
sondere aufgrund des Gleichheitssatzes von 
Art. 3 Abs. 1 GG, gegebenenfalls in Anleh-
nung an andere Vorschriften, das Armenrecht 
bewilligt werden muß; denn sozial Schwache 
dürfen nicht willkürlich von Verfahren ausge-
schlossen und damit gehindert werden, einen 
vom Gesetz vorgesehenen Rechtsweg zu be-
schreiten, nur weil sie ni

16
cht über die nötigen 

Geldmittel verfügen ).

Die arme Partei wird durch die Gewährung des 
Armenrechts zur vorläufig unentgeltlichen 
Wahrnehmung ihrer Rechte von der Zahlung 
der Gerichtskosten, Gebühren und Auslagen 
befreit, davon jedoch nicht freigestellt. In 
Prozessen vor Gerichten mit Anwaltszwang 
— im Zivilprozeß vor dem Landgericht, Ober-
landesgericht und Bundesgerichtshof — wird 
ihr ein Rechtsanwalt beigeordnet. Dieser er-
hält sein Honorar nach den — niedrigeren — 
Gebührensätzen des Armenanwalts von der 
Staatskasse. Die vorläufige Befreiung wird im 
ersten Rechtszug in der Regel auf die Kosten

12) § 166 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO).
13) § 14 des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 
(FGG).
14) §§ 46 a — 46 k Patentgesetz i. d. F. v. 2. Januar 
1968, § 12 Gebrauchsmustergesetz i. d. F. v. 2. Ja-
nuar 1968, Gesetz über die Erstattung von Gebüh-
ren für im Armenrecht beigeordnete Vertreter in 
Patent- und'Gebraudismustersädien v. 18. Juli 1953.
15) § 29 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsver- 
fassungsgesetz vom 27. Januar 1877 (EGGVG).
16) BVerfGE 2/336 ff., 340. 



der Zwangsvollstreckung ausgedehnt. Das Ar- 
menrecht kann jeweils nur für eine Instanz 
beantragt und bewilligt werden.

Obsiegt die arme Partei, können die Staats-
kasse und der Armenanwalt die Gerichtsko-
sten sowie die Gebühren bei der unterlegenen 
Partei 17 beitreiben ). Verliert sie den Prozeß, 
ist sie zwar von der Zahlung der eigenen Ko-
sten so lange befreit, wie sie arm ist; sie muß 
aber dem Gegner seine Kosten des Rechts-
streits in vollem Umfang erstatten; das gilt 
grundsätzlich auch dann, wenn dem Gegner 
ebenfalls das Armenr

18
echt bewilligt worden 

war ) . Sobald im übrigen die arme Partei 
ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre 
Familie nötigen Unterhalts dazu imstande ist, 
wird sie — ohne Rücksicht auf den Prozeß-
ausgang — durch einen Nachzahlungsbe-
schluß verpflichtet, noch ausstehende Ge-
richts- und Anwaltskos

19
ten nachträglich an 

die Staatskasse zurückzuzahlen ).

Im Strafverfahrensrecht gelten die Regeln der 
Zivilprozeßordnun

20

g über das Armenrecht in 
Privatklageverfahren, für den Nebenkläger 
und im Klageerzwingungsverfahren ).  Im 
übrigen kann die Staatskasse die Verfahrens-
kosten nach der rechtskräftigen Verurteilung 
grundsätzlich vom Verurteilten beitreiben21 ). 
Wurde einem Angeklagten in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Fällen ein Pflichtverteidiger 
beigeordnet, erhält dieser sein Honorar von 
der Staatskasse nach den — niedrigeren — 
Gebührensätzen des Pflichtverteidigers; dar-
über hinausgehende Gebühren kann er vom 
Beschuldigten beitreiben.

17) § 12 Arbeitsgerichtgesetz (ArbGG).
23) § 11 a ArbGG.
24) § 183 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts müssen für 
jede Streitsache, an der sie beteiligt sind, eine Pau-
schalgebühr entrichten (§ 184 Abs. 1 SGG), die aber 
von ihren Gegnern im Falle deren Unterliegens 
nicht erstattet werden muß (§ 193 Abs. 4 SGG).
25) Dies widerspricht nicht dem Gleichheitssatz von 
Art. 3 Abs. 1 GG; vgl. BVerfGE 9/124 ff., 130 ff.

In den Verfahren vor den Arbeitsgerichten 
sind die Gerichtsgebühren sehr viel geringer 
als vor den ordentlichen Gerichten; es sind 

praktisch Schutzgebühren. Beschlußverfahren 
sind sogar gerichtskostenfrei. Zudem kann 
Gebührenfreiheit oder Gebührenermäßigung 
um die Hälfte gewährt werden 22).  Für die 
Beiordnung eines Rechtsanwalts, der seine 
Gebühren und Auslagen wie im Zivilprozeß 
nach den — niedrigeren — Gebührensätzen 
des Armenanwalts erhält, und die Gewährung 
des Armenrechts sind die Voraussetzungen 
an die Erfolgschancen der Rechtsverfolgung 
geringer anzusetzen als im Zivilprozeß. Das 
Gericht muß sie für die Beiordnung des Ar-
menanwalts nur insoweit prüfen, als es fest-
stellen kann, ob eine Vertretung aus besonde-
ren Gründen — etwa weil der Prozeß mit Si-
cherheit zugunsten der armen Partei ausge-
hen wird — nicht nötig oder die Rechtsverfol-
gung — etwa die feines Querulanten — offen-
sichtlich mutwillig ist232). Grundsätzlich muß 
im arbeitsgerichtlichen Verfahren die unterle-
gene Partei wie im Zivilprozeß der obsiegen-
den Partei die Kosten des Prozeßbevollmäch-
tigten erstatten, nicht jedoch in der ersten In-
stanz vor dem Arbeitsgericht.

Verfahren vor den Sozialgerichten sind für 
natürliche und juristische Personen des priva-
ten Rechts geb 24ühren- und auslagenfrei ), so-
weit nicht mutwillig Kosten verursacht wur-
den; die Frage des Armenrechts stellt sich in-
soweit also nicht. In Verfahren vor dem Bun-
dessozialgericht, vor dem Vertretungszwang 
besteht, kann nach den Regeln des Armen-
rechtsverfahrens ein Rechtsanwalt beigeord-
net werden, der seine Gebühren und Kosten 
nach einem besonderen Gebührensatz erhält. 
Vor den übrigen Sozialgerichten besteht kein 
Anwaltszwang; die Beiordnung eines Armen-
anwalts kann daher nicht verlangt wer-
den 25 ).

17) §§ 123, 124 ZPO.
18) § 117 ZPO, s.a. §§ 91 ff. ZPO.
19) § 125 ZPO.
20) § 379 Abs. 3, § 397 Abs. 1 und § 172 Abs. 3 
Satz 2, 2. Halbsatz Strafprozeßordnung (StPO); vgl. 
zum Armenrecht beim Klageerzwingungsverfahren 
BVerfGE 2/336 ff.
2) § 465 StPO; auch ein evtl. Nebenkläger kann 
seine Kosten beitreiben, § 471 Abs. 1 StPO.



III. Rechtsberatung im vorprozessualen Raum

Ein wesentlicher Mangel der bisherigen Rege-
lung des Armenrechts ist26), daß es erst be-
willigt werden kann, wenn ein Rechtsstreit 
anhängig ist oder anhängig gemacht werden 
soll. Für den gesamten Bereich der außerge-
richtlichen Beratung und Betreuung sozial 
schwacher Rechtssuchender, gibt es bisher 
keine dem Armenrecht entsprechende Rege-
lung, obwohl in der Praxis die außergerichtli-
che Regulierung von Streitfällen immer grö-
ßere Bedeutung erhält. Dies führt für die so-
zial Schwachen dazu, daß sie wegen der für 
sie damit verbundenen Ksten entweder von 
der Beratung durch einen Rechtsanwalt abse-
hen und damit auf die Durchsetzung ihrer An-
sprüche verzichten, oder daß eine Sache ohne 
Not zum gerichtlichen Verfahren getrieben 
wird, um dort das Armenrecht zu erhalten. 
Nur in beschränktem Umfang hat es bisher 
eine wirksame Rechtsberatung im vorprozes-
sualen Raum durch eine Vielzahl von Körper-
schaften, Verbänden und Vereinen gegeben, 
von denen einige bedeutendere hier beispiel-
haft dargestellt werden sollen.

26)  Vgl. zum folgenden: Statt „Armenrecht" Recht 
auf „Kostenbefreiung", in: RIM (Rechtspolitische 
Informationen und Meinungen), hrsg, v. Arbeits-
kreis Christlich-demokratischer Juristen (ACDJ) in
Rheinland-Pfalz, Nr. 1/74 vom 18. Februar 1974, 
S. 6 ff.
27) §§ 1 und 3 Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsord-
nung vom 1. August 1959 (BRAO).
28) § 3 der Grundsätze des anwaltlichen Standes- 
rechts: „Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, an den 
Einrichtungen der Rechtsanwaltschaft für die Bera-
tung Minderbemittelter uneigennützig mitzuwirken; 
er darf sich hierbei nur durch einen Rechtsanwalt 
vertreten lassen.“
29) Vgl. zum folgenden Anlage 7 zur Tagesordnung 
der Vorstandssitzung des Deutschen Anwaltver-
eins e. V. am 20. Oktober 1973 über „ Außergericht

1. Rechtsberatung durch Rechtsanwälte

Als unabhängiges Organ der Rechtspflege 
sind die Rechtsanwälte die berufenen und un-
abhängigen Berater und Vertreter in allen 
Rechtsangelegenheiten27 ). Sie nehmen auf-
grund ihrer noch heute anerkannten standes- 
rechtlichen Grundsätze 28)  

29
auch an der 

Rechtsberatung sozial Schwacher teil ),  also 
von Leuten, die aus finanziellen Gründen ihre 
entgeltliche Beratung nicht in Anspruch neh-
men können . Vor allem die örtlichen An-

waltvereine führen diese Betreuung Minder-
bemittelter — teils in zentralen Beratungsstel-
len, teils in den Anwaltskanzleien — auf ei-
gene Kosten durch.

Von den in Betracht kommenden 170 örtli-
chen Anwaltvereinen haben im Sommer 1973 
dem Deutschen Anwaltverein 64 auf eine 
Umfrage hin mitgeteilt, daß sie Rechtsbera-
tungsdienste unterhalten. Davon erfolgt die 
Beratung in 34 Fällen in einer zentralen Bera-
tungsstelle, in 30 in der Praxis der an dem 
Beratungsdienst teilnehmenden Rechtsanwäl-
te. Die Art und Weise der Bekanntmachung 
dieser Dienste und die Prüfung, ob ein 
Rechtssuchender wirklich mittellos ist, variie-
ren von Ort zu Ort.

Zentrale Rechtsberatungsdienste lassen sich 
nach dem Ergebnis der Umfrage offenbar nur 
an größeren Orten aufrechterhalten. Bei weit-
räumigen Gerichtsbezirken funktioniere nur 
ein dezentraler Dienst in den jeweiligen An-
waltskanzleien. Auch die Rechtsanwälte be-
vorzugen offenbar diese Form. Der Ablauf ih-
rer Arbeit werde weniger gehemmt; zudem 
wirke sich anscheinend das in jedem Ant-
wortschreiben örtlicher Anwaltvereine er-
wähnte Querulantentum bei einem zentralen 
Rechtsberatungsdienst stärker aus. Schließ-
lich zögen auch die Rechtssuchenden die Be-
ratung in „richtigen" Anwaltskanzleien vor, 
weil sie ihnen „anwaltsmäßiger", also wohl 
„individueller" und „unbürokratischer" er-
schiene.

81 örtliche Anwaltvereine haben berichtet, 
daß sie keinen organisierten Rechtsberatungs-
dienst durchführen. In 35 davon erteilen aber 
in der Regel alle Mitglieder in ihren Kanz-
leien kostenlosen Rechtsrat an sozial Schwa-
che. In einem Fall lehnen die Rechtsanwälte es 
grundsätzlich ab, kostenlosen Rechtsrat zu ge-
ben. Aber auch darüber hinaus meinen viele 
von ihnen, es sei ihnen dieser kostenlose 
Dienst auf Dauer nicht zuzumuten.

liches Armenrecht", Anm. 6; s. a. Teil I. 1. der Be-
gründung des Diskussionsentwurfs eines Gesetzes 
über die außergerichtliche Rechtshilfe für Minder-
bemittelte, ausgearbeitet von einem Sonderaus-
schuß des DAV unter Vorsitz von Rechtsanwalt Dr. 
Erich-Klinge, Koblenz, in: Anwaltsblatt 1974/254 ff., 
255.



45 örtliche Anwaltvereine haben zur Frage 
kostenloser Rechtsberatungsdienste gar nicht 
Stellung genommen. 29 weitere haben früher 
betriebene Dienste eingestellt. In erster Linie 
sei dafür die stets nachlassende Inanspruch-
nahme des Rechtsberatungsdienstes wesentli-
che Ursache gewesen. Gelegentlich sei hinzu-
gekommen, daß die Gerichte den zur Verfü-
gung gestellten Raum anderweitig benötigt 
hätten und der örtliche Anwaltverein keinen 
eigenen Raum habe mieten können.
Somit gibt es in 42 der 93 Landgerichtsbezir-
ke in der Bundesrepublik Deutschland Rechts-
beratungsdienste der Anwaltschaft oder öf-
fentliche Rechtsauskunftstellen. In sechs wei-
teren Landgerichtsbezirken gibt es an einem 
oder mehreren Amtsgerichtsorten Rechtsbera-
tungsdienste der örtlichen Anwaltvereine. In 
35 Landgerichtsbezirken fehlen sie völlig; in 
zehn weiteren konnte der Deutsche Anwalt-
verein die Verhältnisse nicht ermitteln.
In den Bezirken der 145 örtlichen Anwaltver-
eine mit 20 831 Rechtsanwälten, die auf die 
genannte Umfrage geantwortet haben, leben 
45,1 Millionen Menschen; dort wird von 
14 285 Rechtsanwälten in 64 örtlichen An-
waltvereinen für 27,2 Millionen Einwohner 
organisierter Rechtsberatungsdienst ausgeübt. 
In 35 der 81 übrigen örtlichen Anwaltvereine 
mit 6 546 Rechtsanwälten für 17,9 Millionen 
Menschen wird nur durch die Vereinsmitglie-
der kostenloser Rechtsrat erteilt.
In 51 organisierten Rechtsberatungsdiensten 
waren 1972 3 939 Rechtsanwälte tätig. In 41 
dieser Einrichtungen wurden 34 949 Bera-
tungsfälle erledigt. In 44 von ihnen wurden 
an 3 754 Tagen Beratungstermine abgehal-
ten.
Von 56 örtlichen Anwaltvereinen, die 
Rechtsberatungsdienste unterhalten, haben 
dem Deutschen Anwaltverein 18 mitgeteilt, 
ihre Tätigkeit erstrecke sich auch auf Hilfe 
beim Abfassen von Schreiben an dritte Perso-
nen, Gerichte und Behörden. 11 von ihnen ha-
ben einen dezentralisierten Rechtsberatungs-
dienst.
Von 61 örtlichen Anwaltvereinen mit organi-
siertem Rechtsberatungsdienst werden 33 aus 
öffentlichen Mitteln unterstützt. Diese Unter-
stützung umfaßt in der Regel die unentgeltli-
che Überlassung von Sachmitteln, zumeist 
Räume. Nur in Köln gibt das Sozialamt einen 
Zuschuß von DM 6 000.
64 örtliche Anwaltvereine, die keinen oder ei-
nen ihrer Ansicht nach unzureichenden 

Rechtsberatungsdienst unterhalten, haben 
mitgeteilt, in ihrem Bezirk könne ein perso-
nell genügend besetzter Rechtsberatungs-
dienst eingerichtet und unterhalten werden; 
in 35 Fällen aber nur, wenn sie von der öf-
fentlichen Hand Sachmittel, in 39 Fällen wenn 
sie Zuschüsse erhalten würden. 14 örtliche 
Anwaltvereine haben keine Zusicherung ab-
gegeben.
53 örtliche Anwaltvereine würden bei Unter-
stützung durch die öffentliche Hand die Ver-
pflichtung übernehmen, den Beratungsdienst 
in dem vereinbarten, gegebenenfalls zu kon-
trollierenden Umfang aufrechterhalten; 16 
weitere lehnten eine solche Verpflichtung 
ab.
Versuche, die Anwaltskammern zur Errich-
tung von Rechtsberatungsstellen zu verpflich-
ten und die dort tätigen Rechtsanwälte aus 
öffentlichen Mitteln zu honorieren, sind im-
mer wieder fehlgeschlagen. Schon nach dem 
Ersten Weltkrieg hatte der Deutsche Anwalt-
verein beim Reichsjustizministerium vergeb-
lich entsprechende gesetzliche Maßnahmen 
angeregt. Auch bei den einzelnen Anwalts-
kammern trafen ähnliche Versuche auf den 
entschiedenen Widerstand auch' der Rechtsan-
wälte. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist Bre-
men:

In Bremen unterhält der örtliche Anwaltver-
ein seit langem einen kostenlosen Rechtsbera-
tungsdienst; zusätzlich wird in den Anwalts-
kanzleien kostenlose Rechtsberatung für so-
zial Schwache erteilt29a). Im Mai 1974 beschloß 
die Anwaltskammer ), diesen Rechtsbera-
tungsdienst zu einer Standespflicht zu ma-
chen. Da die Rechtsanwälte aufgrund ihrer 
beruflichen Ausbildung am besten geeignet 
und berufen seien, den Rechtssuchenden den 
nötigen Rechtsbeistand zu gewähren, sollten 
schon vor einer grundsätzlichen Neuregelung 
der gebührenfreien Rechtsberatung und 

29a) 1973 wurden 1583 Rechtsauskünfte gegen eine 
Schutzgebühr von DM 3 pro Beratung durch Rechts-
anwälte aus dem Oberlandesgerichtsbezirk erteilt. 
Weitere Tätigkeiten an Ort und Stelle wie schrift-
liche Formulierung von Anträgen waren mangels 
sächlicher und personeller Mittel unmöglich. Die 
Rechtsuchenden verzichteten auf die Geltendma-
chung etwaiger Schadensersatzansprüche aus der 
Erteilung einer unrichtigen Rechtsauskunft. Anga-
ben in Stellungnahme Rechtsanwälte Schleff und 
Lumm, Bremen, vom 23. April 1974.
30) Vgl. zum folgenden den Beschluß der Kammer-
versammlung der Hanseatischen Rechtsanwaltskam-
mer Bremen vom 15. Mai 1974 sowie Weser-Kurier, 
22. Mai 1974.



Rechtsbesorgung durch den Bundesgesetzge-
ber die bremischen Rechtsanwälte zur gebüh-
renfreien Durchführung beider Dienste für so-
zial Schwache verpflichtet werden. Im übri-
gen sei es grundsätzlich verfehlt, die Rechts-
beratung Minderbemittelter erst neu zu schaf-
fenden Ämtern zu übertragen.

Die kostenlose Rechtsberatung und Rechtsbe-
sorgung sollten von den Rechtsanwälten in 
ihren Büros mit der uneingeschränkten Ver-
pflichtung zur Gleichbehandlung der sozial 
schwachen Rechtssuchenden mit den übrigen 
Mandanten geleistet werden. Die Anwaltszen-
trale des bremischen Anwaltvereins sollte 
diesen jeweils drei Rechtsanwälte benennen, 
unter denen sie sich den ihres Vertrauens 
hätten aussuchen können. Die Rechtsbera-
tungsstelle des Anwaltvereins sollte beste-
hen bleiben. Beratungsberechtigt sollten Min-
derbemittelte mit einem Brutto-Gesamtein-
kommen bis zu DM 1 000 monatlich für Einzel-
personen, DM 1 500 für Ehepaare zuzüglich 
DM 150 für jedes Kind sein.

Dieser Beschluß der Hanseatischen Rechtsan-
waltskammer stieß auf den massiven Wider-
stand der überstimmten Rechtsanwälte 1). Es 
kam zur Einleitung eines Verfahrens vor dem 
Ehrengerichtshof. Der Beschluß sei verfas-
sungswidrig, ein enteignungsgleicher Eingriff 
und schränke die Freiheit der Berufsausübung 
ein; nur der Gesetzgeber könne durch Aus-
dehnung des Armenrechts auf den vorprozes-
sualen Raum die Chancengleichheit aller Bür-
ger garantieren. Der Beschluß sei ferner stan- 
deswidrig, denn die Rechtsanwaltskammer 
dürfe kein neues Standesrecht schaffen.

109 Rechtsanwälte verlangten eine außeror-
dentliche Kammerversammlung, um den Vor-
stand auszuwechseln und den Beschluß zu an-
nullieren. Der Vorstand machte einen Teil-
rückzieher. Die Teilnahme an dem Rechtsbe-
ratungs- und -besorgungsdienst sollte freiwil-
lig und auf zwei Jahre befristet sein; bei Ein-
richtung einer öffentlichen Rechtsberatung 
sei in jedem Falle erneut zu befinden. Die 
Netto-Einnahmegrenzen wurden auf DM 750 
für Einzelpersonen, DM 900 für Eheleute zu-
züglich DM 150 für jedes Kind festgesetzt. 
Ausgeschlossen von den Diensten ist den-
noch, wer nach seiner Vermögenslage befä-
higt erscheint, einen Rechtsanwalt zu bezah-
len. Dieser Beschluß wurde mit 146 zu 66

31) Vgl. Weser-Kurier, 15./16. Juni 1974, und Bre-
mer Nadirichten 15. Juni 1974.

Stimmen von der Kammerversammlung ak-
zep 32tiert ).

2. Rechtsberatung durch Behörden — außer 
Öffentlichen Rechtsberatungsstellen, Kör-
perschaften und Verbände

Rechtsberatung durch Behörden und öffent-
lich-rechtliche Körperschaften hat nicht nur 
eine lange Tradition, sondern ist auch recht-
lich zulässig33). Wie in vielen anderen Berei-
chen ist der Staat „verfassungsrechtlich legi-
timiert, auch im Bereich der Rechtspflege die 
Beratung seiner Bevölkerung, die aus sozialen 
Gründen hierauf angewiesen ist, als öffentli-
che Aufgabe der Leistungsverwaltung darzu-
bieten’4). Dem Staat bleibt es zudem grund-
sätzlich überlassen, auf welchem wirtschaftli-
chen Gebiet e 35r tätig werden will ).

Dem steht Art. 12 Abs. 1 GG nicht entgegen. 
Daß ansonsten die Aufgaben der Rechtsbera-
tung und Rechtsbesorgung Sache der Rechts-
anwälte sind und diese als Teilnehmer an der 
Rechtspflege anerkannt, privilegiert und be-
aufsichtigt werden, gibt ihnen insoweit kein 
Monopol. Selbst wenn sie bisher eines gehabt 
hätten — was nie der Fall war —, könnte der 
Staat zulässigerweise die anwaltliche Berufs-
freiheit zugunsten seiner Behörden einschrän-
ken 36) .
Schon lange gibt es daher die Rechtsantrags-
stellen der Amtsgerichte mit allerdings sehr 
enger Zuständigkeit. Dort können Erklärun-
gen und Anträge in Verfahren, die bei diesen 
Gerichten anhängig sind oder anhängig ge-
macht werden sollen, zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle angebracht werden; Vorausset-
zung ist, daß kein Anwaltszwang besteht. Die 
Rechtsauskunftstellen nehmen auch die An-
träge auf Gewährung von Armenrecht entge-
gen.

32) Vgl. Beschluß der Kammerversammlung der 
Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen vom 
12. Juni 1974.
33) § 3 des Gesetzes zur Verhinderung von Miß-
bräuchen auf dem Gebiet der Rechtsberatung vom 
13. Dezember 1935.
34) Hans-Peter Ipsen, Die öffentliche Rechtsaus-
kunft- und Vergleichsstelle: eine Institution des 
sozialen Rechtsstaats, in: 50 Jahre öffentliche 
Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle Hamburg, 
Hamburger Dokumente 1. 73, hrsg. v. d. Staatlichen 
Pressestelle in Zusammenarbeit mit der Arbeits-
und Sozialbehörde, Hamburg 1973, S. 9 ff., 15.
35) Maunz/Dürig/Herzog, Rdnr. 97 zu Art. 12.
36) Ipsen, a. a. O., der zur Frage der Arbeitsvermitt-
lung hinweist auf BVerfGE 21/249.



Die Beamten der Rechtsauskunftstellen der 
Amtsgerichte sollen bei der Entgegennahme 
von Anträgen den Zweck klarstellen, den 
der Rechtssuchende damit verfolgt, und die 
dafür notwendigen Tatsachen ermitteln. In 
diesem — naturgemäß weiten — Rahmen 
werden allgemeine Ratschläge, Rechtsbeleh-
rungen und Formulierungshilfen gewährt. 
Ähnliche Einrichtungen mit allerdings etwas 
weiterer Zuständigkeit haben die Arbeitsge-
richte.
Außerdem gibt es eine Beratungspflicht für 
die Notariate, vor allem die staatlichen37 ). 
Aufgrund der Fürsorge- und Betreuungs-
pflichten sind auch die für bestimmte Rechts-
gebiete zuständigen Verwaltungsbehörden, 
zum Beispiel die Sozialbehörden, die Arbeits-, 
Gesundheits- und Bildungsverwaltungen so-
wie die Finanzämter verpflichtet, den sozial 
Schwachen 
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zur Erlangung und Wahrung der 
ihnen vom Gesetz zugedachten Rechte und 
Vorteile nach Kräften beizustehen ).

37)  Nadi § 1 der Bundesnotarordnung vom 24. Fe-
bruar 1961 werden die Notare für Aufgaben auf 
dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege be-
stellt.
38) BGHZ NJW 1957/1873 f.
39) Soweit deren Satzungen nicht mehr oder weni-
ger nur organisatorische Regelungen enthalten, 
sehen sie ausdrücklich die Beratung und Unter-
stützung ihrer Mitglieder in allen beruflichen An-
gelegenheiten vor.
40) § 2 Abs. 3 der Satzung der Arbeiterkammer vom 
4. Dezember 1957.

Für den Bereich des Arbeits- und Sozialrechts 
sowie des Wirtschaftsrechts gibt es darüber 
hinaus eine intensive Beratung und zum Teil 
auch Rechtsbesorgung durch die berufsständi-
schen Kammern39 ), die Berufsverbände und 
Gewerkschaften.
Eine Sonderrolle im Bereich der Rechtsbera-
tung durch öffentlich-rechtliche Kammern 
nehmen die Arbeiter- und die Angestellten- 
kammem in Bremen sowie die Arbeitskam-
mer im Saarland ein. In Bremen sind Angehö-
rige dieser Kammem die im Lande tätigen 
männlichen und weiblichen Arbeiter bzw. An-
gestellten, also mit Ausnahme der Beamten 
und Selbständigen praktisch die gesamte Be- 
völkerung, da gegebenenfalls auch die Bera-
tung eines Familienmitglieds erfolgt.

Während die Arbeiterkammer unter weiter 
Auslegung ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten 
ihren Kammerangehörigen Rechtsberatung 
auf praktisch allen Rechtsgebieten ge-
währt40 ), beschränkt sich die Angestellten-

kammer auf das Arbeits- und Sozialrecht bei 
der auf der gleichen gesetzlichen Grundlage 
beruhenden Wahrnehmung und Förderung 
der Interessen ihrer Kammerangehörigen41); 
die Vertretung von Einzelinteressen, insbe-
sondere vor den Gerichten, zählt sie aus-
drücklich nicht zu ihren Aufgaben. Dennoch 
hat sie 1973 in rund 4 500 Fällen (Schätzung) 
Rechtsschutz gewährt. Ein Haftungsausschluß 
für eine fehlerhafte Beratung findet nicht 
statt.
Große Bedeutung für die Arbeitnehmer hat 
auch bei der Angestelltenkammer die gebüh-
renfreie Beratung der Kammerangehörigen in 
Lohn- und Einkommensteuerfragen. In der Re-
gel geschieht dies beim Ausfüllen des An-
trags auf Lohnsteuerjahresausgleich oder bei 
der Abgabe der Einkommensteuererklärung. 
1973 wurden von ihren drei Geschäftsstellen 
rund 2 800 Beratungen durchgeführt, was zu 
einer Steuerersparnis von rund 1,4 Millionen 
DM führte.
Anders als die Bremischen Arbeitnehmerkam- 
mem gibt die Arbeitskammer des Saarlands 
in der Saarbrücker Hauptstelle und den seit 
1970 über dieses Bundesland verteilten sieben 
Nebenstellen im wesentlichen nur allgemeine 
Rechtsauskünfte. So wurden 1973 weit über 
eine halbe Million Merkblätter und Broschü-
ren an die Kammerangehörigen, die im Saar-
land wohnhaften oder beschäftigten Arbeit-
nehmer, verteilt. Diese allgemeine detaillierte 
Information soll dem Bürger die notwendigen 
Kenntnisse zur realistischen Wahrnehmung 
seiner Rechte vermitteln 42).
über diese Informationen hinaus werden 
durch sachkundige Berater individuelle Aus-
künfte über die allgemeine Rechtslage und 
gegebenenfalls zusätzliche persönliche Erläu-
terungen gewährt. Obwohl die Kammergeset-
ze sich insoweit nicht unterscheiden, legt die 
Arbeitskammer sich — anders als die bremi-
schen Arbeitnehmerkammern —, mangels aus-
drücklicher gesetzlicher Ermächtigung, große 
Zurückhaltung auf bei der individuellen ko-
stenlosen Rechtsberatung. Rechtssuchende

41) Vgl. Jahresbericht 1973 der Angestelltenkammer 
Bremen, S. 73 ff., 75. Häufige Fragen betrafen die 
Kündigung, den Mutterschutz, die Rückzahlung von 
Gratifikationen, Urlaubs- und Rentenangelegenhei-
ten sowie Arbeitsbefreiung aus Familienanlässen.
42) Information der Arbeitskammer des Saarlandes 
in: Kommunalpolitische Blätter 1974/988. Die The-
men waren Lohnsteuer, Vermögensbildung, Miet-
recht, Wohngeld, Berufsbildung, Ausbildungsförde-
rung, Arbeitsförderung, Lohnfortzahlung und Ju- 
gendarbeiterschutz. 



werden an die Antragstellen der Gerichte 
verwiesen.
Der Grund für diese Zurückhaltung ist weni-
ger die Rechtslage als der Widerstand des 
DGB gegen individuelle Rechtsberatung vor 
allem im Arbeits- und Sozialrecht durch eine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft. Er hält 
dies für seine ureigenste Aufgabe. Anders als 
in Bremen, wo eine enge, auch personelle 
Verknüpfung zwischen DGB, SPD und vor al-
lem der Arbeiterkammer besteht, deren Ge-
schäftsführer zugleich OTV-Bezirksvorsitzen- 
der und Vorsitzender der SPD-Bürgerschafts-
fraktion ist, besteht wegen der politischen 
Rivalität der verschiedenen in der Arbeits-
kammer vertretenen Gewerkschaften dieser 
Konsens nicht. Zudem ist die Arbeitskammer 
arbeits- und sozialpolitischer Berater der 
CDU-Landesregierung.

3. Rechtsberatung durch Gewerkschaften

Seit ihrer Gründung im 19. Jahrhundert neh-
men die Gewerkschaften auch Aufgaben der 
Rechtsberatung und Rechtsbesorgung für 
ihre Mitglieder wahr. Dies entsprach und ent-
spricht ihrem Selbstverständnis als „ein Or-
gan gegenseitiger Hilfe in typischen Notstän-
den des Arbeiterdaseins" 43 ). Schwerpunkt 
der Rechtshilfe ist das Arbeits- und Sozial-
recht, zumal vor den betreffenden Gerichten 
die Mitglieder von Arbeitnehmer- (und Ar- 
beitgeber-)Organisationen sich durch Vertre-
ter dieser Verbände vertreten lassen können. 
Im Rahmen ihres Aufgabenbereichs als Inter-
essenvertreter sind die berufsständischen und 
ähnlichen Vereinigungen also insoweit den 
Rechtsanwälten gleichgestellt.

Der unentgeltliche Rechtsschutz für die Mit-
glieder der Gewerkschaften wird gewährt in 
Streitfällen, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Arbeits- (oder Dienst-)verhält- 
nis stehen oder die wegen gewerkschaftli-
cher Tätigkeit entstanden sind, wenn also ein 
Mitglied durch Befolgung gewerkschaftlicher 
Anordnungen Schädigungen oder wegen sei-
ner gewerkschaftlichen Haltung oder Einstel-
lung Verfolgungen oder Maßregelungen aus-
gesetzt war, ist oder sein wird. Der Rechts-
schutz wird weiter gewährt bei Streitfällen 
aus der Betriebsverfassung und Mitbestim-
mung, der Sozialversicherung, dem Versor-
gungsrecht bei Sozialhilfesachen und Streit- *

43) Goetz Briefs/Emile Bouvier S. J., Gewerkschaf-
ten, in: Staatslexikon. Band 3, hrsg. v. d. Görres-

—esellschaft, Freiburg 1959, Sp. 926 ff., 930.

fällen aus der Lohnsteuer. Rechtsschutz wird 
nicht gewährt, wenn der betreffende Streitfall 
nachweislich auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen strafbaren Handlung (oder 
dienststrafrechtlichen Verfehlung) beruht.
Der Rechtsschutz ist eine freiwillige Leistung 
der Gewerkschaften. Einen Rechtsanspruch 
darauf haben weder das Mitglied noch dessen 
Angehörige oder andere Personen. Eine 
Rechtsschutzgewährung für Nichtmitglieder 
ist grundsätzlich unzulässig. Dies gilt nicht in 
einzelnen Fällen für die Hinterbliebenen von 
Mitgliedern, vor allem in Streitfällen wegen 
der Hinterbliebenenversorgung.
Der gewerkschaftliche Rechtsschutz umfaßt 
die Rechtsberatung und die Rechtsbesorgung 
in der Regel durch gewerkschaftliche Mitar-
beiter, gegebenenfalls auch dufch Rechtsan-
wälte, sowie die Übernahme der durch ein ge-
richtliches Verfahren entstehenden Ko-
sten 44 ).
In den Gesamtbereich des gewerkschaftlichen 
Rechtsschutzes gehören die um die Jahrhun-
dertwende von den Gewerkschaften gegrün-
deten örtlichen Mietervereine; Dachorganisa-
tion ist der Deutsche Mieterbund in Köln. Er 
sieht seine Aufgabe in der positiven Förde-
rung und Ausgestaltung der Rechte der Mie-
ter, im Rahmen und im Sinne der durch das 
Grundgesetz geforderten sozialen Rechtsstaat-
lichkeit der Gesetzgebung und in der Abwehr 
derjenigen Forderungen des Miethausbesitzes, 
die dem Gemeinwohl und einer sozialen 
Wohnungswirtschaft widersprechen. Daneben 
vertritt er die rechtlichen Interessen des Ein-
zelmitglieds in allen sich aus dem Wohn- und 
Gewerberaummiet(pacht) Verhältnis ergeben-
den Rechtsfragen, soweit dies die gesetzli-
chen Möglichkeiten zulassen.
Dieser Rechtsschutz umfaßt die kostenlose 
Beratung in allen Fragen des Mietrechts und 
in Fragen, die sich aus den vertraglichen Ver-
einbarungen zwischen Mieter und Vermieter 
ergeben, sowie über Wohngeldansprüche und 
den Erhalt einer Sozialwohnung. Im Rahmen 
der Rechtsbesorgung übernimmt der örtliche 
Mieterverein den erforderlichen Schriftwech-
sel mit dem Vermieter, Rechtsanwälten, Be-
hörden etc., erstattet ganz oder teilweise die 
dem Mitglied durch seinen Rechtsanwalt oder 
einen Prozeßvertreter des Vereins entstehen-
den Kosten der Prozeßvertretung vor dem ört-

4) Vgl. § 20 der Satzung der Industriegewerk- 
schaft Metall; s. a. § 12 der Satzung der ÖTV, § 3 
Abs. 1 der Satzung der GdP. 



liehen Amtsgericht; schließlich werden 
Schriftsätze und sonstige Eingaben ausgear-
beitet, wenn das Mitglied sich selbst vertre-
ten will. Es werden keine Mieter gegen Mie-
ter vertreten, etwa bei Untervermietung. Mit-
glied kann jeder Mieter und Pächter werden. 
Andere Personen können aufgenommen wer-
den, wenn sie die Ziele des Mietervereins för-
dern wollen. Sie erhalten laufende Informatio-
nen über aktuelle wohnungswirtschaftliche 
Probleme und mietrechtlic
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he Fragen durch 
kostenlose Zusendung einer Mieterzeitung. 
Diesen Service leisten im übrigen auch die 
Mitgliederzeitungen der Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände ) .

4. Öffentliche Rechtsberatungsstellen

Eine besondere Stellung nehmen die öffentli-
chen Rechtsberatungsstellen ein46). Schon 
seit dem 19. Jahrhundert gibt es öffentliche 
Rechtsberatung für sozial Schwache. Sie wur-
de zunächst von Wohlfahrtsverbänden getra-
gen46a), später auch von den Kommunen. Als 
erster führte 1890 der Katholische Volksverein 
in Essen einen Rechtsberatungsdienst ein. 
1892 wurde nach dem Vorbild der Kopenha-
gener Rechtsauskunftstelle in Wien der „All-
gemeine Rechtshilfeverein“ gegründet. 1896 
wurde als erste kommunale Einrichtung die-
ser Art in Hamm (Westfalen) eine Rechtsaus-
kunftstelle in die städtische Verwaltung ein-
gegliedert.

45) Vgl. z. B. Merkblatt und Satzung des am 8. 
März 1920 gegründeten Mietervereins Bremen vom 
30. Mai 1968, vor allem die §§ 2, 5 und 3.
46) Vgl. zum folgenden Arthur Schroers, Entwick-
lungsphasen der Rechtsfürsorge in Hamburg, in: 
50 Jahre öffentliche Rechtsauskunft- und Ver-
gleichsstelle Hamburg, S. 19 ff.
46a) Diese sind noch heute auf dem Gebiet tätig. 
So unterhält die katholische Caritas seit 1960 an 
fünf Stellen im Bundesgebiet Rechtsberatungsstel-
len für nichtdeutsche Flüchtlinge. In ihnen wirken 
zugelassene Rechtsanwälte, die auf den Gebieten 
des Asyl- und internationalen Flüchtlingsrechts be-
sondere Erfahrungen haben und aufgrund ihrer 
honorarvertraglichen Bindung mit dem Caritasver- 
band verpflichtet sind, vor allem mittellosen Flücht-
lingen aus dem Ausland ohne Rücksicht auf deren 
Konfession kostenlose Rechtsberatung und Vertre-
tung vor Verwaltungsbehörden zu geben. Im ersten 
Halbjahr 1974 wurden sie in 1058 Fällen tätig. 
Auf evangelischer Seite sind vier Rechtsanwälte 
in ähnlicher Weise tätig.

1901 entstand in Hamburg der „Volksheim 
e. V.“, der unter anderem im Rahmen einer 
Auskunftstelle auch Rechtsrat erteilte. 1913 
wurde von diesem Verein, der Gewerbe-, der 
Handels- und der Handwerkskammer, der 

Rechtsanwaltskammer, dem Anwaltverein 
sowie zwei Frauenvereinen der „Hamburgi-
sche Verein der gemeinnützigen und unab-
hängigen Rechtsauskunftstellen" gegründet, 
dem von der Stadt Räume sowie ein zunächst 
auf fünf Jahre begrenzter staatlicher Zuschuß 
zur Verfügung gestellt wurden.

Im Erlaß des preußischen Ministers für Han-
del und Gewerbe vom 2. Juli 1904 wurden 
den Trägern gemeinnütziger Rechtsauskunft-
stellen Staatsbeihilfen in Aussicht gestellt. In-
nerhalb und außerhalb Preußens entstanden 
darauf kommunale Rechtsauskunftstellen, so 
1905 in Hannover, Lübeck (zunächst als Ver-
ein) und später in Darmstadt. In Hannover 
übernahm die Stadt deren sächliche Kosten; 
geleitet wurde sie von einem Stadtamtmann, 
der die jeweils zur Auskunfterteilung not-
wendigen Fachkräfte heranzog. In der selb-
ständigen Freien Hansestadt Lübeck trug eine 
gemeinnützige Organisation die Kosten; ge-
leitet wurde die Rechtsauskunftstelle von ei-
nem staatlicherseits abgestellten beamteten 
Juristen. In Darmstadt übertrug die Rechts-
auskunftstelle Leitung und Betrieb der 
Rechtsanwaltschaft; sie blieb aber eine Ein-
richtung der Stadt, die auch die Kosten für 
Schreibkräfte, Büroräume und Hilfsmittel 
trug.
Zur Koordination aller im Deutschen Reich 
gegebenen Bestrebungen zur kostenlosen 
Rechtsberatung für sozial Schwache wurde 
am 6. Januar 1906 in Magdeburg von  
Rechtsauskunftstellen als ordentlichen Mit-
gliedern der „Verband der gemeinnützigen 
und unparteiischen Rechtsauskunftstellen 
(e. V.)" gegründet; als eine Abteilung des 
Vereins wurde 1911 die „Deutsche Zentral-
stelle zur Bekämpfung der Schwindelfirmen 
e. V.“ eingerichtet. Bis zum Ersten Welt-
krieg stieg die Zahl der Mitglieder auf über 
500, davon mehr als die Hälfte Rechtsaus-
kunftstellen, unter ihnen auch der Wiener 
„Allgemeine Rechtshilfeverein". Die übrigen 
(außerordentlichen) Mitglieder waren öffent-
lich-rechtliche Körperschaften, Befufsverbän- 
de und interessierte private Förderer der 
Rechtsauskunftstellen-Bewegung.
Der Erste Weltkrieg unterbrach diese umfas-
senden Bemühungen. In Hamburg wurde nach 
1918 die Rechtsauskunftstelle in das Wohl-
fahrtsamt eingegliedert und am 4. Oktober 
1922 eröffnet. Auf Vorschlag der sozialdemo-
kratischen Gewerkschaft wurde deren Arbei-
tersekretariat Teil der öffentlichen Rechtsaus-
kunft.



Zur Entlastung der Zivilgerichte wurde 1924 
in der Zivilprozeßordnung die Schaffung von 

| Gütestellen durch die Länder vorgesehen. 
! Daraufhin wurde die Hamburger Rechtsaus- 
i kunftstelle vom Senat als Gütestelle aner-

kannt; deren Leiter konnten für dort abge-
schlossene Vergleiche Vollstreckungsklau- 

’ sein erteilen. Der neue Name lautete nun öf-
fentliche Rechtsauskunft- und Gütestelle. Die 
gemeinschaftlichen Leiter, die Präsidenten 
des Wohlfahrtsamts und des Amtsgerichts, 
erließen für die Hauptstelle und die neun Be-
zirksstellen eine ausführliche Geschäftsord-
nung.
Auch die 1920 als Abteilung dem Wohlfahrts-
amt eingegliederte öffentliche Rechtsaus- 

, kunftstelle Lübecks wurde Gütestelle. Trotz 
der Bemühungen des Deutschen Städtetags 
und des wiedererstarkten Verbandes der 
Rechtsauskunftstellen gelang dies in den üb-
rigen Ländern jedoch nicht. Viele gut funktio-
nierende Rechtsauskunftstellen verloren so-
gar ihre frühere Bedeutung. Das galt etwa für 
die der Stadt Köln, die einmal als Musterbe-
trieb gegolten hatte und sogar Armenrechts-
zeugnisse ausstellen konnte, was in Hamburg 
etwa erst seit 1946 möglich ist.
Nach der Machtübernahme durch die Natio-
nalsozialisten wurden die Rechtsauskunftstel-
len sehr schnell in die Rechtsbetreuung durch 
den Bund Nationalsozialistischer Deutscher 
Juristen (BNSDJ) eingegliedert. Am Sitz jedes 
der rund 2 000 Amtsgerichte entstand eine 
NS-Rechtsbetreuungsstelle, die im September 
1943 der NSDAP — Nationalsozialistischer 
Rechtswahrerbund (NSRB) — unmittelbar un-
terstellt wurden. In Lübeck übernahm der 
BNSDJ die öffentliche Rechtsauskunfts- und 
Vergleichsstelle schon im Juli 1933, in Ham-
burg aufgrund einer Vereinbarung mit der So-
zialbehörde vom 2. November 1935 zum 1. Fe- 
bruar 1936. Trotz des dadurch verursachten 
ständigen Rückgangs der Beratungen und Gü-
tesachen war die NSDAP nicht bereit, diesen 
Schritt wieder rückgängig zu machen.

Die Hamburger Rechtsauskunftsstelle wurde 
1946 als »öffentliche Rechtsauskunft- und Ver-
gleichsstelle" wiedererrichtet. Seither ist sie 
also auch Vergleichsbehörde im Sinne des 
Strafverfahrensrechts. Sie ist ein Amt der Ar- 
beits- und Sozialbehörde und soll „Minderbe-
mittelten" Rechtsauskunft erteilen, Rechtsbei- 
stand gewähren, im außergerichtlichen Güte- 
yerfahren Rechtsstreitigkeiten schlichten und 
’s Vergleichsbehörde bei den mit der Privat- 

’ge zu verfolgenden Vergehen den nach der 

Strafprozeßordnung vorgeschriebenen Sühne-
versuch machen. Bis zum 16. September 1974 
war sie auch Vertr
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auensstelle für Verlobte 
und Eheleute zur Beratung in Ehe- und Fami- 
liensachen ).  Sie erteilt die Armenrechts-
zeugnisse und fertigt in Sonderfällen den Ar-
men 48rechtsantrag ).

In der Haupt- und den heute 26 Bezirksstellen 
wirken neben dem Leiter und zehn hauptamt-
lichen Mitarbeitern rund 250 aktive und pen-
sionierte Angehörige des höheren und des ge-
hobenen Justizdienstes sowie einige Rechts-
anwälte, die nach Möglichkeit Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Fürsorge und des Wirt-
schaftslebens haben. Für die Inanspruchnah-
me ihrer Dienste werden Gebühren nach ei-
ner eigenen Gebührenordnung erhoben; sie 
selbst erhalten nur eine Aufwandsentschädi-
gung. Die Ausgaben der Freien und Hanse-
stadt Hambur 49g sind daher gering ).

Der Umfang der Rechtsberatung ist beträcht-
lich. Er scheint nur wenig geringer zu sein als 
der aller organisierten Rechtsberatungsdien-
ste örtlicher Anwaltsvereine zusammen, wird 
aber auch sehr viel großzügiger gehandhabt. 
1971 wurden insgesamt* ) 59 360 Beratungen 
durchgeführt51 ). Hinzu kamen 2 332 Gütever- 
fahren; davon scheiterten 463, 1 017 führten 
zu einem Vergleich, 535 wurden zurückge-
nommen, 317 wurden anderweitig für erledigt 
erklärt; in diesen letzteren Fällen kam es 
vielfach auch nicht mehr zur Klageerhebung. 
Weiterhin wurden 1 034 Sühneverfahren ab- 

47) Durch Verfügung der Amtsleitung vom 16. Sep-
tember 1974 wurde sie ausgegliedert und dem 
Landessozialamt unterstellt.
48) Das Land Hamburg hat 1973 ausgegeben für 
Armenanwälte DM 2 296 995,— für Pflichtverteidi-
ger DM 2 160 642,—; hinzu kommen die Kosten für
Zeugen und Sachverständige, die für arme Par-
teien nicht gesondert ausgewiesen werden, sowie
die bei ihrem Unterliegen von ihr nicht betreib-
baren Gebühren und Auslagen und die Verwal-
tungskosten für die Erteilung der ■ Armenrechts-
zeugnisse (Auskunft der Justizpressestelle Ham-
burg). Hierbei nicht berücksichtigt sind die ent-
sprechenden Kosten bei den der Arbeits- und So-
zialbehörde unterstehenden Arbeits- und Sozial-
gerichten.
49) Der Haushalt 1974 sieht Gesamtausgaben von 
DM 860 000 vor, davon für die Aufwandsentschä-
digungen DM 484 000; an Einnahmen sind DM 
340 000 kalkul
50)

iert; Angaben vom Leiter der ORA. 
M  Vgl. zum folgenden Hennings, in; 50 Jahne, 
S. 36/37.
51) Familienrecht 18 972, Miete und Pacht 10 353, 
andere Schuldverhältnisse 10 501, Arbeitsrecht 6 841, 
Erbrecht 4 464, Sachenrecht 557, Zivilprozeß 1 770, 
Straf- und Strafprozeßrecht 3 664, Sozialversiche-
rung 1 285, öffentliches Recht 308, Freiwillige Ge-
richtsbarkeit 104, Sonstiges 541; vgl. Anm. 50.



gewickeltj wegen bestimmter Straftaten kann 
Privatklage erst erhoben werden, nachdem 
ein Sühneversuch erfolglos geblieben ist. Da-
von konnten 380 Fälle verglichen werden, 183 
haben sich durch Antragsrücknahme oder an-
derweitig erledigt; nur 471 blieben erfolglos. 
Schließlich sind 1971 11 543 Armenrechts-
zeugnisse ausgestellt worden.
Beratung und Hilfe in Rechtsangelegenheiten 
kann — au

52
ßer im Güteverfahren — nur von 

sozial Schwachen beansprucht werden ); 
andere Personen werden an die Rechtsanwalt-
schaft verwiesen, über die -Beratung hinaus 
nimmt der Berater gegebenenfalls Kontakt auf 
mit dem Gegner des Rechtsuchenden, mit Be-
hörden oder sonstigen Beteiligten, fertigt 
Schreiben oder Schriftsätze, entwirft Testa-
mente oder Verträge. Die Rechtsauskunftstel-
le hat aber nie die Stellung eines einseitigen 
Interessenvertreters, kann auch keinen Recht- 
suchenden vor Gericht vertreten-, sie soll 
„über den Parteien" stehend vermittelnd auf 
einen gütlichen Ausgleich der widerstreiten-
den Interessen hinwirken.

Eine Amtshaftung für den erteilten Rechtsrat 
wurde bis vor einigen Jahren nicht übernom-
men. Ausdrücklich mußte der Rechtsuchende 
unterschreiben: „Ich verzichte auf alle etwai-
gen Ersatzansprüche aus der Inanspruchnahme 
der ORA“.
Öffentliche Rechtsberatungsstellen gibt es 
noch in Lübeck, Berlin sowie seit kurzem in 
Elmshorn und Norderstedt; in Kiel ist ein 
Amt nach Lübecker Vorbild im Aufbau, in 
Pinneberg ist es geplant. In Flensburg erhal-
ten sozial Schwache von der Stadt 
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Gutscheine 
für die kostenlose Rechtsberatung durch 
Rechtsanwälte ).
Die Öffentliche Rechtsauskunft- und Ver-
gleichsstelle Lübecks wurde am 1. April 1947 
als Sachgebiet des Sozialamts wiedereröffnet. 
Gegen eine geringe Gebühr erhalten sozial 
Schwache Rechtsrat in allen Rechtsgebieten, 
Fragen der Sozialhilfe und anderen sozialen 
Fragen. Außerdem werden Güteverfahren 
durchgeführt, die wie in Hamburg nicht auf 
sozial Schwache beschränkt sind. Endlich ist 
sie zuständig für die Erteilung der Armen- *

52) Personen, deren Einkommen die allgemeine Ein-
kommensgrenze für Hilfe in besonderen Lebensla-
gen nicht übersteigt (§ 79 BSHG).
53) Vgl. dazu Schreiben des Leiters der ORA Lü-
becks an den Verfasser vom 7. Oktober 1974, Aus-
kunft des zuständigen Referenten im Justizmini-
sterium Schleswig-Holstein und Rede von Dr. Klaus 
Klingner MdL (SPD), LT-Protokoll S-H 7/3928.

54) Familienrecht 880, Mietrecht 764, Erbrecht 560 
sonsti

55)

ge Schuldverhältnisse 529, Arbeitsrecht 461 
Sachenrecht 258, Zivilprozeßrecht 256 Auskünfte. 
“  bei Gebühreneinnahmen von DM 31 072,90.
56) Vgl. zum folgenden Schreiben der Abt. VII des 
Senators für Arbeit und Soziales an den Senator für 
Justiz vom 16. und 22. April 1974 aufgrund des 
Schreibens des Bundesjustizministers vom 4. Fe-
bruar 1974, vgl. Anm. 6 Satz 2; derzeitige Rechts-
grundlage sind die Grundsätze für die Rechtsbera-
tungsstellen der Bezirksämter von Berlin i. d. E' 
22. Januar 1974, ABI. S. 289 ff., ergangen aufgrund 
§ 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten 
in der allgemeinen Berliner Verwaltung von 
2. Oktober 1958, Berl.Ges.Sammi. 2001—1.
57) Beratungsberechtigt sind Empfänger von laufen-
der Sozialhilfe (zweifacher Sozialhilferegelsatz)i die 
derzeitigen Einkommensgrenzen sind ein monat-
liches Nettoeinkommen von DM 609,— für Ledige, 
DM 928,— für Ehepaare, DM 1 346,— für Verhei-
ratete mit zwei Kindern.
58) Die Verpflichtung zur Unparteilichkeit ist 11
Hamburg nicht ausdrücklich normiert. Jedoch hat 
der langjährige Leiter der früheren „Offentlichen
Rechtsauskunft- und Gütestelle" und heutigen OKA, 
Hannes Kaufmann, schon 1923 darauf hingewiesen 
daß die Behörde stets an ihrer Unparteilichke. 
festhalten müsse; vgl. Hannes Kaufmann, Aufga-
ben der Öffentlichen Rechtsauskunftstelle be1m 
Wohlfahrtsamt, in: Arbeit und Wohlfahrt, •un
1923, S. 19 f., abgedruckt in: 50 Jahre, S. 41.

rechtszeugnisse. Neben der Beratung werdet 
gegebenenfalls Schriftsätze gefertigt, Testa-
mente und Verträge entworfen. Wie in Ham 
bürg ist die Vertretung eines Rechtsuchenden 
vor Gericht ausgeschlossen; die öffentliche 
Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle ist nie 
einseitiger Interessenvertreter, sondern soll 
möglichst auf einen gütlichen Ausgleich der 
Interessen hinwirken.
Der Leiter des Sachgebiets Rechtsangelegen, 
heiten des Sozialamts leitet auch die Rechts-
auskunftstelle. Hauptamtlich ist nur noch 
eine Verwaltungsangestellte vorhanden. Da-
neben sind dort drei pensionierte Richter eh-
renamtlich für eine Aufwandsentschädigung 
und einige Rechtsanwälte ohne Aufwandsent-
schädigung tätig. 1973 wurde in 3 706 Fällen 
Rechtsrat erteilt54 ). Der Zuschuß b

55
etrug DM 

6 533,74 ).
Die Rechtsauskunftstellen in den zwölf 
(West-) Berliner Bezirken — Abteilung Sozial-
wesen — wurden 1948 eingeri 56chtet ). Dort 
erteilen hauptamtliche Kräfte mit der Befähi-
gung zum Richteramt unentgeltlichen Rechts-
rat an sozial 57Schwache ) unparteiisch auf-
grund objektiver Prüfung un

58
d Würdigung der 

gesamten Rechtslage ); sie gewähren prakti-
sche Hilfe — etwa durch Fertigung von 
Schriftsätzen. Wie die anderen öffentlichen 
Rechtsauskunftstellen sollen sie im Sinne von 
Ausgleich und Friedensstiftung rechtsaufklä- *



rend und streitvermeidend wirken, sollen In-
teressenkonflikte schlichten, zum Beispiel 
durch außergerichtliche Einigung, gegebenen-
falls durch Einschaltung eines Schiedsmanns. 
Es sind aber keine Gütestellen, sie haben also 
nicht die Aufgaben einer Vergleichsbehörde; 
strafrechtliche Sühneverfahren und die Ertei-
lung von Armenrechtszeugnissen sind nicht, 
die Eheberatung ist jedenfalls nicht ausdrück-
lich vorgesehen.
Die Rechtsauskunftstellen wurden 1973 in 
28 505 Fällen beansprucht; in 21 642 Fällen 
wurden Auskünfte und Rechtsrat erteilt, 6 863 
mal wurde praktische Hilfe gewährt. Der fi-
nanzielle Aufwand betrug 1973 DM 393 780.
Wie früher in Hamburg wird jede Amtshaf-
tung ausgeschlossen. Die für den Beratungs-
berechtigten gefertigten Eingaben, Gesuche 
und Schriftsätze dürfen nicht als Dienstsachen 
abgefaßt werden; sie müssen auf neutralem 
Bogen geschrieben werden, der im Kopf den 
Namen des Ratsuchenden trägt und von ihm 
zu unterschreiben sind.

5. Rechtsschutzversicherungen

Einen nahezu vollständigen Rechtsschutz, 
also Rechtsberatung und Rechtsbesorgung, er-
halten die über sechs Millionen Mitglieder 
von Rechtssch

60
utzversicherungen5 ). In der 

Regel sind dies natürliche Personen ), jedoch 
auch zahlreiche Unternehmen. Die Rechts-
schutzversicherung sorgt nach dem Eintritt 
eines Versicherungsfalles für die notwendige 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des 
Versicherungsnehmers61 ). Analog den Re-
geln für das Armenrecht im arbeitsgerichtli-
chen Verfahren ist die Wahrnehmung rechtli-

62) Eine Kostenübernahme findet u. a. dann nicht 
statt, wenn der Versicherungsnehmer bei einem 
Vergleich (zu Lasten der Rechtsschutzversicherung) 
einen höheren Kostenanteil übernimmt, als dem 
Vergleich in der Hauptsache entspricht, oder daß 
ein Dritter zur Kostenübernahme verpflichtet wäre, 
bestünde keine Rechtsschutzversicherung.

59) Die heutigen Rechtschutzversicherungen sind zu-
meist aus Automobilistenversicherungen hervorge-
gangen; so erweiterte die Deutsche Automobil- 
schutz ihren Namen um den Zusatz Allgemeine 
Rechtsschutz-Versicherungs A.G. (D.A.S.). Für eine 
relativ geringe Prämie bieten sie heute den Voll- 
rechtsschutz an. Ursprünglich waren es Versiche-
rungen, die ihren Mitgliedern Hilfe gegen zah-
lungsunwillige Haftpflichtversicherungen gaben; 
dieser Rechtsschutz wird heute nicht mehr gewährt. 
60)Im Falle des Familienrechtsschutzes bei Lohn- 
und Gehaltsempfängern gilt der Rechtsschutz auch 
tur den Ehegatten und die minderjährigen Kinder; 
eim Verkehrsrechtsschutz auch für andere berech- 
igte Fahrer oder Insassen eines auf den Versiche-

rungsnehmer oder seine Familie zugelassenen 
Kraftfahrzeugs.
61) Im folgenden werden die Allgemeinen Bedin- 

nngen für die Rechtsschutzversicherung der D.A.S. 
n der heute gültigen Form zugrunde gelegt; sie er- 
scheinen typisch für die Branche. 

eher Interessen notwendig, wenn sie hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg bieten und nicht 
mutwillig erscheinen. Gegebenenfalls prüft 
dies der für den Versicherungsnehmer tätige 
Rechtsanwalt. Bei der Verteidigung wegen 
der Verletzung von Vorschriften des Straf-
oder des Ordnungswidrigkeitenrechts werden 
die Erfolgsaussichten in den Tatsacheninstan-
zen nicht geprüft.
Im Versicherungsfall trägt die Rechtsschutz-
versicherung die dem Versicherungsnehmer 
entstehenden Kosten, im Falle seines Unter-
liegens auch die seines Gegners. Das umfaßt 
im gerichtlichen wie im vorprozessualen Be-
reich und im strafrechtlichen Ermittlungsver-
fahren die gesetzliche Vergütung für den 
Rechtsanwalt — den der Versicherungsneh-
mer frei wählen kann —, die vollen. Gerichts-
kosten auch für das gerichtliche und das ver-
waltungsrechtliche Vorverfahren einschließ-
lich der Entschädigung für die vom Gericht 
oder der Verwaltungsbehörde herangezoge-
nen Zeugen und Sachverständigen62 ) sowie 
die Zwangsvollstreckung. Für Versicherungs-
fälle im In- und Ausland verauslagten die 
Rechtsschutzversicherungen 1974 rund 250 
Millionen DM für Gerichtskosten, Auslagen 
und Rechtsanwaltsgebühren.
Aus dem Versicherungsschutz sind einige Ri-
siken ausgenommen. Das betrifft vor allem 
Streitfälle aus dem Bereich des Rechts der 
Handelsgesellschaften und Genossenschaften, 
des Handelsvertreterrechts, aus Bürgschafts-, 
Garantie-, Schuldübernahme und Versiche-
rungsverträgen — außer solchen mit Haft-
pflichtversicherungen beim Familienrechts-
schutz —, bei Streitfällen aus dem Familien-, 
Erb-, Kirchen-, Steuer-, Sozial- und Abgaben-
recht sowie in Angelegenheiten der Freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit, bei Streitfällen des Ver-
sicherungsnehmers in seiner Eigenschaft als 
Bauherr, in Verfahren vor Verfassungsgerich-
ten, internationalen und supranationalen Ge-
richtshöfen, im Zusammenhang mit einem über 
das Vermögen des Versicherungsnehmers be-
antragten Konkurs- oder Vergleichsverfahren 
und in der Regel bei vorsätzlicher Verletzung 
einer Vorschrift des Strafrechts.
Im Rahmen der Bedingungen für den Fami-
lienrechtsschutz werden dem Versicherungs-



nehmer bei einer Veränderung einer Rechts-
lage, die einen Rechtsrat oder eine Rechtsaus-
kunft nötig macht, im Familien- und Erbrecht 
sowie in den Angelegenheiten der Freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit die Kosten einer schrift-
lichen oder mündlichen Beratung durch einen 
Rechtsanwalt oder gegebenenfalls einen No-
tar erstattet, soweit deutsches Recht anzu-
wenden ist. Bis zum 1. April 1969 gab es ei-
nen solchen allgemeinen Beratungsrechts-
schutz für alle Fälle, in denen nur eine Bera-
tung gewünscht wurde. Die Beratung erfolgte 
durch einen Rechtsanwalt auf irgendeinem 
Gebiet des deutschen Zivil- und Strafrechts, 

des Arbeits- und Sozialrechts einschließlich 
der Verfahrensrechte, in Angelegenheitende- 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Tätig 
keit eines Notars sowie auf dem Gebiet de 
Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrens 
rechts, soweit hier Rechtsschutzversiche-
rungsverträge abgeschlossen werden konnte 
nicht aber im Steuerrecht. Heute muß es be-
reits in irgendeiner Form zu einem Streittal 
gekommen sein, damit die Rechtsschutzvers 
cherung eingreift. Dieser liegt aber schon vor, 
wenn es auch nur zu einem einen Anspruch 
enthaltenden Schreiben des Gegners des Ver-
sicherungsnehmers gekommen ist.

IV. Vorschläge zur Schaffung
weiterer Rechtsberatungsmöglichkeiten für sozial Schwache

Die Probleme der heutigen, im großen und 
ganzen doch nicht voll befriedigenden Mög-
lichkeiten der Rechtsberatung für sozial Schwa-
che haben zu einer Fülle von Vorschlägen 
geführt. Zum Teil handelt es sich um Initiati-
ven in einzelnen Gemeinden, zum Teil gehen 
sie von den Parteien oder Justizministerien 
aus. Gewissermaßen zur Einleitung des end-
gültigen Willensbildungsprozesses der zu-
ständigen Organe in Bund und Ländern er-
klärten die Justizminister und -Senatoren im 
Rahmen der Justizministerkonferenz am 6. 
und 7. Mai 1974, sozial Schwache müßten 
auch außerhalb eines gerichtlich anhängigen 
Verfahrens ausreichende Rechtsberatung er-
halten. Alle Bestrebungen und insbesondere 
alle Initiativen zur Lösung des Problems seien 
daher zu begrüßen. Die Landesjustizverwal-
tungen würden daher nach Fühlungnahme mit 
den Organisationen der Rechtsanwaltschaft in 
einen Gedankenaustausch untereinander und 
mit dem Bundesjustizminister eintreten, wie 
die vorhandenen Möglichkeiten außergericht-
licher Rechtsberatung verbessert werden 
könnten und welche von ihnen in Betracht 
kämen. Die Ergebnisse sollten in der näch-
sten Sitzung besprochen werden.

1. Initiative des Bundesjustizministeriums

Schon am 4. Februar 1974 hatte das Bundesju- 
stizministerium in einem Schreiben an alle 
Landesjustizverwaltungen zum Problem der 
Rechtsberatung für Bürger mit geringem Ein-
kommen und Vermögen außerhalb eines ge-

richtlich anhängigen Verfahrens 63)  zur Vor 
bereitung eines eventuellen Bundesgesetze 
die beiden wesentlichen derzeit zur Debatte 
stehenden Vorschläge, die Behörden- und die 
Anwaltslösung, zur Diskussion gestellt.
Bei der Behördenlösung würde die Rechtste 
ratung durch Verwaltungsstellen bundesei» 
heitlich eingeführt werden. Dies entspräche 
der Entschließung der Kommission für das Zi-
vilprozeßrecht in den Sitzungen vom 18. bis 
21. Oktober 1971 und vom 3. bis 6. April 1973 
Danach ist die Rechtsberatung sozial Schwe 
eher im vorprozessualen Raum eine gemeit 
same Aufgabe der Sozialverwaltung und de' 
Rechtspflege unter Beteiligung der Anwalt-
schaft. Sie wäre unter Verwertung der Erfah-
rungen der bestehenden Rechtsauskunftster 
len, vor allem der in Hamburg, also auchu 
ter Einbeziehung aktiver Richter, zu organ 
sieren. Dabei solle an die geplante Neugliede-
rung des Gerichtsaufbaus angeknüpft und je 
dem Eingangsgericht eine Zentralstelle zug 
ordnet werden; gegebenenfalls könnten Au-
ßenstellen in größeren Bezirken eingerichte 
werden. Wie in Hamburg sollten die Rechts-
beratungsstellen. zugleich Gütestellen setr 
und für ihre Inanspruchnahme eine gerinn’ 
Gebühr erhoben werden.
Bei der Anwaltslösung sollen die Rechts® 
wälte gesetzlich zur Beratung und außerg» 
richtlichen Vertretung sozial Schwacher 95

63) Vgl. Anm. 6, Satz 2, s. a. schriftliche Antwoi 
des Bundesjustizministeriums vom 16. Januar 19 
BT-Protokoll 7/4654 f., Anlage 4.



gen eine aus öffentlichen Mitteln zu zahlende 
Entschädigung verpflichtet werden. Dazu hat-
te der Deutsche Anwaltverein schon 1973 de-
taillierte Vo 64rschläge gemacht ). Die außer-
gerichtliche Rechtsbesorgung für sozial 
Schwache, deren Bedürftigkeit vom Rechtsan- 
walt an Hand eines möglichst einfach gere- 
gelten Systems zu prüfen wäre, soll danach 
— auch hinsichtlich der Kosten — entspre- 
chend der des Armenanwalts und des Pflicht-
verteidigers geregelt werden. Als zusätzlicher 
Grund zur Ablehnung der Beratung soll man- 
gelnde Kenntnis und Erfahrung auf einem 
Spezialgebiet anerkannt werden. Findet der 
Rechtsuchende keinen oder keinen geeigneten 
Rechtsanwalt, so soll der örtlich zuständige 
Vorstand der Anwaltskammer ihm auf seinen 
Antrag einen Rechtsanwalt beiordnen kön-
nen.
Nach Meinung des Deutschen Anwaltvereins 
sollen die Rechtsberatungsdienste der örtli-
chen Anwaltvereine bestehen bleiben. Bei 

. schwierigen Fragen und in Fällen, in denen 
i über die Raterteilung hinaus eine Rechtsbe- 
: sorgung nötig ist, soll dies in der Kanzlei die- 
! ses oder eines eventuell geeigneteren Rechts-

anwalts erfolgen. Bestehen solche zentralen 
Rechtsberatungsdienste örtlicher Anwaltver-
eine nicht, solle der Rechtsuchende unmittel- 

. bar an den Rechtsanwalt seiner Wahl heran-
treten.

I Zu beiden Vorschlägen legte das Bundesju- 
l stizministerium die Vor- und Nachteile dar. 
> Eine öffentliche Rechtsberatungsstelle nach 
» Hamburger Muster arbeite besonders kosten- 
I günstig. Zudem könne durch die Verbindung 
• der Beratung mit den Aufgaben einer Güte- 
? stelle und Vergleichsbehörde mancher 
1 Rechtsstreit schon im vorgerichtlichen Sta- 
h dium beendet und damit zu einer wesentli- 
t chen Entlastung der Gerichte beigetragen 
. werden.
t Allerdings müsse die Beratungsstelle dann ei- 
* nen Rollenwechsel von der Aufgabe der Bera- 
► tung einer Partei zugunsten einer quasi-rich- 
i terlichen Funktion vornehmen, ohne daß der 
" sozial Schwache nun eine nur an seinen In- 
1 teressen orientierte Beratung durch einen von 
t staatlichen Stellen unabhängigen Rechtsbera-

ter erhält. Aber schon unbeschadet dessen 
• egt die Hamburger Öffentliche Rechtsbera- 
• tungs- und Vergleichsstelle Wert darauf, daß 
• sie immer, also auch ohne diesen Rollenwech-

56, über den Parteien stehend den Rechtsrat 
----------- -—
64) Vgl. Anm. 6 Satz 1.

erteilt. Der sozial schwache Rechtsuchende ist 
also schon deshalb gegenüber seinem Gegner 
im Nachteil. Denn in vielen Beratungsfällen 
will der Rechtsuchende nicht objektive unpar-
teiische Belehrung, sondern Hilfe und Vertre-
tung seiner Interessen.

Problematisch sei auch, so das Bundesjustiz-
ministerium, die Mitwirkung von Richtern, 
wobei rechtliche Hindernisse in den Landes-
richtergesetzen nicht genannt wurden. Ihrem 
Berufsbild entspreche es nicht, eine Partei 
bei der Durchsetzung ihrer Rechte gegen 
die andere zu beraten. Zudem könnten 
sie in einem sich eventuell anschließenden 
gerichtlichen Verfahren kaum noch richterli-
che Tätigkeit ausüben, wenn sie zuvor als Be-
rater tätig gewesen seien; deshalb werde es 
auch häufig zu Ausschließungs- oder Ableh-
nungsanträgen durch eine Partei kommen. 
Das mache dieses Modell ungeeignet für Ge-
richtsbezirke außerhalb großer Großstädte, in 
denen also eine Vielzahl von Richtern zur 
Verfügung stehe, und zwar schon unbescha-
det des genannten Rollenwechsels und der 
Problematik, daß möglicherweise eine staatli-
che Stelle den Rechtsuchenden gegen eine an-
dere beraten müsse.

Die Beratung durch Rechtsanwälte mit öffent-
licher Unterstützung bedürfe nicht des Auf-
baus einer neuen Organisation; es könne auf 
einen bestehenden, räumlich weit gestreuten 
Berufsstand zurückgegriffen werden. Zudem 
bestehe damit „Waffengleichheit“ zwischen 
dem sozial Schwachen und seinem gegebe-
nenfalls auch durch einen Rechtsanwalt ver-
tretenen Gegner. Allerdings würden die Ko-
sten dieses Modells voraussichtlich höher 
sein einschließlich des Kontrollaufwands zur 
Verhinderung eines ungerechtfertigten Be-
zugs öffentlicher Mittel. Das betreffe auch 
den Fall, daß ein Querulant dieselbe Angele-
genheit nacheinander einer Reihe von Rechts-
anwälten unterbreitet.

2 . Initiativen in den Bundesländern

Schon unabhängig von der Initiative des Bun-
desjustizministeriums haben die meisten Bun-
desländer zum Problem der Rechtsberatung 
für sozial Schwache Stellung genommen oder 
gegebenenfalls Initiativen eingeleitet.

a) Baden-Württemberg
Aufgrund von Anfragen der SPD-Fraktion hat 
der Justizminister dargelegt, die bestehenden 



Rechtsberatungsmöglichkeiten seien ausrei-
chend, ein Bedürfnis nach weiteren Einrich-
tungen sei nicht ersichtlich. Die Öffentliche 
Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle in Ham-
burg sei auf die Verhältnisse in einem Stadt-
staat zugeschnitten 65 ). Die Einrichtung dieser 
Stelle in verschiedenen Städten ließe sich wohl 
auch wegen des damit verbundenen personel-
len und sächlichen Aufwands bei der derzeit 
angespannten Haushaltslage kaum verwirkli-
che 66n ).

Die rechtliche Beratung und Betreuung der 
Bevölkerung sei in erster. Linie Aufgabe der 
rechtsberatenden Berufe, vor allem der 
Rechtsanwälte. Aufgrund des Beschlusses der 
Justizministerkonferenz vom 6./7. Mai 1974 
werde die Landesregierung mit den Standes- 
Organisationen der Rechtsanwälte prüfen, ob 
die Rechtsberatungsstellen der örtlichen An-
waltvereine weiter ausgebaut bzw. auch an 
anderen Orten eingeführt .werden könn-
ten 67).  /

b) Bayern

65) Vgl. LT-Drs. 6/1202 vom 14. Dezember 1972.
66) Vgl. LT.-Drs. 6/5636 vom 1. Juli 1974.
67) Vgl. zum folgenden die Meldung des Bayeri-
schen Landesdienstes der Deutschen Presseagentur 
(BLD) Nr. 204 vom 9. August 1974 sowie die dar-
auf und aufgrund einer Pressekonferenz des Ju-
stizministers verfaßten Berichte, in: Süddeutsche 
Zeitung 10. August, Bayerische Staatszeitung 
16. August 1974.

68) Die Prüfung erfolgt entsprechend der B«s®
mungen des gerichtlichen Armenrechts dura
läge einer Verdienstbescheinigung ohne Eins
tung eines weiteren Amts. J
69) Brief des Bayerischen Justizministeriums an ■
Verfasser vom 20. August 1974.

Am 1. Januar 1975 wurde mit'der Erprobung 
von zwei Modellen für eine Rechtsberatung 
für sozial Schwache begonnen. Anders 
als in Hamburg wird der Rechtsrat nicht 
von Angehörigen des öffentlichen Dienstes, 
sondern von der Rechtsanwaltschaft erteilt; 
sie könne auf Dauer nicht unentgeltlich 
von ihr erfüllt werden. Zudem bestehe in 
einem Flächenstaat die Gefahr von Interes-
senkollisionen, wenn etwa ein Richter an ei-
nem kleinen Amtsgericht Rechtsrat erteile 
und dann in einem Verfahren in der gleichen 
Sache entscheiden solle. Die Rechtsberatung 
soll daher mit Hilfe der Anwaltschaft ver-
wirklicht werden. Dafür sind zwei Modelle 
vorgelegt worden. Sie sollen in der Praxis er-
probt werden, bevor eines eingeführt wird, 
sei es als Landesgesetz oder aufgrund der ge-
wonnenen Erfahrungen durch Bundesgesetz.

Nach dem Modell I sollen die örtlichen An-
waltvereine und die Justizverwaltung bei den 

Amtsgerichten mit Rechtsanwälten besetn 
Rechtsberatungsstellen einrichten. Dort erha 
ten sozial Schwache 68 ) gegen eine Gebü 
von 10 DM bei der Erledigung von Recht® 
chen Rechtsrat und -hilfe. Die dort tätige 
Rechtsanwälte sollen entsprechend ihre 
Zeitaufwand mit einem angemessenen Stic 
densatz von 30 DM von der Justizverwaltun 
entschädigt werden.

Nach dem Modell II sollen sozial schwad 
Rechtsuchende von den Rechtsantragsstele 
der Amtsgerichte Berechtigungsscheine ft 
eine anwaltliche Beratung und gegebenental 
Vertretung erhalten, mit denen sie sich ane 
nen Rechtsanwalt ihrer Wahl wenden kü 
nen. Die Amtsgerichte müssen zuvor prüfe 
ob es sich um Mißbrauchsfälle handelt u 
ob eventuell eine einfache Auskunft genug 
um dem Anliegen zu entsprechen. Die Bayes 
sehe Staatsregierung geht davon aus, daß d 
oder doch die meisten Rechtsanwälte die B 
ratungs- und Vertretungstätigkeit gegen eh 
niedrige Pauschalgebühr von 30 DM überma 
men werden. Diese wird von der Justine 
waltung geleistet werden, bei der die Recht 
anwälte die Berechtigungsscheine zur A 
rechnung einreichen, soweit sie nicht auf a 
dere Weise —■ etwa von einem erstattung 
pflichtigen Gegner des Mandanten — en 
Vergütung erhalten können.

Die voraussichtlichen Kosten beider Mode, 
sind noch nicht geklärt. 1972 und 1973 
den je rund 10 000 Armenrechtsbewilligunge 
erteilt. Da zukünftig aber viele sozial Schve 
ehe einen Rechtsanwalt konsultieren werde 
ohne daß es notwendig zu einem Prott 
kommt, ist der Mittelbedarf sicher größer ü  
10 000 mal den Pauschalsatz von 30 DM. F 
die letzten fünf Monate 1974 wurden dabe 
300 000 DM bereit gestellt; 1975 werden f 
600 000 DM sein. Überlegungen, die Autgab 
der Rechtsberatung über eine Art von Recht 
Schutzversicherung zu erfüllen, die von de 
öffentlichen Hand finanziert, aber von Vers 
cherungsgesellschaften verwirklicht wird, b 
standen und bestehen nichtB9).



c) Berlin
Aufgrund der langjährigen positiven Erfah-
rungen zieht der 70 Senat )  ein System öffent-
licher Rechtsberatungsstellen einer Anwalts-
lösung vor, obwohl die Berliner Einrichtun-
gen rechtlich und nach ihrem Umfang nicht 
so ausgebaut sind wie die in Hamburg. Die 
Rechtsbetreung sozial Schwacher erfordere 
meist mehr als eine anwaltliche Rechtsbera-
tung oder Mithilfe bei der Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen leisten könne. Sie nehme 
sich ihrer persönlichen Probleme in umfassen-
der Weise an und versuche, sie gemeinsam 
mit anderen Behörden zu lösen. Auch bedeute 
oft schon das klärende Gespräch in der öf-
fentlichen Rechtsberatungsstelle mehr als 
eine nur am Rechtlichen orientierte, auf die 
Durchsetzung von Ansprüchen gerichtete Tä-
tigkeit des Rechtsanwalts bewirken könne.
Wenn im übrigen die öffentlichen Rechtsbera-
tungsstellen nicht nur den Kreis der bera-
tungsberechtigten Personen aus weiten 71 ), 
sondern nach Hamburger Vorbild auch die 
Aufgaben einer Gütestelle und einer Ver-
gleichsbehörde übernehmen sollten, müsse 
bei einer oder zwei der bestehenden Einrich-
tungen eine Erweiterung des bisherigen Auf-
gabenbereichs mit den entsprechenden orga-
nisatorischen und personellen Konsequenzen 
vorgenommen werden.
Darüber hinaus hat die SPD vom Senat einen 
Bericht verlangt, ob und wie die vor- und au-
ßergerichtliche Rechtsauskunft jedem — 
rechtsu

72
nsicheren oder rechtsunkundigen — 

Bürger, also nicht nur sozial Schwachen ) , 
gewährt werden könne, und welche rechtli-
chen, organisatorischen und finanziellen Kon-

Sequenzen das haben würde. Die SPD denkt 
an Rechtswegweisungs- und Rechtsberatungs-
stellen. Sie sollen Aufgaben der „Ersten Hil-
fe" in Rechtssachen erfüllen; der Tätigkeit 
des Rechtsanwalts vergleichbare Aufgabe sol-
len sie nicht übernehmen. Sie sollen aber als 
Vergleichsbehörden von den Schiedsmännern 
die Abwicklung der strafrechtlichen Sühne-
verfahren übernehmen, als Gütestellen aner-
kannt werden und die Annenrechtszeugnisse 
erteilen. Personell sollen sie ausschließlich 
mit Volljuristen als Beratern ausgestattet 
werden. Es wird angenommen, daß die Ein-
sparungen durch die Konzentration und Ver-
einfachung der Verfahren die entstehenden 
Kosten ausgleichen werden.
Der Senat 73) und die CDU 74) haben Zweifel, 
ob ein Bedürfnis bestehe und anerkannt wer-
den könne für die Erteilung von vor- und au-
ßergerichtlichen Rechtsauskünften an andere 
Personen als sozial Schwache, so daß der ent-
sprechende Einsatz öffentlicher Mittel in or-
ganisatorischer und personeller Hinsicht ge-
rechtfertigt wäre. Auch nach den auf Bun-
desebene bestehenden Vorstellungen zur Her-
stellung von Chancengleichheit in der Rechts-
pflege sollten Bemittelte nicht in die öffentli-
che Rechtsberatung einbezogen werden. Für 
die allen zugängliche Hamburger öffentliche 
Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle würden 
Gebühren erhoben; sie sei also nicht wie die 
öffentliche Rechtsberatung in Berlin kosten-
los. Es könne allerdings sinnvoll sein, den 
Kreis der beratungsberechtigten Personen zu 
vergrößern. Die haushaltsmäßigen Auswir-
kungen seien aber noch nicht abzusehen.
Die CDU merkt darüber hinaus an, durch öf-
fentliche Rechtsberatungsstellen — wie auch 
viele andere Beratungsdienste — erhalte der 
Rechtsuchende nur Hinweise, Wegweisungen, 
aber keine individuelle Interessenvertretung. 
Sie sei nur vom Rechtsanwalt zu gewährlei-
sten, zumal dieser, anders als der Berater in 
einer öffentlichen Rechtsberatungsstelle, 
nicht in einen Interessenkonflikt gerate, wenn 
er einen Rechtsuchenden gegen eine Behörde 
berate.
Für die FDP 75) ist die Haftungsfrage völlig 
unbefriedigend geregelt. Zudem sei es unzu-
lässige Behinderung der Berufsausübung des 
Rechtsanwalts als eines Organs der Rechts-

73) Senator Liehr, a. a. O.
74) Rösler, MdA (CDU), Abgeordnetenhaus-Proto-
koll 6/2952 f.
75) Krüger, MdA (FDP), Abgeordnetenhaus-Proto-
koll 6/2953 f.

70) Vgl. zum folgenden Antwort auf das Schreiben 
des Bundesjustizministerirums vom 4. Februar 1974 
(vgl. Anm. 56 und 6 Abs. 2) sowie Antwort des Se-
nats auf das Berichtersuchen der SPD vom 4. Okto-
ber 1974 (vgl. Anm. 71) am 10. Oktober durch Har-
ry Liehr, Senator für Arbeit und Soziales, Abge-
ordnetenhaus-Protokoll 6/2951 f.

71) Erwogen wird die Erhöhung der Einkommens-
grenze vom zweifachen auf den dreifachen Sozial- 
hilfesatz; also für einen Ledigen von DM 609 auf 
DM 851 und DM 100 für die Miete, für einen Ver-
heirateten von DM 928 auf DM 1 170 und DM 250 für 
die Miete, für einen Verheirateten mit zwei Kin-
dern von DM 1 346 auf DM 1 588 und DM 280 für 
die Miete; bei Ofenheizung wird ein Zuschlag von 
DM 25 gewährt.

72) Die Formel der Arbeitsgemeinschaft sozialdemo- 
sratischer Juristen (AsJ) Bremen, Antrag an den 
i PLandesvorstand und Landesparteitag vom 
. Dktober 1973, die Rechtsberatung solle jedem 
x8wahrt.werden, der nicht unangemessen kapital- 

r einkomensmäßig  ausgestattet sei, wird nicht 
tur gut gehalten.



pflege, wenn durch eine Behörde über den 
Kreis der sozial Schwachen hinaus unbe-
schränkte Rechtsberatung gewährt wer-
de 76).

d) Bremen
Zusätzlich zur Rechtsberatung durch die Ar- 
beitnehmerkammern hat der Justizsenator im 
Oktober 1974 eine erste Informationsschrift 
veröffentlicht, um die allgemeinen Kenntnisse 
in einer für weite Kreise wichtigen Rechtsfra-
ge zu vermitteln, und zwar zum Zahlungsbe-
fehl*). Sie wurde erstellt in Anlehnung an 
die Informationsserie „Justiz erklärt" des 
Hessischen Justizministers und wird bei den 
Gerichten, Strafanstalten, Ortsämtern, der Po-
lizei und dem Sozialamt zur Verfügung ste-
hen und soll auch in den Schulen verwandt 
werden.

76) Die Befugnis von Behörden zur Rechtsberatung 
gemäß § 3 Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz werde 
beschränkt durch den von den §§ 8 Abs. 2 und 27 
Abs. 2 BSHG gesteckten Rahmen der Hilfeleistung 
für sozial Schwache. Diese Meinung wird auch vom 
Justizministerium Nordrhein-Westfalens vertreten.
77| Zahlungsbefehl ) was tun?, hrsg. v. Senator 
für Rechtspflege und Strafvollzug, Bremen o. J.

78) Dies stieß auf den entschiedenen Widerstand 
der Angestelltenkammer. Im Arbeits-, Sozial- und 
Lohnsteuerrecht bestehe angesichts der Tätigkeit 
der Gewerkschaften und Arbeitnehmerkammen 
deren Rechtsschutz kostenlos erfolge, kein Bedürf-
nis für eine öffentliche Rechtsberatung. Audi das 
Beratungskartell wird abgelehnt; damit würden der 
Rechtsschutz und die Rechtsberatung aus dem Tä-
tigkeitsbereich der Gewerkschaften und Arbeitneh. 
merkammern herausgelöst, was ein erheblicher 
nicht zu billigender Eingriff in deren Selbständig-
keit sei. Die Initiative der SPD sei zwar zu begrü-
ßen. Nötig sei aber ein Gesamtkonzept, das neben 
besserer Information der Betroffenen über ihre 
Rechte und Möglichkeiten und Wege der Rechts-
verwirklichung vor allem auch eine Verringeruna 
der Prozeßkosten und des Prozeßkostenrisikos sowie 
eine Verkürzung der Verfahrensdauer beinhalte. 
Vgl. einstimmigen Beschluß des Rechts- und Organa 
sationsausschusses am 20. Juni 1974, Niederscort 
V/6, sowie den daraus gefertigten Entwurf eins 
Schreibens der Angestelltenkammer an die Sl 
Bürgerschaftsfraktion und den Fraktionsaussdu 
öffentliche Rechtsberatungsstelle vom 25. Juni 190
79) Bei Rechtsanwälten wäre dies als Parteivena 
(§ 356 StGB) mit Gefängnis nicht unter drei Moua 
ten strafbar.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Juristen hatte schon im Oktober 1973 den 
SPD-Landesvorstand und den Landesparteitag 
aufgefordert, noch in der bis Ende 1975 dau-
ernden 8. Legislaturperiode der Bürgerschaft 
die Schaffung einer öffentlichen Rechtsbera-
tung zu beschließen und einen Gesetzentwurf 
im Landesparlament einzubringen. Diese soll, 
anders als alle bisherigen Einrichtungen die-
ser Art, beim Justizsenator gebildet werden. 
Sie soll auf grundsätzlich allen Rechtsgebie-
ten tätig sein, jedermann, der in Bremen 
wohnt oder arbeitet, gegen eine Schutzge- 
bühr offen stehen, soweit dies nicht nach sei-
nen Einkommens- und Vermögensverhältnis-
sen unangemessen ist, also nicht nur sozial 
Schwachen.
Die Arbeitsbereiche sollen nach Hamburger 
Vorbild Rechtsauskunft und -beratung — also 
Gespräche über die Sach- und Rechtslage, 
Empfehlungen, Hilfe bei telephonischen und 
schriftlichen Kontakten, Entwürfe von Schrift-
sätzen, rechtsgeschäftlichen Erklärungen und 
ähnliches —, Vermittlung und Bemühung um 
Interessenausgleich sein. Sie soll Gütestelle 
und Vergleichsbehörde sein, Armenrechts-
zeugnisse erteilen, aber keine Vertretung vor 
Gericht übernehmen. Der Schwerpunkt der 
Arbeit sollen das Zivil- und das Verwaltungs-
recht sein, zumal Auskunft und Beratung in

Steuersachen schon die Arbeitnehmerkam 
mern und die Finanzämter gewähren.
Die öffentliche Rechtsberatung soll die Bera 
tung und Vertretung der organisierten Arbeit-
nehmer auf arbeits- und sozialrechtlichem Ge-
biet durch die Rechtsstellen der Gewerkschaf-
ten ergänzen. Langfristig sollen diese beides 
Einrichtungen und die Arbeitnehmerkammen 
zu einem räumlich-organisatorisch verbunde-
nen, in der Verteilung der Zuständigkeite 

. transparenten „Beratungskartell“ vereinig!
wer 78den ).
Die Mitarbeiter der Öffentlichen Rechtsbera-
tungsstelle sollen die Beratungstätigkeit we 
sungsfrei ausüben; sie sind zur Verschwie-
genheit verpflichtet. Die Betreuung mehrere; 
Parteien einer Rechtssache durch verschiede-
ne Berater so 79ll gewährleistet werden ).  Ge-
richte und Behörden sollen ihr Auskunft ge-
ben. über die Haftungsfrage bei fehlerhafter 
Rechtshilfe wird nichts ausgesagt. Die Öffent-
liche Rechtsberatungsstelle soll eine Haupt-
stelle (Bremen) und zwei Nebenstellen (Bre-
men-Nord und Bremerhaven) erhalten und mit 
haupt- und nebenamtlichem Personal (Vorsit-
zende, Berater, Schriftführer, Büro- und 
Schreibkräfte) besetzt sein. Als juristische 
Mitarbeiter sind Richter, Staatsanwälte 
Rechtsanwälte, Rechtspfleger, Amtsanwälte 
und Verwaltungsbedienstete vorgesehen 
Hauptamtlich sollen der Amtsleiter, zwei Re-
ferenten, drei - Rechtspfleger/Amtsanwälte 
entsprechendes Geschäftsstellen-/Büroperss



nal, Schreibkräfte und eine Raumpflegerin 
eingestellt werden. Die nebenamtlichen Kräf-
te sollen Sitzungsgelder erhalten.

1975 würden nach ersten Schätzungen Kosten 
von ca. DM 370 000 bis 475 000 entstehen. An 
Einnahmen wird nach Hamburger Erfahrun-
gen mit gut drei Siebteln der Gesamtausga-
ben gerechnet. Außerdem sei zu prüfen, ob 
vorhandene Stellen, etwa in den Antragsstel-
len der Gerichte, durch Zuständigkeitsbereini-
gungen zwischen den Gerichten und der Öf-
fentlichen Rechtsberatungsstelle für diese 
nutzbar gemacht werden könnten. Im übrigen 
werde der Zuschußbedarf mehr als aufgewo-
gen durch die zu erwartende Entlastung der 
Gerichte und Behörden.

Die Anwaltschaft könne diese Aufgabe der 
sozialstaatlichen Rechtsauskunft und -bera- 
tung weder umfassend erfüllen, noch sei ihr 
das zuzumuten. Das überhöhte Kostenrisiko 
vor allem bei kleinen Streitwerten sei unso-
zial, unwirtschaftlich und behindere die 
Wahrnehmung des Verfassungsrechts auf In-
anspruchnahme der Gerichte. Die Rechtsan-
waltsgebühren könnten aber nicht herabge-
setzt werden, da sie schon heute nicht kosten-
deckend seien und Rechtsstreitigkeiten um 
kleine Streitwerte dann zur sozialen Bela-
stung der Rechtsanwälte werden würden. Die 
Subventionierung der Gebühren aber sei mit 
der Stellung der Rechtsanwälte als Freiberuf-
ler nicht vereinbar. Um den sozial Schwachen 
rechtlich zu helfen, die Anwaltschaft von un-
wirtschaftlichen Dienstleistungen an der All-
gemeinheit zumindest teilweise zu entlasten, 
müsse daher die öffentliche Hand Einrichtun-
gen schaffen, die dort die rechtliche Versor-
gung gewährleisten, wo sie mangelhaft und 
nicht durch zumutbare Vorkehrungen des ein-
zelnen möglich sei.

I e) Hamburg
Hamburg ist mit den Leistungen seiner öf-
fentlichen Rechtsauskunft- und Vergleichs-
stelle voll zufrieden; an eine Änderung des 
bestehenden Zustands im Sinne einer An- 
waltslösung wird nicht gedacht. Es gibt auch 

keine Überlegungen zur Verminderung oder 
eseitigung des Prozeßkostenrisikos für sozial 
chwache durch eine allgemeine Rechts-

schutzversicherung.

f) Hessen
Die Einführung einer öffentlichen Rechtsbera- 
ung ist geplant. Einzelheiten darüber sind je-

doch nicht bekannt80 ). Daneben gibt der Ju-
stizminister — ähnlich entsprechend den 
Maßnahmen der Arbeitskammer des Saar-
lands — zur allgemeinen rechtskundlichen 
Unterrichtung der Bevölkerung „Justiz er-
klärt" heraus.

80) Hinweis im Beschluß der AsJ Bremen (Anm. 2) 
und LT-Drucks. Bayern 7/6418.
80a) Schreiben des Justizministers Niedersachsen an 
den Bundesjustizminister vom 29. April 1974, Text 
in AnwBl. 1974/383 f.

g) Niedersachsen
In Beantwortung des Schreibens des Bundes-
justizministeriums vom 4. Februar 1974 be-
zeichnete der Justizminister 80a) den derzeiti-
gen Zustand als unbefriedigend. Der notwen-
dige umfassende Rechtsschutz für sozial Schwa-
che könne auf Dauer aber nicht ohne den Ein-
satz öffentlicher Mittel den örtlichen Anwalt-
vereinen oder anderen Institutionen überlas-
sen werden, die damit auch über die konkrete 
Ausgestaltung der Rechtsberatung entschieden. 
Im gegenwärtigen Stand der Erörterungen 
sprächen angesichts der vorliegenden Modelle 
überwiegende Gesichtspunkte dafür, die öffent-
liche Rechtsberatung durch Einführung eines 
„außergerichtlichen Armenrechts" den Rechts-
anwälten zu übertragen.
Das Hamburger Modell der öffentlichen 
Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle sei auf 
einen Flächenstaat nicht zu übertragen. Die 
hinreichende räumliche Streuung der Bera-
tungsstellen und die Mitarbeit einer genügen-
den Zahl ehrenamtlicher Kräfte sei zwar in 
Groß- und großen Mittelstädten zu gewähr-
leisten, nicht aber in weniger dicht beliedelten 
Gebieten. Hinzu kämen die Bedenken gegen 
den Einsatz aktiver Richter. Außerdem könne 
öffentlichen Rechtsberatungsstellen die Rechts-
besorgung nur in beschränktem Maße übertra-
gen werden, vor allem wenn sie zugleich Auf-
gaben einer Güte- und Vergleichsbehörde 
übernehmen sollten. Endlich sei es bedenk-
lich, wenn eine Behörde sich nur aufgrund der 
Sachdarstellung des Rechtsuchenden mit allem 
Nachdruck für die Durchsetzung seiner be-
haupteten Rechtsansprüche einzusetzen ver-
pflichtet sei.
Für öffentliche Rechtsberatungsstellen spreche, 
daß dort an den Nachweis der Bedürftigkeit 
keine besonders strengen Anforderungen ge-
stellt werden müßten. Vielleicht könne darauf 
ganz verzichtet werden, so daß Rechtsrat nicht 
nur sozial Schwachen, sondern auch solchen 
Personen erteilt werde, die durch ihre auf 
anderen Gründen beruhende geschäftliche Un- 



gewandheit an der Durchsetzung ihres Rechts 
gehindert seien. Ungewiß sei, ob dafür ein ins 
Gewicht fallendes Bedürfnis bestehe. Insge-
samt aber könnten diese Vorteile die genann-
ten Nachteile nicht ausgleichen.
Die gerichtliche Praxis in Niedersachsen habe 
ganz überwiegend die Übertragung der unent-
geltlichen Rechtsberatung und -besorgung auf 
die Rechtsanwälte befürwortet. Eine Minder-
heit würde den Ausbau der Rechtsauskunft-
stellen der örtlichen Anwaltvereine vorziehen, 
wobei der Staat den dort tätigen Rechtsanwäl-
ten eine nach dem Zeitaufwand zu bemessende 
Vergütung gewähren und die nötigen säch-
lichen Mittel, vor allem Räume, zur Verfügung 
zu stellen hätte.
Auch diese Beratungsstellen könnten die 
außergerichtliche Rechtsbesorgung nicht oder 
jedenfalls nicht in allen Fällen ermögli-
chen. Vor allem die außergerichtliche Betreu-
ung über einen längeren Zeitraum hinweg 
wäre wegen der wechselnden Besetzung der 
Beratungsstellen problematisch. Würden sie 
auf die Rechtsberatung beschränkt, bleibe wei-
ter ungeklärt, von wem der Rechtsuchende 
Hilfe zur Durchsetzung seiner Ansprüche oder 
zur Abwendung eines Rechtsstreits erhalten 
könne. Ebenso sei abzulehnen, den Rechtsan-
wälten nach der Rechtsberatung eines sozial 
Schwachen die Übernahme eines Mandats in 
der Sache zu verbieten. Der dem sozial Schwa-
chen gewährte Schutz sei dann wieder lücken-
haft, da ein Rechtsrat oft nicht ausreiche und 
er einen Rechtsanwalt im gleichen Umfang wie 
ein Bemittelter solle in Anspruch nehmen 
können.
Der Gesetzesvorschlag des Deutschen Anwalt-
vereins in nach Meinung des niedersächsi-
schen Justizministers eine geeignete Diskus-
sionsgrundlage. An ihm wird nur Einzelkritik 
geübt. So sollen der Ablehnungsgrund der 
Überlastung mit anderen Aufgaben für die 
Übernahme des Mandats eines sozial Schwa-
chen eingeschränkt und seine Geltendmachung 
von den Standesorganisationen überwacht 
werden. Ein Ablehnungsgrund sei es aber, 
wenn der Rechtsanwalt das Anliegen des 
sozial Schwachen für aussichtslos halte; mög-
licherweise könne dies staatlich überprüft wer-
den.
Die juristische Praxis wollte die Prüfung der 
Bedürftigkeit entgegen dem Vorschlag des 
Deutschen Anwaltvereins einer Behörde über-
tragen. Trotz möglichen Mißbrauchs spricht der 
Justizminister sich dafür aus, sie von dem in 
Anspruch genommenen Rechtsanwalt vorneh-

men zu lassen. Zuzustimmen sei auch de 
Vorschlag, der Rechtsuchende solle schrifti 
versichern, in der Sache noch keinen andere 
Rechtsanwalt um Rat gebeten zu haben. Eve 
tuell könne auch die die Vergütung des Redd 
anwalts festsetzende Stelle durch Vorkehru 
gen wie das Führen einer Kartei oder Nam® 
liste einen Mißbrauch des außergerichtliche 
Armenrechts verhindern.

Als Vergütung soll ein Pauschalbetrag in de 
Fällen gezahlt werden, in denen die Berata 
die übliche Dauer nicht überschreite. Für 
sich eventuell anschließende Rechtsbesorgu 
dürfte die Gewährung einer nach dem Gege 
standswert gestaffelte Vergütung möglich sei: 
weil hier die Akten des Rechtsanwalts fi 
eine Nachprüfung zur Verfügung stünden.
Es wird vorgeschlagen, auf der Grundlage de 
außergerichtlichen Armenrechts eine Lösur 
zunächst zu versuchen. Eine endgültige Eu 
Scheidung für dieses Modell könne aber es 
getroffen werden, wenn es so weit ausgee 
beitet worden sei, daß sich übersehen lass 
ob sich die wesentlichen damit verbundena 
Probleme lösen ließen.

h) Nordrhein-Westialen

In der Antwort auf das Schreiben des Bund» 
justizministeriums vom 4. Februar 1974 sprad 
sich der Justizminister 81 ) gegen die Erd 
tung behördlich organisierter Rechtsbe 
tungsdienste aus, zumal sie ohnehin nur di 
Menschen in den Groß- und Mittelstädts 
erreichen dürften. Die Betreuung soda 
Schwacher solle auch im außergerichtliche 
Bereich den Rechtsanwälten anvertraut We 
den. Durch behördlich organisierte Re# 
beratungsstellen könne wohl kaum eine aut 
nur annähernd „chancengleiche“ Rechtsb® 
tung erreicht werden. Die dort vornehmla 

tätigen Richter, Staatsanwälte und Ver2 
tungsjuristen seien anders als die Re# 
anwälte Spezialisten. Zumeist seien ihnen® 
Rechtsgebiete fremd, auf denen sich das PS 
sönliche und wirtschaftliche Schicksal d5 
„kleinen Mannes" entscheide. Die Zivilricht 
am Amtsgericht aber, die am ehesten 0 
Rechtsberatung sachgerecht durchführt 
könnten, seien dafür zu überlastet.
Vor allem aber müsse die öffentliche Re# 
beratung, solle sie der durch einen Rechts! 
walt gleichwertig sein, „parteilich“ sein

81) Schreiben des Justizministers Nordrhein-"8 
falen an den Bundesjustizminister vom 23. • 
1974, Text (Auszug )in AnwBl. 1974/257 f.



Das aber sei dem Juristen des öffentlichen 
Dienstes fremd. Er werde vielfältigste Zweifel 
sehen, zurückhaltend taktieren und die Aus-
gangsposition des sozial Schwachen so von 
vornherein schwächen. Auch entstünden Ge-
fahren daraus, daß die Berater nur mit den 
Sorgen einer Bevölkerungsgruppe befaßt wür-
den, sich damit identifizieren und den Blick 
fürs ganze verlieren. Demgegenüber komme 
der Rechtsanwalt mit allen Bevölkerungs-
gruppen in Berührung. Dieser ständige Wech-
sel garantiere am ehesten, daß er im Wider-
streit der verschiedenen Interessen den Sinn 
für das rechtlich realisierbare behalte, ohne 
den eine nüchterne und unvoreingenommene 
Abwägung der Chancen undenkbar sei.

' Unabhängig davon hatte der Petitionsaus-
schuß des Landtags vorgeschlagen, öffentli-
che Rechtsauskunftsstellen einzurichten; dort 
sollten sozial Schwache von ehrenamtlich täti-
gen Spezialisten aus allen Rechtsgebieten 
Auskünfte erhalten können82 ). Der Vor-
schlag fand ein differenziertes Echo, wobei 
die grundsätzliche Notwendigkeit besseren 
Rechtsschutzes unbestritten war.

85) Rechtsauskunftsstellen, in: RIM 1/74, S. 2 ff., 4 ff.

Die CDU verwies auf die in jüngster Zeit in 
vielen Gemeinden eingerichteten Bürgerbera-
tungsstellen als Anlaufstellen aller Bürger für 
— auch rechtliche — Auskünfte, Beschwer-
den und Anregungen. Diese Beratungstätig-

■ keit dürfe nur im kommunalen Zuständig- 
■ keitsrahmen erfolgen. Für die weitergehende 
i Rechtsberatung böten sich öffentliche Rechts- 
1 auskunftsstellen aber nur an, wenn nicht an- 
■ dere Einrichtungen, wie die Rechtsberatungs- 
1 dienste der örtlichen Anwaltvereine, den

Zweck erfüllen.
' Der SPD erschienen kommunale öffentliche 
83 Rechtsauskunftstellen zur „rechtlichen ersten 
| Hilfe” ausreichend, wo sozial Schwache sich 
‘kostenlos — in der Regel durch Verwaltungs- 
„juristen — über die Rechtslage informieren 
können M). Dies könne die Arbeit der Rechts- 
änwälte nicht ersetzen; d

84)

ie Bürger könnten 
aber dort erfahren, ob sie überhaupt Rechts- 
ansprüche haben und wie sie diese durchset- 

^ zen können. Im übrigen wäre wahrscheinlich 
 6 Alle Berichte über die Tätigkeit der verschiede- 
vn Affentlichen Rechtsberatungsstellen und die 

„vor,mäge dafür heben die Uberparteilichkeit her- 
pVgl hierzu und zum folgenden: öffentliche 

I ratungsstellen — Wort und Widerwort, in: 
S.1rgintern (Nordrhein-Westfalen), 7. Juni 1974, 

! WDies entspricht in etwa dem Vorschlag der Ge- 
krk schaftOffentliche Dienste, Transport und Ver- 
ehr (OTV) vom Mai 1974.

vielen schon geholfen, wenn alle Rathäuser 
Auskunftsstellen hätten, wo sie — auch tele-
phonisch — informiert würden, welche Ver-
waltungsstelle wofür zuständig ist und wel-
che Unterlagen beizubringen seien.
Die FDP neigt aufgrund der Ergebnisse der 
50. Konferenz ihrer Fraktionsvorsitzenden aus 
Bund und Ländern dazu, bei Wahrung der 
Einheitlichkeit der Rechtsberatung die An-
waltschaft über die schon bestehenden 
Rechtsberatungsdienste verstärkt zur kosten-
losen Rechtsberatung sozial Schwacher her-
anzuziehen. Gegen staatliche oder kommuna-
le Rechtsberatungsstellen spreche vor allem, 
daß sie grundsätzlich die Haftung für falschen 
Rechtsrat ausschließen und in der Regel in 
ländlichen Gebieten kaum denkbar seien.

8

i) Rheinland-Pfalz
Erstmals liegt für ein Flächenland ein Vor-
schlag — in diesem Falle vom Arbeitskreis 
Christlich-Demokratischer Juristen in Rhein-
land-Pfalz — für öffentliche Rechtsberatungs-
stellen vor85 ). Diese sollen aufgrund der 
noch zu gewinnenden Erfahrungen stufenwei-
se im ganzen Land eingeführt werden, wobei 
alle Maßnahmen in engem Kontakt und in Zu-
sammenarbeit mit den Trägern der rechtsbe-
ratenden Berufe, vor allem der Rechtsanwäl-
te, verwirklicht werden sollen.
In einer ersten Stufe sollen im Verwaltungs-
wege in einigen, nach ihrer Struktur beson-
ders geeigneten Gemeinden — vor allem in 
größeren Städten wie Kaiserslautern, Koblenz, 
Ludwigshafen, Mainz — öffentliche Rechtsbe-
ratungsstellen eingerichtet werden. Unter 
Wahrung ihrer Selbständigkeit und Eigen-
ständigkeit sollen sie in gewisser organisato-
rischer Anlehnung an vorhandene Institutio-
nen wie die Ortsgerichte und Sozialämter auf-
gebaut werden, so daß deren Verwaltungsap-
parat mitbenutzt werden könnte.
Aufgabenmäßig sollen sich die Öffentlichen 
Rechtsberatungsstellen in der ersten Phase 
darauf beschränken, dem Rechtsuchenden den 
richtigen Weg und die zuständigen Behörden 
zur Durchsetzung seiner Ansprüche aufzuzei-
gen; ihm sollen die Erfolgsaussichten einas 
gerichtlichen Verfahrens erläutert und gege-
benenfalls soll er an einen Rechtsanwalt ver-
wiesen werden.
Für diese erste Aufbaustufe würden relativ 
wenig personelle und sächliche Mittel benö-
tigt. In den zu gründenden Versuchstellen 



sollten ehrenamtlich Richter, Staatsanwälte 
und Verwaltungsjuristen — auch geeignete 
Pensionäre — tätig sein. Dabei sei auf eine 
angemessene fachliche Streuung zu achten, 
damit für die wichtigen Rechtsgebiete Berater 
zur Verfügung stünden. Während der Bera-
tungsstunden sollen — nach Hamburger Vor-
bild — solche Personen Dienst tun, die nach 
der Berufserfahrung in den üblichen Alltags-
fällen Rat geben können. Die Beratung auf 
Spezialgebieten solle auf Vereinbarung erfol-
gen.
Falls diese Öffentlichen Rechtsberatungsstel-
len sich bewähren, sollen sie in einer zweiten 
Stufe auf weitere Orte und allmählich das 
ganze Land ausgedehnt werden. In einer drit-
ten Stufe wären die gesetzlichen Grundlagen 
zu schaffen, um ihnen — neben der Bestandsi-
cherung — Aufgaben, etwa die einer Güte-
stelle, zu übertragen, die sich aus der Natur 
der Sache anböten, deren Übertragung aber 
eines Gesetzes bedarf. Ihnen könnten auch 
die Sühneverfahren zugesprochen werden, 
wobei der Schiedsmann und die Ortsgerichte 
institutionell integriert werden könnten.

über die bloße Rechtsberatung hinaus wurde 
auch ein Vorschlag für das außergerichtliche 
und gerichtliche Armenrecht vom Arbeits-
kreis Christlich-Demokratischer Juristen ge-
macht86 ). Die Grenzen der „Armut" seien 
neu zu bestimmen. Die Voraussetzung des 
„notwendigen“ Unterhalts solle durch die des 
„angemessenen“ Unterhalts ersetzt und der 
Grad der Beeinträchtigung des Unterhalts an 
der Zumutbarkeit neu orientiert werden. Die 
Prüfung der etwa durch die Zivilprozeßord-
nung verlangten Erfolgsaussichten der beab-
sichtigten Rechtsverfolgung oder Rechtsver-
teidigung müsse dahin gehend eingeschränkt 
werden, daß die Kostenbefreiung grundsätz-
lich zu bewilligen sei, es sei denn, daß die be-
absichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsver-
teidigung aussichtslos erscheine.

86) Vgl. Anm. 26, insbes. S. 9.
87 LT-Drs, 7/2363 vom 8. November 1973.

Die Kostenerstattungspflicht der unterliegen-
den armen Partei solle insoweit in Wegfall 
kommen, als der obsiegenden Gegenpartei 
Kostenbefreiung gewährt worden war, also 
nicht in allen Fällen. Die Nachzahlungsver-
pflichtung solle entfallen, so daß die bisheri-
ge nur einstweilige Kostenbefreiung in eine 
endgültige umgewandelt wird. Gleichzeitig 
damit soll die oft als diskriminierend empfun-
dene Bezeichnung „Armenrecht" durch die 

der „Kostenbefreiung" ersetzt werden. Für d 
Rechtsberatung sozial Schwacher im außerge 
richtlichen Bereich solle eine dem Recht at 
Kostenbefreiung (Armenrecht) entsprechend 
Regelung geschaffen werden, wobei die Ver-
gütung der hier tätigen Rechtsanwälte grund-
sätzlich an die allgemeinen Anwaltsgebühre 
anzugleichen sei.
Unmittelbar nach Bekanntwerden dieser Vor 
Schläge hat die SPD die Landesregierung au 
gefordert, einen Gesetzentwurf vorzulege 
damit die Landkreise und kreisfreien Städ 
öffentliche Rechtsauskunfts- und -beratung 
stellen einrichten könnten87 ). Anders a 
CDU und FDP, die zunächst nur Modellvers 
ehe vornehmen wollen, hält die SPD88 ) et 
Gesetz schon im Anfangsstadium für nötr 
wegen des Rechtsberatungsmißbrauchsgese* 
zes. Abgesehen vom fehlenden Armenrec 
für die außergerichtliche Rechtsberate: 
merkte die FDP noch unter anderem die Fr 
gen der Haftung für fehlerhaften Rechtsra: 
und der Gebühren an.

j) Saarland
Neben der Rechtsberatung durch die Arbeits-
kammer führt die Landesregierung seit den 
1. Dezember 1974 nach Vereinbarungen mit da 
Rechtsanwaltskammer und dem Rechtsap 
waltverein einen einjährigen Modellversud 
durch89 ). Er ist auf die Amtsgerichtsbezite 
Homburg, Merzig und Saarbrücken be-
schränkt, deren über 400 000 Bewohner fc 
die unterschiedliche Bevölkerungsstruktu 
des Saarlands repräsentativ sind. Damit sollet 
die nötigen Erfahrungen für die endgültige 
Ausgestaltung der Rechtsberatung für soda 
Schwache im ganzen Land gewonnen Wer 
den.
Sozial schwache Rechtsuch 90ende )  erhaltet 
nach Darlegung und gegebenenfalls Nachwes

88) Wilhelm Dröscher MdL, LT-Protokoll 7/20405 
89) Vgl. zum folgenden: Justizpolitisches Sdhwe 
Punktprogramm des Ministers für Rechtspflege v® 
29. November 1974, die Allgemeine Verfügung® 
Ministers für Rechtspflege Nr. 25/74 vom 23. 0» 
ber 1974 (GNr. A 3006—1) betr. die Rechtsberatu 
für Bürger mit geringem Einkommen sowie die A 
wort der Landesregierung auf eine Anfrage ® 
SPD-Fraktion betr. kostenlose Rechtsberatungsi 
len für alle Bürger vom 11. November 1974- 
Drs. 6/1717. .0
°90) Als sozial schwach gelten Sozialhilfeempn 
und solche Personen, deren Einkommen den doPP 
ten Sozialhilfesatz und deren Vermögen den i 
fachen Sozialhilfesatz nicht überschreiten, 
Belastungen mit Unterhaltsleistungen für Famv 
angehörige und andere Unterhaltsberechtigte.
te und sonstige Belastungen berücksichtigt We



ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnis-
se von einem durch den aufsichtführenden 
Richter eigens dafür bestellten Rechtspfleger 
des Amtsg 91erichts ihres Wohnsitzes ) einen 
Berechtigungsschein, um sich durch einen im 
Saarland niedergelassenen Rechtsanwalt ihres 
Vertrauens, der dazu bereit ist, den nötigen 
Rechtsrat und Rechtsschutz gewähren zu las-
sen, es sei denn, sie haben aufgrund dieser 
Regelung in derselben Sache schon einmal ei-
nen Rechtsanwalt konsultiert.
Gegen Einsendung des Berechtigungsscheins 
an den Justizminister erhält der Rechtsanwalt 
für die Rechtsbesorgung aus öffentlichen Mit-
teln eine Pauschalvergütung 92).  Der sozial 
schwache Rechtsuchende muß eine Selbstbetei-
ligung leisten. Erhält er, etwa aufgrund eines 
gewonnenen Prozesses, gegen einen Dritten 
einen Kostenerstattungsanspruch, so kann der 
Rechtsanwalt von diesem den vollen Ersatz 
seiner Gebühren verlangen.

k) Schleswig-Holstein

Als einziges Flächenland hat Schleswig-Hol-
stein — zum Teil seit Jahrzehnten — einige 
kommunale Rechtsberatungsstellen. Anders als 
in Hamburg sind dort keine aktiven Richter tä-
tig. Die SPD hat daher beantragt, das Landes-
richtergesetz entsprechend z 93u erweitern ), 
um neben den Rechtsanwälten und Verwal-
tungsjuristen — so ihre Begründung 94)  — 
diese besonders qualifizierten Kräfte für die 
Mitarbeit in den Rechtsberatungsstellen zu 
gewinnen — eine Aufgabe, die auch von 
den Schiedsmännern wahrgenommen werden 
könnte. Zusätzlich wurde die ungeklärte 
Haftungsfrage angemerkt. Ein Landesgesetz 
für die Öffentlichen Rechtsberatungsstellen 
solle aber erst verabschiedet werden nach 
Auswertung der Erfahrungen der bestehenden 
und im Aufbau befindlichen Einrichtungen.

) Anders als in allen anderen Modellen werden 
a so die für die Ausstellung der für die Beantra-
gung des gerichtlichen Armenrechts zuständigen 
mozalämter ausgeschaltet; im Falle der Beantra- 
7 ng des gerichtlichen Armenrechts für einen Pro- 
den.mus die Armut also erneut nachgewiesen wer- 

dFür eine Anlaufphase von sechs Monaten haben 
saarländischen Rechtsanwälte auf eine Vergü-

tung verzichtet.
wAntragzur Ergänzung von 5 5 des Gesetzent- 
Dr S zur.Änderung des Landesrichtergesetzes, LT- 
Hamb.R1G5 vom 26. August 1974 (analog § 65

) Klaus Klingner MdL, LT-Protokoll 7/3927 f.

Die CDU will die öffentliche Rechtsauskunft 
für sozial Schwache verbessern; sie lehnt 
aber den Einsatz aktiver Richter ab. Hamburg 
habe genug Richter, so daß nicht einer einen 
Streit entscheiden müsse, obwohl er vorher 
eine Partei beraten habe. Das aber sei in ei-
nem Flächenland mit vielen kleinen, eventu-
ell sogar einstelligen Gerichten unvermeid-
bar.
Zur Absicherung der positiven Arbeit der bis-
herigen in den Bürgerberatungsstellen der 
Stadt- oder Kreisverwaltungen eingerichteten 
und der geplanten Öffentlichen Rechtsbera-
tungsstellen hat das Innenministerium im Juli 
1974 Grundsätze für ihre Arbeit festgelegt95 ). 
Sie sollen sozial Schwachen 96 ) gegen geringe 
Gebühr Rat und Hilfe in Rechtsangelegenhei-
ten aller Art erteilen und anstreben, als Güte-
stelle und Vergleichbehörde anerkannt zu 
werden. Grundlage der Arbeit ist das Bera-
tungsgespräch über die Rechtslage und 
Rechtswege. Die Öffentliche Rechtsberatungs-
stelle soll dem Rechtsuchenden bei der außer-
gerichtlichen Rechtsverfolgung helfen, sich 
dazu telefonisch oder schriftlich mit seinem 
Gegner, Behörden oder anderen Beteiligten 
ins Benehmen setzen, für ihn Schriftsätze, 
Verträge und ähnliches abfassen, bei Not-
wendigkeit eines Prozesses auf die Möglich-
keit der Beiordnung eines Rechtsanwalts im 
Armenrechtsverfahren hinweisen und dazu 
das Armenrechtszeugnis erteilen.
Die Rechtsberatung soll in erster Linie durch 
Rechtsanwälte, die von der Rechtsanwalts-
kammer vorzuschlagen sind, geleistet werden, 
die eine pauschale Aufwandsentschädigung 
pro Beratungstag erhalten sollen; wegen der 
Qualität und Kontinuität der Beratungstätig-
keit sollen sie bereit und in der Lage sein, ei-
nige Tage in der Woche halbtags in der 
Rechtsberatung zu arbeiten. Sofern solche 
Rechtsanwälte nicht in ausreichender Zahl 
zur Verfügung stehen, können auch andere 
Juristen mit der Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst haupt- 
oder nebenamtlich als Berater tätig sein.

05) Grundsätze für die Errichtung von Rechtsaus- 
kunfts- und Beratungsstellen für Bürger mit niedri-
gem Einkommen, Runderlaß des Innenministeriums 
vom 13. Juli 1974, Amtsblatt für Schleswig-Hol-
stein 1974/595.
06) Empfänger von Sozialhilfe, Schwerbeschädigte 
und Kriegsbeschädigte mit einer Erwerbsminderung 
von 100 % und Personen mit einem Einkommen von 
weniger als dem doppelten Sozialhilfesatz.



V. Weitere Vorschläge und Stellungnahmen
zu bestehenden und geplanten Rechtsberatungsdiensten

1. Deutscher Anwalt verein

Nach Meinung des Deutschen Anwaltver-
eins 97)  hätte erwartet werden können, daß 
angesichts der jahrelangen Diskussionen die 
Justizminister in ihrem Beschluß vom 6. und 
7. Mai 1974 und ihren konkreten Initiativen 
das Problem nicht auf die bloße Rechtsbera-
tung reduziert hätten. Der sozial Schwache 
brauche in verhältnismäßig vielen Fällen 
nicht nur eine Beratung, sondern auch rechts-
kundige Vertretung gegenüber Dritten. Hinter 
der von den Länderjustizministem beschlos-
senen „Erprobung verschiedener Lösungsmög-
lichkeiten" verberge sich die Absicht, weithin 
vollendete Tatsachen zu schaffen, also Bür-
gerberatungsstellen und ähnliches einzurich-
ten, um diese auf der nächsten Justizminister-
konferenz als „bewährt" hinzustellen, so daß 
ein Bundesgesetz zur Rechtshilfe für sozial 
Schwache verhindert werden könne. Auch 
seien in keiner Weise die Meinungsverschie-
denheiten zwischen den Befürwortern der Be-
hörden- und der Anwaltslösung geklärt.

Entscheidendes Ziel der außergerichtlichen 
Rechtshilfe für sozial Schwache sei, ihn auch 
in diesem Bereich zu emanzipieren, ihn also 
dem Begüterten soweit wie irgend möglich 
gleichzustellen. Das sei nur durch die An-
waltslösung zu erreichen. Gegenüber der Be-
hördenlösung biete sie die Vorteile der 
grundsätzlich freien Anwaltswahl, die Vertre-
tung durch den Rechtsanwalt gegenüber Drit-
ten einschließlich anderen Behörden und der 
Verfügbarkeit von Rechtsanwälten in erreich-
barer Entfernung für jeden Rechtssuchen-
den.

Nicht nur Öffentliche Rechtsberatungsstellen 
erteilten neutralen und objektiven Rechtsrat. 
Auch der Rechtsanwalt müsse schon im Inter-
esse des Rechtsuchenden den Sachverhalt sorg-
fältig und objektiv ermitteln, um Maßnahmen 
und gegebenenfalls einen Prozeß empfehlen 
zu können98 ). Von da an sei er einseitiger

") 308 von 59 360, vgl. Anm. 51.
100) Vgl. Anm. 54.
W1) Der DAV zeigt dies an einem Fall des Ausl 
derrechts: Als 1973 nach der Olympiade viele > 
bische Studenten abgeschoben wurden, traf � 
auch Araber, gegen die kein begründeter Verdi 
bestand. Ein bereits in Abschiebehaft genomW 
Araber bat den Rechtsanwalt und wissenso 
liehen Assistenten der Universität Hamburg, 
Rittstieg, um Hilfe. Dr. Rittstieg, Spezialist ® 
fentliches und insbesondere Ausländerrecht 1 
zunächst vergeblich das Verwaltungsgericht an 
reichte dann aber in kürzester Frist vom Bundes’ 
fassungsgericht eine Entscheidung zugunsten 
Arabers. Es sei zweifelhaft, ob die Beratung® 
die ORA zum gleichen Ergebnis geführt hätte 
werde auch dadurch unterstrichen, daß die Un 
sitätsbehörde Dr. Rittstieg unter Berufung aun 
Treuepflicht des Beamten untersagte, den Stud 
weiter als Rechtsanwalt zu vertreten und in 95 
gelagerten Fällen als Rechtsanwalt tätig zu
Vgl. Anw.Bl. a. a. O„ S. 257.

•) Außergerichtliches Armenrecht für sozial schwa-
che Bürger, in: Justizpolitische Mitteilungen des 
Deutschen Anwaltvereins, Nr. 1II/74 vom 19. Juni 
1974.
•’) Vgl. zum folgenden die Begründung des vom DAV 
vorgelegten Gesetzentwurfs über die außergericht-
liche Rechtshilfe für Minderbemittelte (vgl. Anm. 29 
Satz 2), in: AnwBl. 1974/255 ff., 258 ff.

Interessenvertreter seines Mandanten, w 
die Öffentlichen Rechtsberatungsstellen 
tun ablehnten; damit aber gebe es ke 
Chancengleichheit für den sozial schwach 
Rechtsuchenden mit dem begüterten. Es kör 
auch gar nicht Aufgabe des Staates seine 
nem Staatsbürger gegen den anderen zu b 
fen. Auf Behördenpapier geschriebene Zi 
lungsaufforderungen und von Beamten o 
gar aktiven Richtern ausgesprochene Vertu 
tensempfehlungen etc. seien irreführend.! 
verwischten nicht nur die staatliche Aus 
benstellung, sondern veranlaßten oft dent 
gesprochenen Bürger zu einem ungerechte 
tigten Nachgeben.

Die Chancengleichheit sei noch gering 
wenn Ansprüche gegen den Staat geltend? 
macht würden. Als Behörde genössen die k 
stehenden Öffentlichen Rechtsberatungsst 
len schon heute weniger Vertrauen und 9 
ringere Glaubwürdigkeit in diesen Fällen 
seien in Hamburg nur 0,5 % aller Beratung 
fälle verwaltungsrechtKcher Natur99 ); inl 
beck ist es keiner 100 ). Es sei zudem ar 
fraglich, ob die unmittelbare Kontaktauh 
me des Bera

101

ters zur zuständigen Behörde 
einer Verwaltungsrechtssache zu einem and 
ren als dem von dieser gewünschten Be 
tungsergebnis führen wird ).

Soweit für den sozial Schwachen neben» 
Beratung eine außergerichtliche Interess 
Vertretung nötig werde, sei diese sich in “ *



Regel über eine längere Zeit erstreckende Tä-
tigkeit nur in einem dafür eingerichteten An-
waltsbüro durchführbar, nicht aber in einer 
Öffentlichen Rechtsberatungsstelle mit stän-
dig wechselnden Beratern. Denn zwischen der 
von dieser geleisteten Rechtshilfe, einem 
Rechtsrat und eventuell einem Schreiben an 
einen Dritten und einer endgültigen außerge-
richtlichen Bereinigung oder der Überleitung 
in einen Prozeß — nur ein sehr kleiner Teil 
aller rechtlichen Probleme und Auseinander-
setzungen komme bis in dieses Stadium — 
bestehe ein weites Feld notwendiger Rechts-
betreuung, auf dem der sozial Schwache der-
zeit ohne kostenlosen Rechtsschutz stehe. 
Dies betreffe auch die ordnungsgemäße Ak-
tenführung, Fristwahrung, Aufbewahrung von 
Urkunden etc., die für eine Behörde nicht zu 
leisten seien.
Die Öffentlichen Rechtsberatungsstellen näh-
men schließlich für sich in Anspruch, Prozes-
se zu verhüten und damit die Gerichte zu ent-
lasten. Unabhängig davon, daß es dafür kei-
nen statistischen Nachweis gebe 102) , wäre 
doch der Eindruck für den sozial schwachen 
Rechtsuchenden fatal, die in der Öffentlichen 
Rechtsberatungsstelle Tätigen, etwa aktive 

(Richter, wollten die Justiz entlasten und des- 
halb Streitfälle schlichten. Diese Einrichtun- 

� gen böten also schon vom Ansatz her nichts 
Gleichwertiges, sondern etwas anderes, wo-
von dann den begüterten Rechtsuchenden aus-
zuschließen, Zweifel erwecke. Zunehmend 
werde daher gefordert, sie allen Bürgern zu- 
gänglich zu machen. Damit aber nehme auch 
die Wahrscheinlichkeit zu, daß in einer Of- 
fentlichen Rechtsberatungsstelle beide Seiten 

1 von verschiedenen Beratern gegeneinander be-
treut werden — ein für Rechtsanwälte strafba-
res Verhalten.
Schließlich könnten Öffentliche Rechtsbera- 
tungsstellen auch nicht die „Schwellenangst' 

■ vor der Inanspruchnahme von Gerichten ver- 
1 mindern. Zumindest nach dem Herkommen 
. stünden Richter und Verwaltungsjuristen den 
(Sozial Schwachen ferner als Rechtsanwälte. 
■ chon darum sei zweifelhaft, ob diese lieber 
1 eine Behörde mit einem anonymen Berater — 
. si es ein Beamter oder ein dort tätiger 
* pechtsanwalt — als einen Rechtsanwalt zur 

sheratung aufsuchen würden. Die 
nhwellenangst sei eher eine Kostenangst. 

f " ür spreche, daß das gerichtliche Armen-

"mVgl Angaben über die Zah der Gerichtsverfah- 
n6/16A.den.Bundesländern, in: LT-Drs. Saarland84 vom 17. Oktober 1974, S. 41.

recht in über 90 ®/o der Fälle vom Rechtsan-
walt beantragt werde. Wer wegen der An-
waltskosten unbesorgt sein zu können glaube, 
scheue also nicht den Weg zum Rechtsan-
walt. Zudem habe die Zahl der Rechtsschutz-
versicherten sehr stark zugenommen; auch 
dies ein Beweis dafür, daß das Kostenrisiko 
vermindert oder beseitigt werden solle.
Entscheidend ist für den Deutschen Anwalt-
verein auch die Frage der Haftung. Rechtsan-
wälte haften für „Kunstfehler" einschli
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eßlich 
mangelnder Fristwahrung etc. und sind be- 
rufshaftpflichtversichert ). Die Öffentli-
chen Rechtsberatungsstellen schließen die 
Haftung in der Regel aus. Trete durch fehler-
hafte Rechtsberatung oder -besorgung ein 
Schaden ein, treffe er den sozial Schwachen 
nicht nur weitaus schwerer als den Begüter-
ten, sondern dieser habe auch keinerlei Er-
satzansprüche.
Der Deutsche Anwaltverein hat daher zur 
Verwirklichung der Anwaltslösung als bisher 
erste Organisation einen (Diskussions-)Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die außergerichtli-
che Rechtshilfe 104 für Minderbemittelte )  vor-
gelegt; eigenständige Regelungen der Länder 
oder gar der Gemeinden würden die dringend 
nötige bundesweite Aufklärung dieses Perso-
nenkreises unmöglich machen. Der sozial 
schwache Rechtsuchende erhält einen Rechtsan-
spruch auf Beratung und in der Regel auch 
Vertretung in Rechtssachen im außergericht-
lichen Bereich einschließlich des Verwal-
tungsverfahrens und gegebenenfalls auf 
Durchführung von Rechtsmitteln gegen ihn 
benachteiligende Entscheidungen, sofern er 
nicht in derselben Sache schon einmal die 
Hilfe eines Rechtsanwalts in Anspruch ge-
nommen hatte und die Rechtsverfolgung oder 
-Verteidigung hinreichende Aussicht auf Er-
folg bietet und nicht mutwillig erscheint.

Die Hilfe wird gewährt durch einen Rechtsan-
walt seiner Wahl, grundsätzlich aus dem 
Amtsgerichtsbezirk seines Wohnsitzes. Die 
Rechtssache wird in dessen Kanzlei wie die 
eines bemittelten Ratsuchenden bearbeitet. 
Der Rechtsanwalt kann die Übernahme des 
Mandats nur ablehnen aus wichtigen Grün-

103) Als einer der wenigen öffentlichen Rechtsbe-
ratungsdienste schließt die Angestelltenkammer 
Bremen die Haftung nicht aus, hat die Berater aber 
nicht berufshaftpflichtversichert. Ähnliches gilt 
neuerdings für die ÖRA in Hamburg hinsichtlich 
des Haftungsausschlusses.
104) Es wird der wirtschaftlich-finanzielle Maßstab 
von § 114 ZPO übernommen. 



den: aus religiösen, weltanschaulichen oder 
politischen Gründen, wegen fehlender Rechts-
kenntnis im Einzelfall oder weil er die 
Rechtsangelegenheit wegen Überlastung nicht 
ordnungsgemäß durchführen kann. Er muß 
dem Rechtsuchenden dann bei der Suche nach 
einem anderen Rechtsanwalt helfen. Findet 
dieser keinen bereiten Rechtsanwalt, muß ihm 
die örtliche Rechtsanwaltskammer einen bei-
ordnen, kennt der Rechtsuchende keinen geeig-
neten Rechtsanwalt, kann er sich in der für 
seinen Wohnsitz zuständigen „Anlaufstel-
le“ 105)  einen oder mehrere empfehlen lassen. 
Dort werden in der Regel die Voraussetzun-
gen für die Gewährung des außergerichtli-
chen Armenrechts geprüft, soweit das nicht 
den Sozialbehörden übertragen oder dem in 
Anspruch genommenen Rechtsanwalt überlas-
sen wird.
Der sozial schwache Rechtsuchende muß eine 
Kostenpauschale zahlen, die der Rechtsanwalt 
erlassen kann. Dieser hat keinen weiteren 
Vergütungsanspruch gegen ihn; er erhält da-
für aus der Landeskasse eine Gebühr nach 
den Grundsätzen des gerichtlichen Armen-
rechts, im Falle bloßer Beratung eine Pau-
schalgebühr.

Ein Gutscheinsystem wird abgelehnt. Der so-
zial schwache Rechtsuchende müsse damit zwei 
verschiedene Stellen in Anspruch nehmen. Das 
sei zudem unrationell und teurer. Denn da 
der Rechtsanwalt auch diesen Fall völlig neu 
bearbeiten müsse, könne seine Vergütung 
nicht geringer sein als in einem Fall ohne vor-
geschaltete staatliche Beratungsstelle, auch 

106wenn diese nur rechtliche erste Hilfe leiste ).  
Die Kosten der vorgeschlagenen Anwaltslö-
sung seien sehr viel geringer als bei der Behör-
denlösung, zumal, wenn eine den 15 000 
Rechtsanwaltskanzleien entsprechende Zahl 
von Öffentlichen Rechtsberatungsstellen einge-
richtet werde. Es sei von rund 10 000 Rechtsbe-
ratungsfällen je eine Million Einwohner aus-
zugehen. Nach den Schätzungen der in den 
Rechtsberatungsdiensten der örtlichen An-
waltvereine tätigen Rechtsanwälte seien etwa 
10 bis 20% der Fälle durch eine Kurzauskunft 
zu erledigen, 50 bis 60 % durch einfache Aus-

105) Sie werden von den Landesjustizverwaltungen 
im Einvernehmen mit den örtlichen Anwaltvereinen 
eingerichtet. Die dort tätigen Rechtsanwälte dürfen 
Kurzauskünfte erteilen, wenn mit hinlänglicher 
Sicherheit erkennbar ist, daß die Sache damit erle-
digt werden kann.

106)  Hierbei ist vor allem an den OTV-Vorschlag 
gedacht, obwohl die Anlaufstelle nach dem DAV- 
Vorschlag eine ähnliche Funktion erfüllt. 

künfte, 20 bis 40 % brauchten größere 
Arbeitseinsatz sowie oft auch Koresponden 
und Verhandlungen mit Dritten einschließlia 
Behörden.
Für die Kurzauskünfte in den Anlaufstelle 
würden keine Kos

110
ten entstehen 107). Für de 

einfachen Auskünfte wird mit  000 DMj 
eine Million Einwohner gerechnet; die übri-
gen Fälle würden 130 000 DM benötigen108] 
Für die Bundesrepublik Deutschland ein 
schließlich West-Berlin würden die Koste 
14,4 Millionen DM betragen. Dieser Betrag 
mindere sich vor allem in den Fällen mit grö-
ßerem Arbeitseinsatz um diejenigen Anwalts-
kosten, die bei einem anschließenden Ge-
richtsverfahren auf die dort entstehenden An 
waltskosten anzurechnen seien und die bei 
außergerichtlicher Erledigung von einem Drit-
ten als Schadensersatz oder aufgrund gesetz-
licher Erstattungspflicht zu zahlen sind.

Bei den Kosten der Behördenlösung sei auch 
zu bedenken, daß die ehrenamtliche Mitarbeit 
der B 109erater wie in Hamburg ) auf Dauer 
nicht aufrechtzuerhalten sei. In Berlin würdet 
sie schon heute wie öffentliche Bedienstete 
des höheren Dienstes bezahlt. Letztlich wür-
den also große Personalkosten entstehen. Zu-
dem könnten die Kosten der öffentlichen 
Rechtsberatung in einem späteren Prozeb 
oder bei Kostenübernahme durch einen Drit-
ten nicht in Ansatz gebracht werden, seien 
also anders als bei der Anwaltslösung von 
der Staatskasse zu tragen.

2. Der OTV-Vorschlag für rechtliche 
„Erste Hilfe"

Der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Trans-
port und Verkehr (OTV) schwebt vor“'| 
Bemittelten wie sozial Schwachen gegen Ge-
bühr „Erste Hilfe" in Rechtssachen zu bie

107) Allerdings sollen die dort tätigen Rechtsah 
walte eine Stundenpauschale von DM 60,— erhal-
ten, was schon heute manche Gemeinden f

108)
ür die 

von ihnen eingerichteten Mieterberatungsstellen d  
dort tätige Rechtsanwälte zahlen. |
108) Die AsJ Bremen rechnet mit rund DM 400 0 
bei 15 000 Beratungen fü

109)
r rund 800 000 Berechtige 

 Auch die AsJ Bremen geht von ehrenamtlice ! 
Mitarbeit der Berater aus.
110) Die von der Fachgruppe Richter und Staatsin. 
wälte in der OTV zu den Vorstellungen des Bun 
desjustizministers über Rechtsberatung für Bürge 
mit geringem Einkommen außerhalb eines gerid 
lieh anhängigen Verfahrens erarbeitete vorläut195 
Stellungnahme der OTV wurde dem Bundesjust 
ministerium im Mai 1974 zugeleitet, bisher a 
noch nicht von der OTV veröffentlicht. 



ten111). Die Beschränkung eines allgemein 
zugänglichen Rechtsberatungssystems auf so-
zial Schwache könne der staatlichen Aufgabe, 
die Kompliziertheit des Rechtssystems durch 
Information über die Art und Weise sachge-
rechten Verhaltens erträglich zu machen, 
nicht gerecht werden. Da das Kostenrecht ge-
richtlicher Verfahren und das Gebührenrecht 
der Rechtsanwälte nicht weniger kompliziert 
seien als die übrige Rechtsordnung, bestehe 
für jeden das legitime Bedürfnis, auf über-
sichtliche Weise Zugang zu einer ersten 
Rechtsberatung zu erhalten.

Es soll keine Rechtshilfe im engeren Sinne 
geboten werden (wie durch eine öffentliche 
Rechtsberatungsstelle). Vielmehr sollen Recht-
suchende mündlich unterrichtet werden, ob ein 
von ihnen vermuteter Anspruch nach ihrer 
Darstellung bestehen würde, dieser also 
schlüssig ist, oder ob sie sich, wieder nach ih-
rer Darstellung, wehren sollen, wenn sie mit 
einem Verfahren überzogen worden sind; in 
beiden Fällen soll auch ein Überblick über 
das ungefähre Kostenrisiko gegeben werden. 
Weiter gehört dazu die Beratung über die 
einzuschlagenden Rechtswege, eventuell zu 
wahrende Fristen, die Möglichkeit der Erlan-
gung des Armenrechts, die Höhe der Kosten 
einer eingehenden anwaltlichen Beratung so-
wie gegebenenfalls telefonische Terminab-
sprachen für den Rechtsuchenden mit anderen 
Beratungsstellen wie Ehe- und Erziehungsbe-
ratung, Schul- oder Ausbildungsberatung. 
Dazu gehören aber nicht die Übernahme einer 
Rechtsvertretung, weder für einen Prozeß 
noch für ein vorprozessuales Aufforderungs-
oder Erwiderungsschreiben, die Erteilung ei-
nes Rechtsgutachtens jeglicher Art und 
grundsätzlich auch nicht die Beurteilung der 
Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels in ei-
nem noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen 
(gerichtlichen) Verfahren.
Die Rechtsberatung muß objektiv sein; der 
Raterteilende darf dem (potentiellen) Prozeß-
gegner des Rechtsudienden also auch dem An-
schein nach nicht näher stehen als diesem 
selbst. Die Rechtsberatung muß zugleich aber

1 Nadi jüngsten Hinweisen glaubt auch das Bun- 
Qeslustizministerium, staatliche Beratungsstellen 
onnten nur solche „Erste Hilfe" leisten, im übrigen 

musse eine Anwaltslösung Platz greifen; vgl.
Informationen des Bundesjustizministeriums

4 100 f, sowie Justizpolitische Mitteilungen des 
putschen Anwaltsvereins vom 8. August 1974, 
abedruckt in: Der Weg, Niedersächsische Zeit- 
"ritt für Straffälligenhilfe, Heft 3/1974, S. 22. 

darauf bedacht sein, das Interesse des Recht-
suchenden bestmöglich zu wahren.
Damit die Rechtsberatung für alle Bürger er-
reichbar ist, soll sie zumindest an jedem Ort, 
an dem ein Gericht ist, eingerichtet werden. 
Als Teil der Daseinsvorsorge könne sie den 
Gemeinden, bei größeren Gerichtsbezirken 
den Landkreisen übertragen werden. Als 
Form vorsorgender Rechtspflege könne sie 
auch den Landesjustizverwaltungen einge-
gliedert werden, wobei die bereits bestehen-
den Rechtsantragsstellen vor allem der Amts-
gerichte entsprechend auszubauen seien. In 
jedem Falle müßten sie einer wirksamen Auf-
sicht und zumindest diese einer öffentlichen, 
also einer parlamentarischen Kontrolle unter- 
stelltwerden112 ). ,

112) Daher sei es bedenklich, die Rechtsberatung für 
jedermann dadurch sicherzustellen, daß sie für die 
Rechtsanwälte zur Standespflicht wird. Eine so 
erzwungene Rechtsberatung sei nicht mehr sinn-
voll, während das Einschreiten der Aufsichtsbehör-
de zur Gewährleistung der Rechtsberatung durch 
eine ihr unterstehende Behörde möglich sei, ohne 
die eigentliche Rechtsberatungstätigkeit zu berüh-
ren. Rechtsanwälte sollten aber auf freiwilliger Ba-
sis hinzugezogen werden.

Die Rechtsberatung soll qualifizierten und er-
fahrenen Rechtspflegern übertragen werden, 
wie sie schon heute in diesen Rechtsantrags-
stellen arbeiten. Ihnen seien entsprechende Be-
förderungsmöglichkeiten einzuräumen. Ein 
zusätzlicher Behördenapparat müsse dann im 
Gegensatz zu den öffentlichen Rechtsbera-
tungsstellen nicht aufgebaut werden. Die 
demgegenüber entstehende Beratungslücke 
solle von den Rechtsanwälten gefüllt wer-
den.
Richter könnten fachlich die Rechtsberatung 
so gut wie Rechtsanwälte vornehmen. Sie 
dürften aber nicht deshalb herangezogen wer-
den, weil sie am ehesten gütliche Einigungen 
und Vergleiche herbeiführen, also prozeßver- 
meidend wirken könnten. Die Rechtsberatung 
müsse auf die Interessen des Rechtsuchenden 
bezogen sein, nicht auf irgendeine Prozeßöko-
nomie. Die ÖTV wendet sich daher gegen die 
Errichtung einer „Nebenjustiz" durch ein Sy-
stem öffentlicher Rechtsberatungsstellen 
nach Hamburger Muster in der ganzen Bun-
desrepublik. Als Schieds- und Gütestellen mit 
der Möglichkeit des Abschlusses vollstrek- 
kungsfähiger Vergleiche würden sie zu einer 
Art Vorschalt- oder Nebengerichtsbarkeit im 
Stile der früheren Friedensgerichte werden. 
Damit werde zudem auch der Verfassungsauf-
trag verfehlt, dem Bürger eine rechtliche Hil-



fe zur Wahrnehmung seiner Interessen inner-
halb des Rahmens der bestehenden Rechtsord-
nung zu geben.
Unbeschadet dessen gebe es grundsätzliche 
Bedenken gegen die Heranziehung von Rich-
tern zur öffentlichen Rechtsberatung. So wie 
der Bürger den Rechtsanwalt als berufenen 
Berater in allen Rechtsangelegenheiten sehe 
und dabei nicht davon abstrahieren könne, 
daß die Beratung für ihn auch materielle Exi-
stenzgrundlage sei (und um der freien Advo-
katur willen auch sein müsse), so sehe er im 
Richter den, der den aus widerstreitenden In-
teressen entstehenden Streit ohne Bindung an 
die Interessen einer Partei entscheiden müsse. 
Diese Funktion sei unvereinbar mit der juri-
stischen Beratung eines Bürgers gegen einen 
anderen im Rahmen einer öffentlichen 
Rechtsberatungsstelle. Zudem habe sein 
Rechtsrat für den Rechtsuchenden schon etwas 
von der Autorität eines Urteils, womit dieser 
letztlich irregeführt werde, da er von ihm 
eben kein Urteil erhalte.

VI. Schlußbetrachtung

1. Ausgangslage

Eine Fülle verschiedener Modelle wurde bis-
her praktiziert oder vorgeschlagen, um sozial 
Schwachen kostenlos oder gegen eine geringe 
Gebühr Rat und zumeist auch Hilfe in Rechts-
angelegenheiten zu gewähren. Die sehr unter-
schiedliche regionale und demographische 
Struktur der Bundesrepublik Deutschland 
wird unbeschadet der Beurteilung ihrer Nütz-
lichkeit weiter eine Vielfalt von behördlich 
strukturierten Rechtsberatungsdiensten — 
seien sie von Behörden oder der Anwaltschaft 
getragen — nötig machen. Insbesondere die 
Einführung von öffentlichen Rechtsbera-
tungsstellen läßt sich nicht bundesweit durch-
führen aus den überzeugend von verschiede-
nen Flächenländern, insbesondere Bayern, Ba-
den-Württemberg, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein, vorgetragenen Gründen.

Andererseits ist es zumindest fraglich, ob ent-
sprechend dem Vorschlag des Deutschen An-
waltvereins sinnvollerweise die bestehenden 
und sehr effektiv arbeitenden öffentlichen 
Rechtsberatungsstellen zugunsten der An-
waltslösung aufgelöst werden sollten, zumal 
die hier vorgetragenen Kostenberechnun- 

Schließlich sprächen auch praktische Ge-s 
Sichtspunkte gegen die Beteiligung von Rich- 3 
tem in jeder Form der öffentlichen Rechtsbe. d 
ratung. Ausgenommen vielleicht die Stadt- s 
staaten bestehe die Gefahr, daß, solle ihre d 
spezielle Rechtskunde genutzt werden, die d 
Beratung mit der richterlichen Berufstätigkeit n 
kollidiere. Hinzu komme, daß bei ihrer jetzi. x 
gen beruflichen Überbelastung kaum mit ei- H 
ner ausreichenden freiwilligen Beteiligung R 
von Richtern zu rechnen sei ) . < 9
Die ÖTV weist schließlich auf die bereits be- J 

. stehenden Rechtsberatungseinrichtungen auf ’ 
gewerkschaftlicher, vereinsrechtlicher, be-
hördlicher oder freiberuflicher Ebene insbe- B 
sondere auf Spezialgebieten hin. Sie könnten d 
in einer öffentlichen Rechtsberatung nicht g 
völlig integriert werden, teils wegen ihrer ho- b 
hen Spezialisierung, teils wegen der Be- g 
schränkung auf bestimmte Personenkreise, n 
Auf sie solle durch die Rechtsauskunftstellen h 
aber gegebenenfalls ebenso verwiesen wer- d 
den wie auf die Rechtsanwälte.

4 
d 

gen zweifelhaft erscheinep 114).  Die Behör- g 
denlösung ist zumindest für Großstädte 
durchführbar und nicht teurer als die An- 
waltslösung; den bei weitem finanziell gün- 1 
stigsten Rechtsberatungsdienst bietet die Dt  
fentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstel- s 
le in Lübeck.
Die öffentlichen Rechtsberatungsstellen über- 1 
nehmen zwar nicht die Rechtsvertretung des 1 *

113) Darauf hat auch die Vertreterversammlung des , 
Deutschen Richterbundes im April 1974 in Trier f 
in einer Resolution hingewiesen; vgl. Text in 1 
AnwBl. 1974/257.
114) So berücksichtigt der DAV nicht die Kosten der [ 
Anlaufstellen, die nur dann unerheblich sind, wenn 1 
die Rechtsantragsstellen der Gerichte die Aufgabe . 
übernehmen und sich auf die Auslegung von Listen 
beschränken, in die sich die Rechtsanwälte unter ( 
Angabe ihrer Spezialgebiete eintragen. Außerdem 1 
setzt er im Vergleich zu den Berichten der be- ( 
stehenden ORAen die Zahl der zu erwartenden Be- ( 
ratungen zu gering ein; auf je eine Million Ein-
wohner umgerechnet gab es in Berlin 13500, inHam 
bürg 34 700 und in Lübeck 14 800 Beratungen; für 
Bremen rechnet die AsJ mit 18 800 Beratungen- . 
Richtig ist allerdings das Argument des DAV, <W s 
die ORAen die Beratungsberechtigung grobzüg ( 
handhaben, und derzeit noch auf dem Lande wahr- t
scheinlich sehr viel weniger Personen von ein 1 
Rechtsberatung Gebrauch machen werden.



sozial schwachen Rechtsuchenden vor einem 
Gericht; hier schließt sich jedoch nahtlos 
das gerichtliche Armenrecht an. Allerdings 
ist dem Deutschen Anwaltverein zuzugeben, 
iaß die Rechtsbesorgung im außergerichtli- 
chen Bereich bei den Behördenlösungen unzu- 
reichend ist. Einen weiteren erheblichen Vor- 
al hat die Anwaltslösung hinsichtlich der 
Haftung des Rechtsanwalts für fehlerhaften 
Rechtsrat und -besorgung. Schließlich hat der 
Deutsche Anwaltverein zu Recht Zweifel we-
gen der Glaubwürdigkeit einer Öffentlichen 
Rechtsberatungsstelle bei der Beratung in ei-
ner Verwaltungsrechtssache vorgetragen.

[Beide Lösungsmodelle sind aber ungeeignet, 
die vom Deutschen Anwaltverein zu Recht an-
geführte Kostenschwelle zu beseitigen. Sie 
bieten zwar dem sozial Schwachen ohne oder 
gegen eine geringe Gebühr Rechtsberatung 
und eine mehr oder minder intensive Rechts- 
hilfe. Keines aber kann das hohe Kostenrisiko 
des sozial Schwachen für den Fall des Unter-
liegens und damit diese faktische „Rechts- 
egsperre" 115 ) beseitigen. Die Entscheidung 

der Gerichte ist für keinen Beräter — ob in 
einer Öffentlichen Rechtsberatungsstelle oder 
von einem Rechtsanwalt — vorauszuberech- 
neu. Während der öffentliche Bedienstete je-
des anderen Amtes dem Erwartungshorizont 
des Rat- oder Hilfesuchenden genügen kann, 
muß er gegenüber dem um Rechtsrat oder 
•hilfe Nachsuchenden dahinter Zurückbleiben; 
denn dieser will sein Recht, oder was er dafür 
hält, nicht nur einen Rat. Er kann ihm aber 

[ nur aufgrund seiner Sach- und Rechtskenntnis 
seine Beurteilung der Chancen eines Prozes- 

|ses oder eines außergerichtlichen Verfahrens 
vortragen und gegebenenfalls die Vorausset- 
Jungen für die Gewährung des gerichtlichen 

j Annenrechts dokumentieren. Vor allem das 
| Kostenrisiko für den nie auszuschließenden 
fall des Unterliegens kann er ihm nicht ab- 
nehmen.

Kes kann durch die Beseitigung der Gerichts- 
tosten nicht grundsätzlich geändert werden, 
um einen ist der Staat nicht nur berechtigt, 

Gebühren für die Leistungen seiner Gerichte 
® erheben; sondern die tatsächlichen Kosten 
dur sind so hoch, daß der Verzicht auf die 

| führen die Staatskasse erheblich belasten

Staat fons Bayerl MdB (SPD), Parlamentarischer 
rdndfsekretär. im Bundesjustizministerium, Chan- 

im Prozeß, in: Recht, Informationen
1974 S.088 ustizministeriums, vom 28. Februar 

würde 116).  Zumal dann, wenn diese an die öf-
fentliche Rechtsberatung zu koppelnde Folge 
allen Bürgern zugute kommen soll. Zum ande-
ren sind die Gerichtskosten nur der kleinere 
Teil der durch einen Prozeß entstehenden Ko-
sten insbesondere gegenüber den Rechtsan-
waltsgebühren.
Im Bundesjustizministerium wird daher erwo-
gen , zur Ausgestaltung des gerichtlichen 
Armenrechts dieses durch ein Tabellensystem 
zu ersetzen, mit dem für den Regelfall die zu-
mutbare Kostenlast im Verhältnis zum Ein-
kommen festgestellt werden können soll. 
Weiterhin sollen der Grundsatz der vorläufi-
gen Kostenbefreiung entweder eingeschränkt 
oder durch eine endgültige Kostenbefreiung 
ersetzt werden; die Prüfung der Erfolgsaus-
sicht soll auf diejenigen Gesichtspunkte redu-
ziert werden, die auch für den begüterten 
Rechtsuchenden maßgebend sind; dem sozial 
Schwachen soll ein Rechtsanwalt immer dann 
beigeordnet werden, wenn die Gegenpartei 
anwaltlich vertreten ist. Allerdings werde das 
zu erheblichen Mehrkosten für die öffentliche 
Hand führen und das Kostenrisiko für den 
Fall des Unterliegens nicht beseitigen.

116) Vgl. Hans Franzen, Was kostet eine Richter- 
Stunde?, in: NJW 1974/784 ff.
117) Bayerl, a. a. O.
118) Vgl. Parteitag Hannover 1973, Beschlüsse außer 
Bodenreform, Vermögensbildung und Orientie-
rungsrahmen '85, hrsgg. v. SPD-Bundesvorstand, 
Bonn 1973, S. 24.

Bisher wurde nur in Rheinland-Pfalz ein Vor-
schlag gemacht, der dieses zumindest erheb-
lich einschränken würde — auf Kosten der 
öffentlichen Hand oder zu Lasten der Gegen-
partei des sozial Schwachen. Die Verbesse-
rung des Rechtsschutzes dürfe aber nic
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ht zu 
Lasten der Anwaltschaft oder des Gegners 
des sozial Schwachen gehen ).

2. Versicherungslösung
Der SPD-Bundeäparteitag 1973 hat Bundesre-
gierung und SPD-Bundestagsfraktion aufgefor-
dert, die Möglichkeit der Einführung einer 
allgemein gesetzlichen Rechtsschutzversiche-
rung, die ähnlich wie die Sozialversicherung 
auszugestalten w 118äre, zu prüfen ) . Nach 
Meinung des Bundesjustizministeriums käme 
das je nach der Ausgestaltung in der Wir-
kung einem Nulltarif zumindest sehr nahe 
und würde zu entsprechend hohen Kosten 
führen.
Die Rechtsschutzversicherung sollte daher — 
gemäß dem Ansatz der ganz oder fast kosten-



losen öffentlichen Rechtsberatung als Teil der 
Aufgaben der 119 Sozialhilfe ) auf die sozial 
Schwachen beschränkt werden. Dafür würden 
die Landkreise und kreisfreien Städte als ört-
liche Träger der Sozialhilfe mit einer oder 
mehreren Rechtsschutzversicherungen einen 
Gruppenvertrag als Pauschalvertrag abschlie-
ßen1209 . Er würde die sozial Schwachen be-
rechtigen, ohne zuvor einen Individualvertrag 
abschließen zu müssen, bei einer der Rechts-
schutzversicherungen unter Vorlage der für 
die Beantragung des gerichtlichen Armen-
rechts nötigen .und vom Sozialamt auszustel-
lenden Unterlagen um endgültige Kostenüber-
nahme für ein gerichtliches oder/und ein au-
ßergerichtliches Verfahren zunächst für sich 
und im Falle des Unterliegens in einem ge-
richtlichen Verfahren auch seinen Gegner 
nachzusuchen. Im Falle des Unterliegens in 
einem außergerichtlichen Verfahren müßte(n) 
die Rechtsversicherung(en) für die nach den 
Grundsätzen des Schadensersatzes dem Ver-
fahrensgegner zu zahlenden Verfahrenskosten 
aufkommen.

119) Vgl. etwa Rechtsberatung als Aufgabe der So-
zialhilfe, in: „Nachrichtendienst" des Deutschen 
Vereines für öffentliche und private Fürsorge, 
1963/176 f.
120) Ein Muster für die Beteiligung der Rechts-
schutzversicherungen wäre der Gruppenversiche-
rungsvertrag zwischen dem Versorgungsverband 
bundes- und landesgeförderter Unternehmen e. V. 
(VBLU), Bonn-Bad Godesberg, und 27 Lebensver-
sicherungen unter Führung der Allianz-Lebensver- 
sicherungs-A.G., die eine dem öffentlichen Dienst 
angepaßte zusätzliche Alters-, Invaliden-, Witwen- 
und Waisenrente gewähren. Die VBLU wurde auf 
Anregung des Bundesfinanzministeriums gegründet.
121) Der Rechtsschutz müßte mit Rücksicht auf die 
regelmäßig besonderen Belange des begünstigten 
Personenkreises über den derzeitigen Geltungskreis 
der Rechtsschutzversicherungen hinaus ausgedehnt 
werden und etwa auch die Angelegenheiten der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit, das Erb-, Sozial- und 
Sozialversicherungsrecht sowie Deckungsansprüche 
gegen Versicherungen umfassen.

Aufgrund der Kostenübernahmeerklärung der 
Rechtsschutzversicherung, auf welche die Be-
rechtigten einen Anspruch haben, kann der 
Rechtsuchende einen von dort empfohlenen 
oder einen Rechtsanwalt seiner Wahl konsul-
tieren, um Rechtsrat und Rechtshilfe sowie 
gegebenenfalls Rechtsvertretung in einem ge-
richtlichen Verfahren 121 ) zu erhalten; darunter 
fällt auch der Rechtsrat durch einen Rechts-
anwalt. Rechtshilfe ist jedoch nur zu gewäh-
ren, wenn der Rechtsuchende nicht in der glei-
chen Sache bereits einen Rechtsanwalt in An-
spruch genommen hat. Hat er im Kalenderjahr 

mehr als dreimal Rechtshilfe, zumindest ab 
gilt das bei Beratungsrechtsschutz, in A 
spruch genommen, bedarf es außer in Elfi 
len, der vorherigen Zustimmung der un 
Beteiligung des Staates einzurichtende 
Schiedsstelle. Die Hilfe soll verweigert we 
den, wenn die Angelegenheit für den Red 
suchenden nur geringe praktische Bedeutun 
hat.

Der Vorteil des vorgeschlagenen Verfahren 
daß der Rechtsuchende nach dem Sozialam 
zunächst die Anlaufstelle der Rechtsschutzve 
Sicherungen aufzusuchen hat, wäre, daß e 
leichter würde, Querulanten oder solche Pej 
sonen, die in der gleichen Sache schon einma 
Rechtshilfe begehrt und erhalten haben, va 
der Inanspruchnahme auszuschließen. Zur Veil 
einfachung könnte auch, unter Inkaufnahm 

dieser Mißbrauchsgefahr, aber zur Vermeidun 
der Einrichtung der Anlaufstellen, so vorge 
gangen werden, daß die Sozialämter die Be 
rechtigungsscheine zur Konsultation eine) 
Rechtsanwalts ausgeben; darüber müßten su 
für jeden Einzelfall einer Zentralstelle de 
Rechtsschutzversicherungen Mitteilung ma 
chen. Bei den Sozialämtern wären dann Liste 
auszulegen, in die sich die Rechtsanwälte un 
ter Angabe ihrer Spezialgebiete (bis zu vier 
eintragen können. Aus ihnen könnten 
Rechtsuchenden normalerweise einen geeigne-
ten Rechtsanwalt wählen; nur in Einzelfäl 
len wäre insoweit eine Beratung durch dht 
Rechtsschutzversicherungen nötig. Zumal in 
kleineren Orten, in denen die Rechtsanwälte 
gut bekannt sind, könnte es auch zugelasset 
werden, daß der sozial schwache Rech 
suchende unmittelbar einen Rechtsanwalt auf- 
sucht, der ihm bei der Beschaffung der not-
wendigen Unterlagen hilft. Das Risiko, mög-
licherweise einen nicht Beratungsberechtigte, 
beraten zu haben, müßte der Rechtsanwal, 
tragen.

Dieser Vorschlag ist billiger, jedenfalls abe 
nicht teurer als die Behörden- oder die An-
waltslösung. Sie würde neben Rechtsrat und 
-hilfe die Rechtsvertretung einschließen un 
nicht in die freie Advokatur eingreifen. Auel 
könnte vermieden werden, daß Querulante 
Öffentliche Rechtsberatungsstellen de fact 
lahm legen, so daß dem — etwa wegen dE 
kurzen Fristen im arbeitsgerichtlichen Verfaß 
ren — auf schnelle Beratung angewiesene. 
Rechtsuchenden nicht rechtzeitig sachgere 

geholfen werden kann.



Bei der Berechnung der Kosten der Rechtshil-
fe für sozial Schwache dürfen nicht nur dieje-
nigen für die öffentlichen Rechtsberatungs-
stellen oder die im Rahmen der Anwaltslö-
sung an Rechtsanwälte zu zahlenden Vergü- 

j tungen und die Kosten für die Anlaufstellen 
! angesetzt werden, sondern es sind auch die 
ij Kosten der gerichtlichen Armenrechte zu be-
1 rücksichtigen, wobei beim folgenden Ver-

gleich nur Länder herangezogen werden kön-
nen, in denen das ganze Land abdeckende öf- 
fentliche Rechtsberatungsstellen bestehen, also 
Berlin und Hamburg sowie Bremen wegen kon-
kreter Pläne, Da die Kosten der gerichtlichen 
Armenrechte — ohne Arbeitsgerichte — in den 
Titeln für Auslagen in Rechtssachen der je-
weiligen Landesjustizverwaltungen enthalten 
und auch in den Ist-Ausgaben nicht gesondert 
ausgewiesen sind, kann nur mit Schätzungen 
gearbeitet werden. Sie gibt es nur für Ham-
burg; in Berlin und Bremen werden die wie-
der eingezogenen Gebühren für Armenanwälte 
sowie Zeugen und Sachverständige unter der 
Rubrik Gerichtsgebühren und Geldstrafen 
vereinnahmt; Schätzungen sind nicht mög- 
lich ).

' Problematisch ist auch die Abgrenzung des 
1 unter den Begriff sozial Schwacher fallenden 
1 Personenkreises, so daß sich deren Zahl nur 

annähernd bestimmen läßt. Während fr
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üher 
' dazu nur die eigentlichen Sozialhilfeempfän- 

, ger gerechnet wurden, werden heute, etwa 
1 bei Feuerungs- oder Weihnachtsbeihilfen, 
1 sehr viel weitere Grenzen angewandt. So 
1 rechnet Hamburg )  für 1973 mit 74 344 Hil- 
5 feempfängern; davon rund 31 000 Personen in 
1 19200 Haushalten mit laufender Hilfe zum

Lebensunterhalt sowie 58 000 Per 124sonen )  
• mit Hilfe in besonderen Lebenslagen125 ). Die 
• Zahl der Personen, die einmalige Hilfen erhal- 

i ten126),  etwa Feuerungs- oder Weihnachts- 
1 beihilfen, entspricht in etwa der der Empfän- 
f 9er von Hilfe in besonderen Lebenslagen.

127) Da diese nicht nur für sozial Schwache be-
stimmt werden, sind insoweit gewisse Abstriche 
zu machen.
128) Vgl. Anm. 48 Satz 2 und 49.
120) Angaben der D.A.S.

h Hamburg gibt es also rund 130 000 Perso- 
. Mn, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage 
, berechtigt sind, im Sinne der Armenrechts- 

9rundsätze vorläufige Befreiung von Gerichts-

I Angaben der Landesjustizverwaltunqen Berlins 
«d Bremens.
) Angaben von Herrn Hauke, Arbeits- und So- 
tialbehörde.

1 Finschließlich der Doppelzählungen.
J Das betrifft vor allem Krankenhilfe, Einglie- 
dsnungshilfe, Hilfe zur Pflege, Ausbildungshilfe, Al- 
i» Hilfe zur Weiterführung des Haushalts.
J !e werden von der den übrigen Angaben zu- 

nde liegenden Bundesstatistik nicht erfaßt. 

kosten und -gebühren zu erlangen, denen ein 
Armenanwalt beizuordnen ist, und die von 
der öffentlichen Rechtsauskunft- und Ver-
gleichsstelle zu beraten sind. Dafür entstehen 
unter Nichtberücksichtigung der Arbeitsge-
richte allein für Armenanwälte und Pflicht-
verteidiger 127 ) Kosten von 4 457 637 DM ohne 
die nicht wieder beitreibbaren Kosten für Zeu-
gen und Sachverständige, die für die arme 
Partei nicht gesondert ausgewiesen werden, 
die bei ihrem Unterliegen nicht beitreibbaren 
Gebühren und Auslagen sowie die Verwal-
tungskosten für das Armenrechtsverfahren; 
hinzu kommt der Zuschußbedarf der öffent-
lichen Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle 
von rund 520 00 1280 DM ). Es muß also von 
Kosten von insgesamt mehr als 6 Millionen 
DM ausgegangen werden. •
Demgegenüber entstünden bei Durchführung 
der Versicherungslösung keine grundsätzlich 
höheren Kosten. Die Jahresprämie für die 
Vollrechtsschutzversicherung einer Rechts-
schutzversicherung beträgt 162,— DM, wegen 
des geringeren Risikos für Angehörige des öf-
fentlichen Dienstes 108,— DM; damit werden 
die Kosten eines gerichtlichen wie außerge-
richtlichen Verfahrens bis zur Höhe von 
50 000 DM abgedeckt 129) . Das schließt auch 
für die Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
erhebliche Risiken ein, wie sie für die sozial 
Schwachen völlig atypisch sind. Entsprechend 
der Herabsetzung der Normalprämie für die 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes könnte 
daher die Prämie für die sozial Schwachen im 
Rahmen des vorgeschlagenen Gruppenvertra-
ges um abermals 54,— DM auf 54,— DM her-
abgesetzt werden.
Aufgrund dieser geschätzten Annahmen er-
gäben sich Gesamtkosten von rund 7 Mil-
lionen DM. Für den vergleichsweise ge-
ringen Betrag von netto unter einer Mil-
lion DM könnte also in Hamburg den sozial 
Schwachen bei „Abschaffung" der öffentli-
chen Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle 
und des gerichtlichen Armenrechts neben der 
bisherigen Rechtsberatung auch praktisch 
voller Rechtsschutz gewährt werden. Wegen 
des günstigeren Altersaufbaus der Bevölke-
rung wäre diese Lösung in Bremen voraus-
sichtlich sogar um eine Million DM günstiger 
als der bisherige Zustand einschließlich der *



geplanten Öffentlichen Rechtsberatungsstel-
le. 1973 erhielten rund 12 500 Personen lau-
fende Hilfe zum Lebensunterhalt, 6 000 wei-
tere Hilfe in besonderen Lebenslagen 130).  
Weihnachtsbeihilfe haben 1974 rund 28 000 
Personen erhalten, und zwar alle Empfänger 
laufender und ergänzender Hilfe zum Lebens-
unterhalt, wobei die Grenze abe
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r um 40 % 
unter dem doppelten Sozialhilferegelsatz 
liegt ).
Die „Abschaffung" des bisherigen gerichtli-
chen Armenrechts ist rechtlich möglich, ohne 
in die durch Verabschiedung der Zivilprozeß-
ordnung vom Bund in Anspruch genommene

132

 
Befugnis zur konkurrierenden Gesetzgebung 
im Bereich des bürgerlichen Rechts )  ein-
zugreifen. Das Armenrecht wird nur gewährt, 
wenn für den Antragsteller die Durchführung 
einer Rechtsverfolgung oder -Verteidigung 
sonst nicht möglich wäre, ohne seinen und 
seiner Familie notwendigen Lebensunterhalt 
zu gefährden. Dies gilt also zumindest immer 
dann nicht, wenn dem Antragsteller in ande-
rer Weise Hilfe zuteil wird, so daß diese Ge-
fährdung seines und seiner Familie notwendi-
gen Lebensunterhalts wegen der Durchführung 
eines gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Verfahrens nicht eintritt.
Durch die Versicherungslösung könnte auch 
die von den Öffentlichen Rechtsberatungsstel-
len bisher nicht befriedigend gelöste Haf-
tungsfrage geklärt werden. Entweder müssen 
dort Rechtsuchende — wie dargestellt wurde — 
ausdrücklich auf etwa entstehende Amtshaf-
tungsansprüch 133e )  verzichten, oder die Be-
ratungsdienste gewähren den von ihnen be-
schäftigen Beratern keine Haftpflichtversiche-
rung. Zumal ersteres e

134
rscheint auch rechtlich 

äußerst problematisch ).
130)  Angaben von Herm Galperin, Senator für So-

ziales, Jugend und Sport.
131) Vgl. Mitteilung der Pressestelle des Senats der 
Freien Hansestadt Bremen Nr. 3293 vom 1. Novem-
ber 1974.
132) Art. 74 Nr. 1 GG.
133) Gemäß Art. 34 GG, § 839 BGB.

134) Vgl. zum folgenden Ipsen, in: 50 Jahre, S. 16. 

Auch die freiwillig in Anspruch genommene 
Rat- und Auskunfterteilung durch Berater von 
Öffentlichen Rechtsauskunftstellen gehört zu 
den im Rahmen der Staatshaltung erheblichen 
Amtspflichten, die dem Staat gegenüber dem 
Rechtsuchenden obliegen. Daß „behördliche 
Auskünfte und Rechtsbelehrungen zum Kreis 
der Amtshandlungen zählen und von der öf-
fentlichen Verwaltung nicht zu irgendwie ex-
tra officium liegenden, freiwillig und deshalb 
der Amtsgewalt nicht zugehörigen Funktio-
nen gerechnet werden dürfen, 

135
ist seit langem 

anerkannt und unbestreitbar" ).  Die Haf-
tung für fehlerhafte Auskünfte, Rechtsbeleh-
rungen und Rechtshilfen kann dann aber 
nicht quasi rechtsgeschäftlich abdingbar 
sein.

Diese Frage braucht hier nicht ausdiskutiert 
zu werden, da bei der vorgeschlagenen Versi-
cherungslösung keine Gelegenheit für eine 
öffentliche Haftung besteht. Gleiches gilt für 
die erwähnten — wenn auch rechtlich unbe-
gründeten — Bedenken der Anwaltschaft ge-
genüber der befürchteten Einschränkung ihrer 
grundgesetzlich gesicherten Berufsfreiheit 
durch die Behördenlösung.

Die Leistungen aller Rechtsberatungsdienste, 
die in ihrer vielfältigen Form im Rahmen die-
ses Beitrags dargestellt wurden, sind unbe-
stritten. Und wenn auch Bedenken gegen die 
eine oder andere Form geltend gemacht wer-
den, so finden die Öffentlichen Rechtsbera-
tungsdienste in Hamburg und Lübeck doch ei-
nen großen Zuspruch. Ebenso unbestritten 
sind aber auch die Mängel der Behörden- wie 
der Anwaltslösung. Zu ihrer Behebung gibt es 
gleichfalls eine Fülle von Vorschlägen. Den-
noch scheinen die entscheidenden Bedenken 
wegen des falschen Ansatzpunktes beider Lö-
sungsmodelle nicht reparabel. Hier ist ver-
sucht worden, einen möglichen Ausweg in 
die Diskussion einzubringen.

Ipsen, a. a. O.



Rainer Waterkamp: Politisches System, Planung und Rechtsprechung

Aus Politik, und Zeitgeschichte, B 6/75, S. 3—15

Politik, Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung werden in diesem Beitrag als 
Teilsysteme des politischen Systems bestimmt, das seinerseits durch Widersprüche im 
Entwicklungsprozeß zwischen den Produktivkräften und Produktionsverhältnissen sowie 
den daraus erwachsenden (Nicht)lösungen charakterisiert wird.
Die Funktion der politischen Leitung (Regierung und Parlament) wird als notwendige 
Ergänzung zum Entwicklungsstand der Produktivkräfte angesehen. Das politisch-admini-
strative System hat sowohl Effizienz als auch Legitimität in Übereinstimmung zu brin-
gen, wobei die Verwaltung weitgehend die Interpretationsrolle übernimmt. Politische 
Planung ist zwar ein wesentlicher Aspekt der Funktion des Staates für den kapitalisti-
schen Produktionsprozeß; allerdings vermag das politische System die Produktionsstruk-
turen durchaus auch im Sinne der eigenen Machtsicherung und entgegen den kapitalisti-
schen Verwertungsbedürfnissen zu modifizieren und zu verändern. Die Verwirklichung 
politischer Zielsetzungen hängt davon ab, inwieweit sie sich an bereits anerkannten ge-
sellschaftlichen Normen orientieren. Am Beispiel der Kommunalpolitik wird die Diskre-
panz zwischen der Planungseffizienz und der wachsenden Legitimationsbedürftigkeit auf-
gezeigt.
Die Aufgabe der bürgerlichen Rechtsprechung liegt — ihrem eigenen Selbstverständnis 
nach — in der Interpretation der normativen Aussagen der Verfassung und der Gesetze, 
aber auch in der Legitimation des Staates. Insofern wird die Rechtsprechung auch zu 
einem Mittel der Politik. Problematisch ist eine zu starke Stellung der Justiz, beispiels-
weise wenn sie sich politische Gestaltungsaufgaben anmaßt, die nur dem Gesetzgeber 
bzw. der Regierung zukommen.

Erich Röper: Rechtsberatung und Rechtsschutz fUr sozial Schwache

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 6/75, S. 16—46

Der allgemeine Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG und das Sozialstaatsprinzip in Art. 20 
Abs. 1 GG verlangen, daß die prozessuale Stellung des Unbemittelten der des Bemittelten 
weitgehend angeglichen wird. Auch sozial Schwache müssen die realisierbare Chance 
der Rechtsverfolgung und -Verteidigung haben. Viele Modelle wurden daher vorgeschla-
gen oder werden praktiziert, um ihnen kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr Rat 
und oft auch Hilfe in Rechtsangelegenheiten zu gewähren. Diese Rechtsberatungsdienste 
werden getragen von den Organisationen der Rechtsanwälte, von Kirchen, Verbänden, 
Gewerkschaften und einigen Kommunen. In der politischen Diskussion stehen derzeit unab-
hängig von der Rechtshilfe durch Berufsorganisationen die allgemeine Einführung öffent-
licher Rechtsberatungsstellen und eine Anwaltslösung in Form des außergerichtlichen 
Armenrechts im Vordergrund.
Die bestehenden Rechtsberatungsdienste übernehmen nicht die Rechtsvertretung sozial 
Schwacher vor Gerichten - - außer denen der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
vor den Arbeits- und Soziulgerichten. Sie bieten ihnen lediglich im vorprozessualen Raum 
eine mehr oder minder intensive Rechtshilfe. Keiner aber kann ihnen das hohe Kosten-
risiko für den Fall des Unterliegens — das kein Berater ausschließen kann — nehmen. Denn 
nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung muß der Arme die Verfahrenskosten des 
obsiegenden Gegners auch dann bezahlen, wenn ihm oder seinem Gegner das gericht-
liche Armenrecht gewährt wurde. Einen Schutz davor haben nur die Mitglieder von 
Rechtsschutzversicherungen. Daher sollten die Landkreise und kreisfreien Städte als ört-
liche Träger der Sozialhilfe mit einer oder mehreren Rechtsschutzversicherungen einen 
(Gruppen-)Versicherungsvertrag als Pauschalvertrag abschließen zugunsten der sozial 
Schwachen, also all derer, die nach den Regeln des Bundessozialhilfegesetzes Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen beanspruchen können.
Diese Lösung ist nicht teurer als alle anderen Modelle. Denn bei der Berechnung der 
Kosten der Rechtshilfe für sozial Schwache dürfen nicht nur die für die öffentlichen 
Rechtsberatungsstellen oder die bei der Anwaltslösung an Rechtsanwälte zu zahlenden 
Vergütungen angesetzt werden, sondern es sind auch die des gerichtlichen Armenrechts 
zu berücksichtigen. Dieses aber würde bei der vorgeschlagenen Versicherungslösung für 
den überwiegenden Teil der heute noch Berechtigten entfallen, da die Rechtsver-
folgung oder -Verteidigung dann nicht mehr ihren notwendigen Unterhalt gefährden 
würde. Zudem würde gegenüber den öffentlichen Rechtsberatungsstellen der Aufbau 
neuer Behörden vermieden, und die für die Gewährung des Armenrechts zuständigen 
Gerichte könnten entlastet werden. ,
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